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Fntwicklnngslinien in der Fürsorge 1931
Von Obermagistratsrat Dr. Kobrak, Berlin.

I.
„Wir stehen am Ende eines Jahres, in dem es trotj stärkster Inanspruch

nahme der für die Wohlfahrtspflege flüssig zu machenden Mittel durch den 
übermächtigen Ansturm der Wohlfahrtserwerbslosen doch noch mit An
spannung aller Kräfte möglich war, auf den verschiedenen Gebieten der Wohl
fahrtspflege nicht nur den bisherigen Besitjstand zu wahren, sondern da und 
dort sogar noch kleine Verbesserungen und Vertiefungen anzubringen.*’ *) 
Diese treffende Kennzeichnung der Wohlfahrtspflege im Jahre 1930 mutet uns 
heute trotj ihrer ernsten, keineswegs optimistischen Feststellungen wie ein 
Bericht aus einem fast schon vergessenen, glücklicheren Abschnitt der Zeit
geschichte an. Vor einem Jahre kennte man sich noch damit begnügen, das 
Anwachsen der Zahl der Wohlfahrtserwerbslosen als das maßgebende äußere 
Ereignis darzustellen, das das feste Gefüge unserer Wohlfahrtspflege nicht 
zu erschüttern vermochte, wenn es auch einen seiner drei Tragepfeiler — die 
wirtschaftliche Fürsorge — einer ernsten Belastungsprobe unterwarf. Heute 
hebt die Erde. Zum zweiten Male in diesem Jahrhundert hat sich das Un
wetter zuerst über Österreich entladen; zum zweiten Male ist es nicht gelungen, 
den Brand zu lokalisieren; alle eifrigen Bemühungen waren mit den schicksals
schweren Geschehnissen in Deutschland am 13. Juli gescheitert. Keine zwei 
Monate später wuchs das Unheil zur Katastrophe: die englische Währung 
brach zusammen; sie hat im Sturz fast den ganzen Erdkreis, soweit er in die 
normale Weltwirtschaft eingegliedert ist, erschüttert: nirgends ist die fein- 
gliedrige Wirtschaftsinaschiue ungestört in geordnetem Gang. Das gilt leider 
in besonders starkem Maße für unser Vaterland. Diese Sachlage hat den 
Blickpunkt für die Beurteilung der Vorgänge auf dem Gebiete der Wohlfahrts
pflege völlig verschoben. Wir haben uns daran gewöhnt, grundsätjlich die Be
friedigung der sozialen Forderungen als den Ausgangspunkt zu betrachten, der 
für die Bereitstellung der erforderlichen Mittel maßgebend ist; daß dieser 
Punkt im politischen und weltanschaulichen Kampf gelegentlich ein Stück nach 
dieser oder jener Seite verschoben worden ist, ändert an der Tatsache nichts.

') D. Z. Vt. VI S. r,90.
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Was wir gegenwärtig erleben, ist jedoch eine, hoffentlich recht bald vorüber
gehende, aber ziemlich radikale Abkehr von diesem Prinzip: Die für die 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben überhaupt zur Verfügung stehende Summe 
ist gewaltig zusammengeschrumpft: auch für soziale Zwecke können die Mittel 
nicht mehr nach dem Bedarf zugeteilt werden, sondern der Bedarf muß sich 
bis an die Grenze des Möglichen nach den Mitteln richten. In aller Deutlich
keit ist dieser Grundsatj zuerst mit dem sogenannten „Abhängen“ der Arbeits- 
losenunterstü^ung vom Reichsetat verwirklicht worden; seitdem hat er weiteste 
Verbreitung gefunden. Während es aber auf dem Gebiete der Versicherung 
und der Versorgung immer noch ein Ausweichen in Richtung der Öffentlichen 
Fürsorge gibt, muß die Wohlfahrtspflege die volle Last der Verantwortung 
dafür tragen, daß den Bedürftigen aller Lebensalter das unerläßlich notwendige 
Maß an Hilfe in möglichst sinnvoller und damit sparsamer Weise zuteil wird, 
ohne daß dabei die Finanzquellen des Fürsorgeträgers zum Versiegen kommen.

Wäre die Zahl der Hilfsbedürftigen im abgelaufenen Jahre auch nur 
einigermaßen unverändert geblieben, so hätte sich diese schwierige und un
dankbare Aufgabe wohl verhältnismäßig leicht lösen lassen. Dem war aber 
nicht so: Zwar haben sämtliche Gruppen der Hilfsbedürftigen bis auf eine 
einzige, im großen und ganzen gesehen, ihren Bestaud nicht erheblich ver
ändert, diese eine Gruppe, nämlich die Wohlfahrtserwerbslosen, ist aber von 
750 000 am 1. Januar 1931 bis Ende November auf 1 580 000 gewachsen, die 
endgültige Zahl für den Jahresschluß liegt noch nicht vor, sie wird an 1■% Mil
lionen heranieichen; es steht außer Zweifel, daß die Kurve weiter steil auf
wärts gerichtet ist und daß diese Bewegung auch im neuen Jahre zum minde
sten unverändert anhalten wird. In der Krisenfürsorge sind am Anfang des 
Jahres 603 000 Parteien, am Ende 1 506 000 betreut worden; Arbeitslosen
unterstützung haben dagegen am 1. Januar des vergangenen Jahres 1946 000 
Hauptunterstütjungsempfänger bezogen, während es Ende Dezember nur noch 
1 642 000 waren.

Wer sich diese Zahlen und die vorher erwähnten Gesichtspunkte vor 
Augen hält, wird die zahlreichen Änderungen der sozialen Gcsctje und der 
praktischen Handhabung der Fürsorge im richtigen Lichte sehen können.

II.
Zu den wenigen „sozialen“ Lichtblicken im Laufe des verflossenen trüben 

Jahres gehört die Änderung der Fürsorgepflichtverordnung und der Reichs- 
grundsätje durch die Notverordnung vom 5. Juni 1931 (RGBl. I S. 279) und 
die Verordnung der Reichsregierung vom 1. August 1931 (RGBl. I S. 439). 
Beide Änderungen entsprechen nahezu im vollen Wortlaut den Vorschlägen, 
die der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge in Gemeinschaft 
mit den kommunalen Spitjenverbändcn im Jahre 1929 ausgearbeitet hat “).

Die reiht mannigfachen Unklarheiten über die Erstattungspflicht des 
Unterstützen und der unterhaltspflichtigen Angehörigen sind durch die Ände
rung der RFV. fast restlos beseitigt. Der Grundsa^ der Erstattungsverpflich
tung ist nunmehr einwandfrei reichsrechtlich festgestellt. Es ist aber auch 
dafür gesorgt, daß in der praktischen Durchführung der Unterstütze selbst, 
seine Erben und seine unterhaltspflichtigen Angehörigen vor Härten bewahrt 
bleiben. Besonders erwähnenswert ist, daß die Ersatjpflicht nicht schlechthin 
gilt, sondern daß Ausnahmen in solchen Fällen gemacht werden, in denen die 
öffentliche Fürsorge nicht nur im Interesse des einzelnen Hilfsbedürftigen 
eintritt, sondern überwiegend in Wahrung öffentlicher Belange; hierhin ge-

2) Vgl. Nachrichtendienst des Deutschen Vereins 1929, Nr. 10.



hören z. B. die Kosten der Wochenfürsorge, der Erwerbsbefähigung Blinder, 
Taubstummer und Krüppel, in der Regel die Kosten der Behandlung tuber
kulöser und gcsdileditskranker Personen und — was vom jugendpflegerischen 
Standpunkt besonders erfreulich ist — die Aufwendungen für Jugendliche 
unter 18 Jahren. Aus der Fülle der neuen Bestimmungen der RFV., die in der 
Fachliteratur eingehend gewürdigt worden sind, sei hier nur noch hervor
gehoben, daß der Gesetjgeber mit Erfolg bemüht gewesen ist, das materielle 
und das prozessuelle Fürsorgerecht klarer und einfacher zu gestalten; ein 
besonders charakteristisches Beispiel dafür ist der neue § 21a, der in einer 
im Fürsorgerecht bisher unbekannten Weise die schriftliche Anzeige, also eine 
jeden Zw'eifel aussdilicßende Form einer Willensäußerung, zur Voraussetjung 
für die Geltendmachung gewisser Ersatjansprüche gegenüber Unterhalt
pflichtigen und sonstigen Drittverpflichleten macht.

Die neue Fassung der Reidisgrundsäße steht im inneren Zusammenhang 
mit den in der Novelle zur RFV. verwirkliditen Gedanken. Nachdem die 
Rückerstattungspflidit eindeutig festgelegt ist, konnte durdi Änderung des 
§ 9 I RGr. verboten werden, die Fürsorge von einer ausdrücklidien Ver- 
pfliditung zum Kostenersaß abhängig zu madien. Damit ist ein Zustand be
seitigt, der besonders unter den Kleinrentnern fortgesetzt zu lebhaften Klagen 
Anlaß gegeben hat. Auch die Sidierstellung des Ersaßes ist so gestaltet worden, 
daß ohne Schädigung des Gedankens der Subsidarität für die Zukunft hie und 
da aufgetretene Härten vermieden bleiben werden. Für die gehobene Für
sorge sind die Vorschriften über die Abstandnahme von Verbrauch oder Ver
wertung von Gegenständen vor Gewährung öffentlicher Hilfe im wesentlichen 
im Sinne der bisher geltenden preußischen Vorschriften abgeändert worden: 
die im Jahre 1928 eingeführte, gänzlich verunglückte Begriffsbestimmung des 
„kleineren Vermögens“ ist wieder beseitigt worden. Angesichts des ungeheuren 
Kurssturzes aller Wertpapiere wird es für die Kleinrentner von wesentlichem 
Wert sein, wenn die neu gefaßten Vorschriften verständig angewandt werden, 
so daß der Verschleuderung schon an sich kärglicher Vermögensreste vor
gebeugt wird. Vorbeugende Bedeutung haben auch die neuen Bestimmungen 
des § 11 Abs. 2 und 3 RGr. über die Gewährung der Hilfe in Form von 
Darlehen; nur in Fällen geseßlich nicht zwingend vorgeschriebener, ins
besondere also vorbeugender Fürsorge, in Fällen vorübergehender Not und 
bei besonderen produktiven Maßnahmen dürfen Darlehen gegeben werden. 
Wenn ein Fürsorgeverband in anderen Fällen statt Unterstüßung Darlehen 
gibt, sind die privatrechtlichen Rückzahlungsabmachungen nichtig, für die 
Rückerstattung gelten statt dessen die allgemeinen Vorschriften der RFV.

Aus der Gesamtheit dieser Vorsdiriften tritt immer wieder das deutlidie 
Bestreben hervor, unter Aufrcditerhaltung und bewußter Betonung der 
Grundsäße öffentlidier Fürsorge der» Hilfsbedürftigen vor Übergriffen zu 
Schüßen und vor vermeidbaren und unbilligen Härten zu bewahren. In einer 
Zeit, in der die Fürsorgeverbändc unter dem unentrinnbaren Zwange stehen, 
ihre Leistungen aufs äußerste einzusdiränken, ist das ganz besonders wichtig.

III.
Mit dem Abbau der Leistungen in großem Umfange hat bemerkenswerter

weise nicht die Wohlfahrtspflege, sondern der durdi die Wirtschaftskrise am 
stärksten betroffene Zweig der Sozialversicherung, die Arbeitsloscnversidic- 
rung, den Anfang gemadit. Verlängerung der Wartezeiten und der Anwart- 
sdiaftszciten, Einfügung der Versidierung wesensfremder fürsorgerechtlidier 
Gesichtspunkte, insbesondere des Bedürftigkeitsprinzips für Jugendliche und 
Ehefrauen, starke Herabseßung der Versicherungsleistungen, und schließlich er-



liebliche Verkürzung der Unterstütjungsdauer sind die Etappen einer höchst 
unerfreulichen Rückwärtsentwicklung der Arbeitslosenversicherung. In der 
Wohlfahrtspflege haben sich die Dinge viel später und zunächst auch nur 
langsam in der Richtung eines Abbaus entwickelt, bis in den letjten Monaten 
ein jäher Absturz erfolgt ist, der überall dort um so tiefer war, wo man sich 
zu lange der unerbittlichen Macht der Tatsachen zu entziehen versucht hat. Nur 
wenige Fürsorgeverbände haben von jeher oder doch wenigstens vom Beginn 
des verflossenen Jahres ab ihre Richtsätje und die Aufwendungen für den 
einzelnen Unterstützen einigermaßen in dem gleichen Umfange gesenkt, in dem 
die Lebenshaltung für die Hilfsbedürftigen billiger geworden ist. Die Not
verordnung vom 5. Juni 1931 hat die Fürsorgeverbände auf dem unge n be- 
schriitenen Wege zum Rückschritt mit rauher Hand vorwärts getrieben. Das 
Reich hat in dieser Verordnung den Fürsorge verbänden nicht ganz unbeträcht
liche Summen zur Erleichterung der Wohlfahrtslasten zur Verfügung gestellt, 
die Zahlung von Beihilfen aber u. a. davon abhängig gemacht, daß „die Richt
sätje für die laufenden Unterstütjungen in der allgemeinen Fürsorge zuzüglich 
der außerdem gewährten Leistungen auf die einzelnen Parteien gerechnet, das 
Maß des Erforderlichen und Angemessenen nicht überschreiten“. Die ge
wählte Formulierung ist sicherlich nicht gerade sehr glücklich, aber ihr Sinn ist 
schon verstanden worden. Die Herabsetjung der Richtsätje, die Verschärfung 
der Anrechnungsvorschriften, die Einschränkung von Sach- und Sonderunter- 
stütjungen nehmen immer schneller an Umfang zu. In Preußen — und in 
ähnlicher Weise wohl auch in anderen Ländern — griff auch die Staatsregierung 
in die Entwicklung ein. Unter Ausschaltung der Gemeindeparlamente wurde 
den Verwaltungsorganen, also den Magistraten und den Oberbürgermeistern, 
allein das Recht und die Pflicht übertragen, alle Maßnahmen zu treffen, die 
zum Ausgleich der Haushalte erforderlich sind. Damit noch nicht genug, 
wurde eine Senkung der Richtsätje vom 1. Juli 1930 um 12% unter Anrechnung 
zwischenzeitlich bereits erfolgter Herabsetjungen in Anlehnung an den Rüde
gang der Indexziffern für die Lebenshaltung angeordnet.

Neben diese allgemeinen Senkungsmaßnahmen sind nun noch zusätj- 
liehe Einschränkungei- in der gehobenen Fürsorge getreten. Schon die Not
verordnung vom 6. Juni hat für die Kleinrentner eine gewisse Versdilediterung 
gebracht. Durch die neue Fassung des § 6 Abs. 2 S. 3 RFV. ist klargestellt, 
daß die Aufwertungseinkünfte in Höhe von 270 RM. jährlidi zwar nicht auf 
die Richtsätje der allgemeinen Fürsorge, wohl aber auf die mindestens 25pro- 
zentige Mehrleistung der gehobenen Fürsorge angeredinet werden dürfen. 
Durdi Verordnung vom 1. August 1931 (RGBl. I S. 439) sind sodann die seit 
sedis Jahren fälligen Ausführungsbestimmungen zu § 85 des Aufwertungs- 
gesetjes erlassen werden, so daß nunmehr in gewissem Umfange die Heran
ziehung von Aufwertungsrediten zur Sidicrung der Rückerstattung von Für
sorgekosten möglich ist. Diesen beiden verhältnismäßig kleinen Schritten ist 
in der Vierten Notverordnung vom 9. Dezember 1931 ein ganz bedeutender und 
grundsätjlichcr gefolgt. § 6 Abs. 2 der RFV. ist erneut abgeändert worden, 
und zwar dergestalt, daß für die gehobene Fürsorge nur nodi „eine an
gemessene Mehrleistung“ nidit mehr eine soldie von mindestens einem Viertel 
gegenüber der allgemeinen Fürsorge verlangt wird; außerdem ist es den 
Fürsorgeverbänden gestattet, die Aufwertungseinkünfte nunmehr in vollem 
Umfange anzurechnen. Wenn man diese allmähliche Entwicklung zusammen- 
fassend überblickt, so kann man nicht daran zweifeln, daß die schemati
sche Besserstellung der in der gehobenen Fürsorge betreuten Personen im 
Verschwinden begriffen ist. Die fürsorgerischcn Fachkreise haben sich ja von 
jeher gegen diese Art der Heraushebung bestimmter Kreise von Ililfs-



bedürftigen gewandt; die Entwicklung hat ihnen nur allzu recht gegeben. Die 
schematischen Zuschläge zu den allgemeinen Richtsätzen, die schematische, mit 
den Grundsätjen der Fürsorge unvereinbaren, Freilassung bestimmter Ein
kommensquellen haben die Entwicklung einer wirklich gehobenen Fürsorge in 
keiner Weise gefördert, sondern sie haben eine individualisierende, auch auf 
die früheren Lebensverhältnisse Rücksicht nehmende Fürsorge im Sinne des 
§ 14 RGr. geradezu im Keime erstickt. Jetjt werden die in der gehobenen 
Fürsorge betreuten Kreise in einem Augenblick des allgemeinen Abbaus der 
Fürsorgeleistungen noch zusäglich durch einen Abbau der Mehrleistungen und 
der Minderanrechnungen betroffen werden, ohne daß unter den gegenwärtigen 
Verhältnissen an einen Ausbau der individualisierenden Fürsorge zu denken 
ist, wie er von den Gegnern der schematischen Besserstellung der Klein- und 
Sozialrentner immer verlangt worden ist. Hoffentlich gelingt es wenigstens, 
den Abbau allmählich zu vollziehen und im Ausmaß zu beschränken. In diesem 
Sinne soll wohl auch der Erlaß des preußischen Wohlfahrtsministers vom 
16. Dezember 1931 wirken: sein Wortlaut könnte allerdings in den Kreisen 
der jetjt in der gehobenen Fürsorge Betreuten leicht mißverstanden werden 
und die Hoffnung erwecken, als ob trotj der Änderung der reichsgesctjlichen 
Vorschriften alles mehr oder weniger beim alten bleiben würde. Es wäre tief 
bedauerlich, wenn den Notleidenden auf diese Weise unbeabsichtigt eine neue 
Enttäuschung bereitet werden würde und wenn, wie das früher leider wieder
holt der Fall war, die Wohlfahrtsämter in den Augen ihrer Schützlinge als 
die Schuldigen an ihrem Unglück dastehen würden, während es doch in Wirk
lichkeit keinen Weg gibt, den durch die Änderungen der Vierten Notverordnung 
ermöglichten Abbau zu unterlassen. Es ist ja kein Geheimnis, daß diese 
Äußerung überhaupt nur erfolgt ist, weil die Reichsregierung zu der Über
zeugung gekommen ist, daß die Fürsorgeverbände die so ermöglichten Erspar
nisse nicht entbehren können.

IV.
Die allgemeine Abbauwelle hat auch die Jugendfürsorge nicht verschont. 

An vielen Orten werden leider gerade die produktivsten Einrichtungen stark 
eingeschränkt, selbst Mutter- und Säuglingsberatungsstellen, Krippen und 
Kindergärten bleiben nicht verschont. Hier gilt es gerade in einem Augenblick, 
in dem man rückschauend die Entwicklungslinien eines vergangenen Jahres be
trachtet, sehr entschieden zu warnen. Wer der Jugendarbeit nahesteht, braucht 
freilich keine Mahnung. Im Gegenteil: es ist als ein wertvolles Aktivum zu 
buchen, daß sich in leider seltener Einmütigkeit über alle Parteien und 
Weltanschauungen hinweg alle Fachleute in dem ernsten Willen einig sind, 
auch in der Jugendfürsorge aufs schärfste zu sparen und auf manche, mühevoll 
aufgebautc und liebgewordene Tätigkeit und Einrichtung zu verzichten um 
des großen Ganzen willen. Aber ebenso um des großen Ganzen willen muß 
es auch eine Grenze geben, die nicht überschritten werden kann. Es ist sinnlos, 
unter dem Gesichtspunkt der „gesetjlich vorgeschriebenen“ und der „frei
willigen“ Leistungen über Fortbestand und Abbau zu entscheiden. Es ist nicht 
weniger sinnlos, Einsparungen vorzunehmen, durch die, nicht möglicherweise in 
einer fernlicgcndcn Zukunft, sondern mit größter Wahrscheinlichkeit schon 
in den nächsten Monaten und Jahren, Schäden entstellen, deren Beseitigung 
dann ein Vielfaches der ersparten Summe verschlingt. Dieselben Gedanken- 
gängc gelten auch auf wichtigen Gebieten der Gesundheitsfürsorge. Die Mini
sterien des Reichs und der Länder, die kommunalen Spitjcnvcrbändc und 
eine Reihe von Vereinigungen der Jugend- und der Gesundheitsfürsorge haben 
reiches Material zusammengetragen, das für einen schmerzlichen, aber ver-
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nünftigen Abbau Raum gibt, ohne nahezu Unersetjliches zu zerschlagen. Vor 
allem werden die vielfach zu üppig aufgeschossenen Einrichtungen der ge
schlossenen Fürsorge nicht wie bisher erhalten werden können.

Besonders lebhaft hat sich nicht nur die Fachwelt, sondern die gesamte 
Öffentlichkeit mit der Fürsorgeerziehung beschäftigt. Der Anlaß dazu waren 
die überaus betrüblichen Vorgänge in Scheuen, Rickling und anderen Anstalten. 
Kein Mensch wird das, was da geschehen ist, irgendwie beschönigen wollen; 
aber trotjdem wird man die maßlosen verallgemeinernden Übertreibungen 
bedauern müssen, die die Foljc der erwähnten Prozesse waren. Auf diese 
Weise wird niemandem genügt, am allerwenigsten derjugend. Nachdem sich 
die Wogen geglättet haben, wird es hoffentlich gelingen, die schwierigen Pro
bleme der Lösung entgegenzuführen, die sich ja nicht etwa in einem — päda
gogisch selbstverständlichen — Prügelvcrbot oder irgendwelchen äußeren Maß
nahmen erschöpfen können. Mitten in die pädagogischen Erörterungen über 
die Reform der Fürsorgeerziehung sind Änderungsvorschläge hincingcplatjt, 
die einen ganz anderen Hintergrund haben, nämlich die finanzielle Notlage. 
Auf Vorschlag Preußens und Hamburgs prüft die Reichsregierung zurzeit 
die Möglichkeit einer Einschränkung der Fürsorgeerziehung. Die Vorverlegung 
des Endtermins der Fürsorgeerziehung um ein Jahr würde wohl tragbar sein, 
wenn für gewisse Fälle, z. B. nodi nicht abgeschlossener Lehrausbildung, im 
Interesse der Minderjährigen eine Verlängerung zulässig bliebe. Sehr viel be
denklicher ist schon die Herabsetjung der Altersgrenze für die Überweisung 
zur Fürsorgeerziehung um zwei Jahre; cs wäre bedauerlich, wenn cs nicht 
mehr möglich wäre, die recht häufigen Fälle der Spätverwahrlosung, bei denen 
die Erfolgsaussichten, insbesondere bei weiblichen Jugendlichen, keineswegs 
regelmäßig schlecht sind, zu erfassen. Am meisten Widerspruch verdient aber 
der Plan der Entlassung der sogenannten Unerzichbaren aus der Fürsorge
erziehung. Die Entfernung solcher Jugendlichen aus den normalen Erziehungs
anstalten wäre freilich durchaus erwägenswert; solche Menschen aber einfach 
laufen zu lassen und sich um sic überhaupt nicht zu kümmern, das ist freilidi 
nicht nur das Gegenteil von Fürsorge, sondern auch von Sparsamkeit. Die 
in den Erziehungsanstalten gemachten Ersparnisse werden zwangsläufig sehr 
bald durch vermehrte Ausgaben der Allgemeinheit an anderen Stellen (Kran
kenhäusern, Gefängnissen usw.) wettgcmacht werden. Wenn man den richtigen 
Gedanken, der diesem Plan zugrunde liegt, folgerichtig in die Tat umsetjen 
will, dann muß man endlich das langersehnte Bewehrungsgesctj verabschieden 
lassen. Der Vorschlag, das Arbeitshaus in die Rolle der Bcwahranstalt treten 
zu lassen, hat leidenschaftlichen und berechtigten Widerstand hervorgerufen. 
Selbst die modernen Arbeitsanstalten dürften für eine solche Aufgabe nicht 
geeignet sein, ganz abgesehen davon, daß eine derartige Regelung psychologisch 
schlechterdings untragbar ist. Heftig umstritten und eines der wesentlichsten 
Probleme der Fürsorgeerziehung berührend, ist auch die Frage, ob der vor
beugenden Fürsorgeerziehung durch Änderung des Gesefccs wieder ein 
breiterer Raum gewährt werden soll; dieser Punkt kann hier nur erwähnt 
werden, ihn irgendwie zu behandeln, ist iin Rahmen dieser Jahresühersicht 
nicht möglich.

Erfreulicherweise hat die Überzeugung von der Notwendigkeit der Arbeit 
für die Jugend wenigstens auf einigen Gebieten trotj der Abbaiiutmosphärc 
Raum gewonnen. Die ungeheuer anschwellende Zahl der jugendlichen Arbeits
losen haben den Städtetag. das Rcichsarbeitsministerium und die Reichsanstalt 
für Arbeitslosenversicherung und Arbeitslosenuntcrstiitjung veranlaßt, dieses 
Problem ernsthaft anzupaeken. Es sind sogar in die Millionen gehende Be
träge für diesen Zweck flüssig gemacht worden, was ganz besonders angemerkt
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zu werden verdient. Es ist gelungen, das vielfach ziemlich planlose Neben
einander aller möglichen behördlichen und karitativen Stellen zu beseitigen, 
pädagogisch unzulängliche und deshalb meist sehr unbefriedigende Versuche 
abzubrechen und statt dessen in Werkheimen, aber auch in anderen Formen, 
den jugendlichen Arbeitslosen durch körperliche und geistige Beschäftigung 
unter geschickter pädagogischer Leitung einen Halt zu geben.

V.
Im Anschluß hieran verdient der freiwillige Arbeitsdienst der Erwähnung. 

Er ist durch Notverordnung vom 6. Juni (§ 139a AVAVG.) in den Grund
zügen und durch Verordnung des Reichsarbeitsministers vom 23. Juli (RGBl. I 
S. 398) in den Einzelheiten geregelt. Bei der außerordentlichen Kapitalknapp
heit, an der wir leiden, ist es sehr schwer, geeignete gemeinnützige zusätzliche 
Arbeiten bereitzustellen. Soweit das geglückt ist, sind die bisherigen Erfahrun
gen erheblich besser, als man vielfach angenommen halte. Da. wo es gelingt, 
Gruppen von arbeitswilligen Leuten zu bilden, die durch ein Gemeinschafts
gefühl zusammengehalten sind und unter verständiger Führung stehen, ist der 
freiwillige Arbeitsdienst sicherlich ein brauchbares Mittel, um wenigstens in 
kleinem Maßstabc den Gefahren langdauernder Arbeitslosigkeit entgegenzu
wirken. Die Vorschriften gelten nicht nur für Jugendliche, haben aber sicher
lich gerade für diese besonderen Wert. Zahlreiche Fürsorgepraktiker, auch 
der Verfasser dieser Zeilen, haben ihren ursprünglichen, ziemlich ablehnenden 
Standpunkt revidiert, auch gewisse politische Gegnerschaften scheinen im 
Schwinden begriffen zu sein.

Eine erhebliche zahlenmäßige Ausdehnung haben auch die Maßnahmen 
der Arbeitsfürsorge in allen ihren Formen gewonnen. Leider bildet auch hier 
die Geldknappheit ein kaum überwindbares Hindernis für eine Entwicklung, 
wie sie fürsorgerisch außerordentlich erwünscht wäre.

Ein lebhaftes und freudiges Echo hat ein Plan gefunden, dem die Dritte 
Notverordnung vom 6. Oktober 1931 gesetzgeberische Gestalt gegeben hat. Die 
landwirtschaftlichen Primitivsicdlungen sollen dem Siedlungslustigen, nicht zuletzt 
durch seine eigene Mitarbeit, die Stelle unter Bedingungen verschaffen, die 
den Aufbau einer wirtschaftlichen Existenz ermöglichen, was bei vielen Sied
lungsvorhaben bisher bekanntlidi leider nicht der Fall war. Die vorstädtische 
Kleinsiedlung und die Bereitstellung von Kleingärten für Erwerbslose soll all
mählich den Typ des „krisenfesten Arbeiters“’ schaffen, der, soweit wie 
möglich, seinen Haupterwerb in seinem Arbeiterberuf linden, der aber vor allem 
in Zeiten der Not und der Arbeitslosigkeit aus der Bearbeitung seines Landes 
und aus der Kleinvichhaltung eine Besserung seiner Lebenshaltung gewinnen 
und vor den entnervenden Folgen der Beschäftigungslosigkeit bewahrt bleiben 
soll. Die stürmische Nachfrage für alle drei Siedlungsformen ist ein deutlicher 
Beweis dafür, wie groß die Sehnsucht nach einem Stückdien Erde zur eigenen 
Bearbeitung in breiten Sdiiditen unseres Volkes ist und wie lebhaft gerade die 
Erwerbslosen fühlen, welche Erleichterung und Entspannung für sic die 
Arbeit auf dem Siedlungsland und im Kleingarten scelisdi und körperlich be
deutet. Leider sind auch die Mittel, die für diese Zwecke bcrcitgestcllt worden 
sind, verhältnismäßig knapp, so daß auch dieser Weg nur eine kleine Hilfe 
bedeutet.

Sowohl für im freiwilligen Arbeitsdienst Beschäftigte, wie für Klein- 
siedlcr — vorläufig mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Siedler — sind 
Sonderregelungen bezüglich der Fürsorgelasten getroffen worden, die ein Ab
weichen vom Aufcuthaltsprinzip bedeuten. Für den freiwilligen Arbeitsdienst 
ist auf Grund des § 38 RFV. durch Verordnung vom 3. Oktober 1931 (RGBl. I
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S. 583) bestimmt worden, daß im Arbeitsdienst Beschäftigte während des 
Arbeitsdienstes und der darauffolgenden drei Monate am Arbeitsort keinen 
gewöhnlichen Aufenthalt begründen können. Für die Kleinsiedler i3t durch 
Verordnung vom 23. Dezember 1931 (RGBl. I S. 790) die Begründung eines 
gewöhnlichen Aufenthalts am Ort der Ansiedlung sogar für drei Jahre aus
geschlossen; rechtssystematisch ist es zu bedauern, daß diese Verordnung 
in zahlreichen Einzelbestimmungen einen ganz besonders gearteten 
sorgerechtlichen Lastcnausglcich schafft, völlig losgelöst von der Fürsorgepflicht
verordnung gestaltet worden ist. Ob diese Verordnungen Einzelerscheinungen 
bleiben werden, oder ob sie die ersten Anzeichen für eine grundsätjliche Abkehr 
vom Aufenthaltsprinzip sind, läßt sich nicht übersehen.

, die 
für-

VI.
Auf dem Gebiete der sozialen Versicherung lassen sich im abgelaufenen 

Jahre leider fast nirgends Ansätje zu irgendwelchen durchgreifenden positiven 
Maßnahmen erkennen. Starke Drosselung der Leistungen in allen Zweigen 
der sozialen Versicherung beherrscht das Bild. Besonders schmerzlich ist 
wohl das in der jüngsten Notverordnung erlassene Verbot für die Kranken
kassen, die Regelleistungen zu überschreiten. Allerdings zeigt sich auch gerade 
in der Krankenversicherung ein erster Ansa$ zu einer planmäßigen 
Sanierung. Die neuen Bestimmungen über die ärztliche Versorgung bedeuten 
für die Versicherten, die Krankenkassen und die Ärzte einen wesentlichen, 
seit Jahren erstrebten Fortschritt.

Nachdem die Knappschaftsversicherung schon in der ersten Hälfte des 
vergangenen Jahres in so große Schwierigkeiten geraten war, daß von Reichs 
wegen mit rauher Hand in ihre Selbstverwaltung eingegriffen werden mußte, 
kommt nunmehr die Invalidenversicherung in immer ernstere finanzielle Be
drängnis. Daß das so kommen mußte, hat man schon seit langem voraus- 
bereAnen können und vorausberechnet. Durch die infolge der Arbeitslosig
keit unerwartet geringen Beitragseingänge und durch die seit dem Juli an
haltende Unmöglichkeit, die als Reserve bereitgehaltenen Vcrmögensanlagen zu 
mobilisieren, ist die Lage viel schneller bedrohlich geworden, als man angenom
men hatte. Schon vor langer Zeit hat die Rcichsregierung eine umfassende 
Neuordnung der Invalidenversicherung und darüber hinaus der Sozialversiche
rung überhaupt angekündigt. Die Erwägungen scheinen aber noch nicht zum 
Abschluß gekommen zu sein.

Eine sehr eigenartige Entwicklung hat die Arbeitslosenversicherung ge
nommen. Dort sind die Leistungen der Höhe und der Dauer nach so gründlich 
abgebaut worden, daß trotj der riesigen Arbeitslosigkeit, unter der wir leiden, 
die Finanzen der Reichsanstalt geordnet sind; sie werden auch im Laufe des 
Winters kaum bedroht werden, zumal ja die Zahl der von der Versicherung 
betreuten Arbeitslosen um 304 000 = 15,6% geringer ist als vor einem Jahre. 
Ganz anders ist die Lage in der Krisenfürsorge und bezüglich der Wohlfahrts- 
crwerbslosen. Die erschütternd hohen Zahlen sind in Abschnitt I angegeben. 
Es ist schlechterdings unbegreiflich, daß noch immer nichts geschehen ist, um 
wenigstens organisatorisch einen einigermaßen befriedigenden Zustand zu 
schaffen. Seit Beginn des abgelaufcnen Jahres haben die kommunalen Spitjcn- 
verbände, der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge, sowie alle 
nur irgend in Betracht kommenden Körperschaften nahezu ununterbrochen 
die Rcichsregierung bestürmt, doch endlich an die Beseitigung der unglück
seligen Dreiteilung in der Betreuung der Arbeitslosen heranzugehen und 
neben die Arbeitslosenversicherung eine einheitliche Reichsarbcitsloscnhilfc zu 
seQcn. Die Brauns-Kommission hat nach wochenlangen Beratungen über allcr-
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lei interessante, aber nicht gerade besonders bedeutsame Fragen in diesem 
wichtigsten Punkt ihres Arbeitsprogramms keinerlei Ergebnis zutage ge
fördert. Inzwischen sind die Vorschriften über die Krisenfürsorge weitgehend 
den wohlfahrtsfürsorgerischen Bestimmungen angeähnelt worden; neuerdings 
ist die auch in der Krisenfürsorge längst 
den Wohlfahrtsämtern übertragen worden.
Unterschiede zwischen Krisenfürsorge und 
lose gibt es nicht mehr. Trotzdem ist während des vergangenen Jahres nichts 
geschehen, um den ganz offenbar unhaltbaren Zustand der organisatorischen 
Teilung zu beseitigen. Dem Vernehmen nach soll allerdings das Reichsarbeits
ministerium. das wohl früher die Seele des Widerstandes gegen die Vereinheit
lichung war, seinen Standpunkt geändert haben; so erfreulich diese Tatsache 
an sich ist, so hat sie doch praktisch bisher noch keine Bedeutung erlangt. 
Während die Reichsregierung noch zaudert, die Reichsarbeitslosenhilfe zu 
schaffen, die für die deutsche Gesamtwirtschaft bei einigermaßen geschickter 
Organisation Millionenersparnisse mit sich bringen würde, ohne daß den Be
dürftigen die erforderliche Hilfe vorenthalten zu werden brauchte, wird schon 
in sehr ernstzunehmenden, sachverständigen Kreisen die Meinung laut, daß 
man überhaupt die gesamte Arbeitslosenversicherung für die Dauer der 
jetzigen Notzeit aufheben und zur Betreuung aller Arbeitslosen nach den 
Grundsätzen der öffentlichen Fürsorge zurückkehren müsse, wenn man einen 
finanziellen Zusammenbruch öffentlicher Körperschaften in größtem Umfange 
verhüten wolle. Auf der Iicrbsttagung des Deutschen Vereins für öffentliche 
und private Fürsorge ist diese Auffassung von Heimerich-Mannheim, Luppe- 
Nürnberg und einer ganzen Reihe anderer Männer, an deren sozialer Ein
stellung kein Zweifel sein kann, mit großem Nachdruck erhoben worden. 
Hoffentlich gelingt es, diesen, meines Erachtens überaus bedenklichen Schritt, 
zu vermeiden. Das wird aber nur möglich sein, wenn man nicht auch noch 
den allerletzten Augenblick zur Einführung der Reichsarbeitslosenhilfc ver 
säumt.

eingeführte Bedürftigkeitsprüfung 
Irgendwelche wesentlichen inneren 
Fürsorge für Wohlfahrtserwcrbs-

VII.
Der Rückblick auf die vergangenen Jahre zeigt nur ganz wenige Licht

punkte, die Aussichten für das kommende sind ernst. Die Not ist gewaltig 
gestiegen und wächst noch weiter, die Mittel zu ihrer Bekämpfung werden 
knapper und knapper. Wir sehen aber wenigstens den Weg klar vor uns, 
den die Fürsorge in allen ihren Zweigen pflichtbewußt gehen muß. Die großen 
Grundsätze, die in besseren Zeiten geschaffen worden sind, haben die Feuer
probe über Erwarten gut bestanden. Sie sinnvoll zu beachten, beißt vernünftig 
sparen und bestmögliche Hilfe gewähren. Freilich nützt es nichts, wenn man 
gute Vorsäße hat, aber keine Menschen, die sic in die Tat Umsetzern können. 
Deshalb — last not least — noch ein Wort über die im Dienst der Wohlfahrts
pflege stehenden Kräfte, die eine ungeheuer aufreibende und entsagungsvolle 
Arbeit in stiller Pflichterfüllung leisten. Jeder Versuch, durch Verminderung 
des Personalbestandes der Wohlfahrtsämter Ersparnisse zu erzielen, muß 
scheitern. Je haushälterischer mit den vorhandenen Mitteln umgegangen wer
den muß, desto größer wird der Zwang, den einzelnen Fall sorgfältig zu 
prüfen und den Grundsätzen der Individualisierung und der Subsiclarität prak
tische Wirkung zu verschaffen. Es ist rechnerisch unwiderlegbar erwiesen, 
daß Pcrsonalvermehrungcn großen Umfanges Sparmaßnahmen erster Ord
nung sind. Nicht minder wichtig ist es, daß man, soweit irgend angängig, ge
schultes Personal verwendet. Die immer wieder auftauchende laienhafte An
sicht, daß fürsorgerisch ausgebildete Kräfte nur das Bestreben haben, möglichst
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viel Geld möglichst unzweckmäßig auszugeben, müßte doch endlich einmal 
abgetan sein. Wer diesen Dingen ernsthaft und unvoreingenommen nachgeht, 
wird bestätigt linden, daß gerade das Gegenteil der Fall ist. Auch der Ehren
beamte ist, wenn man ihm nicht Aufgaben zumutet, die er der Natur der 
Sache nach nicht erfüllen kann, nach wie vor ein wichtiges Glied im Gesamt
organismus eines Wohlfahrtsamtes. In planvoller Zusammenarbeit von Ehren
beamten, Fürsorger und Verwaltungsbamten wird die Fürsorge im neuen 
Jahre den notleidenden Menschen mit Aufbietung aller Kräfte mit dem Ver
stand und mit dem Herzen zu dienen haben.

'

r
Soziale Kasuistik
Bearbeitet von S. W r o n s k y.

15. Fall: Friß König. Beginn der Behandlung: September 1930. Familienmitglieder: 
Friß König, geh. 1870; Ehefrau: Josephine, geb. 1883; Kinder: Stephan, geb. 1909; 
Günther, geb. 1911; Ernst, geb. 1914; Friß, geb. 1917; Hertha, geb. 1920; Max, geb. 1928.

Frau K. sucht die Fürsorgestelle auf, um Hilfe zu erbitten, da die geringen Ein
nahmen aus der Krisenunterstüßung für die kinderreiche Familie nicht auskömmlich sind. 
Aus ihren eigenen Angaben und Berichten des Wohlfahrts-Kommissionsvorstehers, der Für
sorgerin, des früheren Hauswirts, der Schwester der Säuglingsfürsorgestelie und dem 
früheren Arbeitgeber ersteht folgendes Bild:

Anamnese: Ehemann: Lebenslauf: Herr K. ist als Sohn eines Arbeiters in 
einer sächsischen Mittelstadt geboren. Er besuchte die Volksschule bis zur 1. Klasse und 
dann eine Lehre als Bautischler. Seit Beendigung der Lehrzeit hat er stets Arbeit mit 
ausreichendem Verdienst gefunden. Er verheiratete sich im Jahre 1905. Aus der Ehe sind 
sechs Kinder — fünf Knaben und ein Mädchen — hervorgegangen. Seit vier Jahren be
wohnt er ein Häuschen in einer Siedlung für Kinderreiche. Seit einem Jahr ist er arbeits
los. Er hat verschiedene Erfindungen gemacht, u. a. eine Kammreinigungsmaschinc, die er 
aus Mangel an Mitteln nicht verwerten kann.

Gesundheit: Herr K. leidet an einem Leistenbruch; er ist schwerhörig.
Mentalität: Herr K. ist eine große, hagere Erscheinung, von Natur aus still und 

verschlossen. Die Verschlossenheit ist infolge der wirtschaftlichen Sorgen gewachsen. Er 
wird als fleißig und zuverlässig geschildert mit künstlerischen Veranlagungen, die in Holz- 
schnißereien zum Ausdruck kommen. Er ist ein Grübler und Bastler, erfindungsreich, wird 
infolge der Arbeitslosigkeit sonderlich, trägt lange Haare, geht in Socken umher und will 
sich zum Hungerkünstler ausbiiden. Für seine Familie ist er besorgt und liebevoll, hängt 
besonders an dem jüngsten Kind, kann aber seinen Gefühlen nicht Ausdruck geben. In
folge seiner Eigenarten wird er in der Umwelt vielfach verspottet, was ihn zu stärkerer 
Isolierung drängt. Er ist aus der Kirche ausgetreten.

Ehefrau: Frau K., die 13 Jahre jünger ist als der Mann, ist eine lebhafte und 
beredte Erscheinung. Sie ist ordnungsliebend, eine gute Hausfrau und Mutter. Bis vor 
sechs Jahren ist sie als Heimarbeiterin tätig gewesen. Durch ihre Überlastung und ihre 
Krankheit ist ihre Entschlußkraft gelähmt. Sie zeigt vielfach Erregungszustände, schilt auf 
Mann und Kinder und äußert Selbstmordgedanken. In diesem Zustand zerstört sie Hausrat 
und Kleidung. Sie hat ein langjähriges Nierenleiden sowie eine schmerzhafte Zahn
krankheit.

Kinder: Stephan hat die Volksschule bis zur 1. Klasse besucht. Er ist gelernter 
Bautischler. Seit einem Jahr hat er keine Berufsarbeit mehr leisten können. Er verdient 
in einer Kleinstadt 40 RM. monatlich durch Notstandsarheiten. Er hat nur geringe Be- 
zieliungtui zur Familie, ist im Begriff, selbst eine Familie zu begründen.

Günther hat die Volksschule bis zum Abschluß besucht und hat Maurer gelernt. 
Da er hier keine Tätigkeit findet, ist er auf Wanderschaft, zeigt vielfach Wanderdrang 
und Abenteuerlust.

Ernst ist gerade aus der 1. Klasse der Volksschule entlassen. Er sucht eine Schlächter- 
lehrc. Da er keine geeignete Lehrstelle findet, arbeitet er als Kohlenträgcr.

Fritz besucht die Volksschule. Er leidet unter Rückgratsverkrümmung, ist schwächlich 
und steht in Beobachtung der Krüppelfürsorgestelie.

Hertha besucht die Volksschule. Sie leidet auch unter Rückgratsverkrümmung, hält 
sich sehr schlecht, wird von der Krüppelfürsorgestelie beobachtet.

Max ist ein gesunder Säugling, gut entwickelt, sehr verwöhnt. Er steht in Beobachtung 
der Säuglingsfürsorgestelle und erhält von dort Kräftigungsmittel.
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Soziale Diagnose: Die wirtschaftliche Lage ist durch die einjährige Arbeitslosigkeit des 
Ehemanns und die Krankheiten der Frau sehr bedrängt. Das Siedlungshaus, das der kinder
reichen Familie aus sozialen Gründen gegeben worden ist, bedeutet eine große finanzielle 
Belastung, da die Miete (60 RM.) über die Hälfte der Einnahmen der Krisenunterstüßung 
(104 RM.) beträgt. Die entlegene Lage der Wohnung läßt nur selten Möglichkeiten für 
Untermieter zu. Es bestehen Mietschulden in Höhe von 135 RM., Kreditschulden heim 
Kaufmann mit 23 RM., Abzahlungsschulden für Wäsche im Bettenhaus und für Kleider in 
Höhe von 55 RM. Wegen der hohen Mietschulden ist die Exmissionsklage eingereicht.

Vorteile: Fleiß des Ehemanns, Familiensinn der Ehefrau, günstige Wohnmöglich- 
keit, gute Begabung der Kinder, gute Berufsfähigkeit der beiden ältesten Söhne.

Nachteile: Psychische Schwäche des Ehemanns, Arbeitsminderung durch Bruch
leiden und Schwerhörigkeit. Krankheit der Frau, Entwicklung eines Nervenleidens. Über
lastung der Ehefrau in der Bewirtschaftung eines unzureichenden Einkommens. Körper
liche Entwicklungshemmungen von Friß u^u Hertha.

Soziale Therapie: Die Mietschulden werden durch Wohlfahrtsamt und Fürsorgestelle 
gedeckt, so daß Exmission verhindert wird. Beschaffung von Kleidung für die gesamte 
Familie und Hausrat. Hergabe von Krankenscheinen für Frau K., Pßegemittelbeschaffung, 
eine sechswöchentliche Hauspflege durch das Wohlfahrtsamt, ergänzende Maßnahmen durch 
Pflege- und Stärkungsmittel, Arbeitsvermittlung für Günther im Gartenbau, Verkaufsver
mittlung von Schnißarbeiten von Herrn K. An Unterstüßungen wurden, soweit sie der Für
sorgestelle bekannt wurden, in einem Jahr der Behandlung für -die Familie gezahlt: 

öffentliche Wohlfahrt: Freie Wohlfahrt:
Krisenunterstüßung ......................... 520 RM.
Erwerbsloscnhilfe.............................. 520 „
Mietbeihilfen..............................................190 ,,
Kleidung......................................................50 „
Krankenkosten für 4 Kinder . . 230 „
Hauspflege......................................................42 „
SäugUngsmilch .......................................... 50 ,,

in Summa: 1662 RM.

Lebensmittel..............................................140 RM.
Kleidung......................................................95 „
Bettwäsche......................................................40 ,,
Verschickung für Frau K. und ein

Kind..................................................... 270 „
Mietbeihilfen................................................ 90 „
Krankenfürsorge.......................................... 12 „

in Summa: 647 RM.
Summe: 2309 RM.

Da Frau K. durch ihre Erregungszustände in starke innere Bedrängnis gerät und eine 
Geisteskrankheit zu befürchten ist, wird sie einem Psychiater zugeführt, dessen Gut
achten lautet:

„Die körperliche Untersuchung ergibt keinen krankhaften Befund. Ihr Ernäh
rungszustand ist befriedigend, verbunden mit einer gewissen Neigung zum Fcttansaß. 
Psychisch macht sie einen ruhigen und geordneten Eindruck. Sie äußert nicht zu zahl
reiche körperliche Beschwerden, im Vordergrund steht eine sehr leichte Erregbarkeit 
und Reizbarkeit. Dazu kommen Klagen über Kopfschmerzen, zeitweise Schwindel 
und Neigung zu Ohnmächten, außerdem ab und zu beiße Wallungen. Die Menstruation 
ist noch regelmäßig. Zweifellos steht aber ein Teil der Beschwerden bereits mit dem 
beginnenden Klimakterium — Patientin ist 48 Jahre — in Verbindung. Hinzu kommt, 
daß sie unter sehr schwierigen Lebensbedingungen lebt. Mit ihrem arbeitslosen Mann 
und vier Kindern muß sie mit den 22 RM. in der Woche auskommen. Patientin selbst 
führt ihren Zustand nicht mit Unrecht auf die Sorgen um das tägliche Brot zurück. 
Wie sie sagt, es lange nicht hin, es lange nicht her. Der Zustand der Patientin ist 
also zum Teil klimakterisch, zum Teil psychogen reaktiv bedingt. Von einer Ver
schickung ist keine nachhaltige Wirkung zu erwarten. Muß sie wieder in das alte 
Milieu zurück, beginnen die Sorgen wieder. Außerdem möchte sie sich nur sehr un
gern von ihrem jüngsten dreijährigen Kind trennen, an dem sie sehr bängt. Schon 
jeßt fürchtet sie sich vor dem Heimweh. Sozial-medizinisch günstig wäre eine Lösung, 
wenn es gelingen würde, die Lcbcnsbcdingungcn der Familie dauernd zu bessern; 
einen guten Erfolg hätte wahrscheinlich schon eine mäßige Erhöhung der wöchent
lichen Unterstützung. An sich bestehen natürlich gegen eine Verschickung zur Er
holung keine Bedenken, nur daß man eben die Wirkung dieser Mußnahmen nicht 
Überschüßen soll. Unterbringung in einem ärztlich geleiteten Heim ist nicht erfor
derlich, dagegen wäre es sicher günstig, wenn die Möglichkeit bestände, daß die Frau 
ihi jüngstes Kind mitnehmen kann.“

Sozialpsychologische Diagnose und Prognose: In der psychotherapeutischen Arbeits
gemeinschaft war es die Aufgabe, festzustellen:

1. ob durch eine Verschickung der seelische Gesundheitszustand von Frau K. günstig 
beeinflußt werden könnte;

2. ob durch eine Beeinflussung der Familienmitglieder die Depressionen, unter denen 
Frau K. leidet, gemindert werden können;

3. ob eine Umsiedlung in eine kleinere Wohnung in fremder Gegend Erfolg verspricht.



1. Die Auffassung der Ärzte bezüglich der Wirkungen einer Verschickung sind ver
schieden. Man neigt jedoch dazu, den Versuch zu machen, um eine Zeit der Ruhe 
und Entspannung eintreten zu lassen. Eine wirkliche Besserung des seelischen 
Zustandes kann nur von einer Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse er
wartet werden.

2. Eine Beeinflussung der älteren Söhne in ihrer Einstellung zur Mutter ist wün
schenswert.

3. Die Umsiedlung wird nicht für erwünscht gehalten, da die größere Wohnung, die 
Abgrenzung im Einfamilienhaus und Garten, so wesentliche positive Momente 
enthält, die man bei einer Behandlung nicht entbehren möchte.

Sozial psychologische Therapie: Die Verschickung von Frau K. wird in Gemeinschaft 
mit dem jüngsten Kind für sechs Wochen durchgeführt. Während dieser Zeit genießt sie 
mit Befriedigung die neue Umwelt, besonders die Einwirkungen der Natur. Sie kommt 
jedoch nicht mit ihren Gedanken von den häuslichen Pflichten und Sorgenkreis los und ge
langt daher nicht zu einem inneren Gleichgewicht. Inzwischen konnte dem Ehemann Not
standsarbeit verschafft werden, die ein sicheres Einkommen von etwa 140 RM. monatlich 
gibt. 'Herr K. läßt nach Übernahme der geregelten Tätigkeit von seinen sonderlichen Aus
drucksformen und stellt sich verständnisvoller auf die Behandlung seiner Frau ein. Die 
Symptome des Klimakteriums machen sich bei Frau K. stärker bemerkbar und führen zu 
V» ahnvorstellungcn von Schwangerschaft und Erziehungsschwierigkeiten. Durch Ergänzung 
des Hausrats, dauernde Ermutigung durch die Fürsorgerin und auf deren Veranlagung 
durch die älteren Kinder gelingt es allmählich, die Erregungszustände und Mißstimmungen 
von Frau K. zu mindern, so daß ein, wenn auch knappes, Durchkommen der Familie unter 
günstigerer Gestaltung der Familiengemeinschaft ermöglicht wird.

Bundschau
Fürsorgewesen

Sparsamkeit, Planmäßigkeit und vor
sichtige Finanzierung bei Austaltsneu- 
bauten. Das Reichsarbeitsministerium hat 
an die Spitzenverbände der freien Wohl
fahrtspflege ein Schreiben gerichtet (Ilb 
Nr. 5912 vom 21. August 1931), in dem 
mitgeteilt worden ist, daß die Reichsver
sicherungsanstalt für Angestellte Anträge 
auf Beleihung von Einrichtungen der 
freien Wohlfahrtspflege nicht mehr ent
gegennehmen kann. Bei dieser Gelegen
heit wird grundsätzlich auf die Verein
barungen, die zwischen dem Reichsarbeits
ministerium und der Reichsversicherungs
anstalt für Angestellte bestehen, zurück
gekommen und darauf hingewiesen, daß 
die Mitarbeit der Spitzenverbände der 
freien Wohlfahrtspflege bei der Auswahl 
dieser Anstalten seinerzeit gesichert 
wurde, um nur das unumgänglich Not
wendige in einfach gediegener Ausführung 
zu planmäßiger Ausgestaltung der An
staltsfürsorge zu erhalten. Der Sinn der 
getroffenen Vereinbarungen wird als 
durchkreuzt angegeben, wenn der Spitjen- 
verband vor der Bauplanung überhaupt 
nicht gehört wird. Solche Fälle sind dem 
Reichsarheitsministcrium in letzter Zeit 
mehrfach bekannt geworden und haben 
den Eindruck erweckt, daß eine Reihe 
von Einrichtungen sich durch nicht unbe
dingt notwendige Erweiterung Schulden

lasten aufgebürdet haben, die zu einer 
ernsten Gefahr werden. Der Reichs
arbeitsminister schließt seine Ausführun- 

daß er bei Wiederauf- 
nsgewährung durch die 

Reichsvcrsicherungsanstalt für Angestellte 
alle ihm vorgelegten Anträge zurück- 
weisen wird, die ihm nach den ange
gebenen Gesichtspunkten Anlaß zu Be
anstandungen geben sollten. Anträge auf 
Nachbeleihung können in Zukunft keine 
Berücksichtigung mehr Anden.

gen in der Form, 
nähme der Darieh

Als freiwilliger Arbeitsdienst für 
Wohlfahrtspflegcrinnen ist die Mitarbeit 
in der Jugendpflege und in der Winter
hilfe anerkannt worden. Um die Arbeits
fähigkeit zahlreicher Kräfte mit päd
agogischer und sozialpflegerischer Schu
lung (Lehrerinnen und Wohlfahrtspflege
rinnen) zu erhalten, ist in Berlin von der
Deutschen Akademie für soziale und päd
agogische Frauenarbeit der Versuch ge
macht worden, solche Kräfte an der 
Wohlfahrtspflege zu beteiligen; es wird 
ihnen aus Mitteln der Winterhilfe im Be
darfsfälle Mittagessen gewährt, Berufs
organisationen haben Freiquartiere ange- 
hoten und das Fahrgeld für die Mehrzahl 
der Fülle übernommen. Soweit die gesetz
lichen Voraussetzungen erfüllt 6ind, er
halten die Dienstwilligen die Beihilfe von 
2 RM. je Arbeitstag.



Die Bereitstellung von Kleingärten 
für Erwerbslose wird durch einen Rund
erlaß des Preußischen Ministers für 
Volkswohlfahrt vom 4. Dezember 1931 
(II 2905/19. 11.) geregelt. Die mit Hilfe 
der Reichsmittel eingerichteten Klein
gärten dürfen nur solchen Pächtern über
lassen bleiben, die einem dem Reichsver
band der Kleingartenvereine Deutsch
lands (RVKD.) angeschlossenen Verein 
angehören oder sich verpflichten, in einen 
solchen einzutreten. Es soll versucht wer
den, auch solche erwerbslosen Familien 
zur Gartenarbeit heranzuziehen, die die 
wirtschaftlichen Vorteile des Kleingartens 
noch nicht anerkennen. Auf eine Ent
wicklung der Organisation des RVKD. ist 
hin;;uwirken. Die Vereine erscheinen als 
diü besten Verwalter der öffentlichen 
Mittel, da sie für eine sadikundige An
lage der Gärten und Verwendung der 
Mittel Gewähr bieten. Sie werden es oft 
ermöglichen, daß ein Kleingarten unter 
der Höhe des vorgesehenen Betrages von 
100 RM. hergestellt werden kann, oft für 
ein Viertel oder die Hälfte des vorge
sehenen Betrages. Bei neuen Klein
gärten ist in Erwägung zu ziehen, oh sie 
später ganz oder zum Teil durch Be
bauung mit einem Wohnhause und Über
tragung zu Eigentum an den bisherigen 
Kleingartenpächter in vorstädtische Klein
siedlungen umgewandelt werden können.

Eine Kohlenverbilligung für die hilfs
bedürftige Bevölkerung ist auf Grund 
des Erlasses des Reichsarbeitsministers 
und Reichsministers des Innern vom 
23. Dezember 1931 (IIb Nr. 9640/31- 
IIB 5371/22. 12) ermöglicht worden. Das 
Reich wird einen Betrag von 9 Millionen 
Mark bcreitstellen. damit die laufend aus 
öffentlichen Mitteln unterstützten Per
sonen, soweit sie einen eigenen Haushalt 
führen, für die Monate Januar bis März 
1932 zwei Zentner verbilligte Kohlen 
monatlich erhalten können mit einer Ver
billigung von 30 Pf. je Zentner, die den 
Unterstützungsempfängern zugute kom
men muß. Die Aktion soll im übrigen 
in ähnlicher Weise wie die Fleischverbilli
gungsaktion durchgeführt werden. Die 
Abgabe der Kohlen erfolgt auf Grund 
eines Kohienbezugsschcins, der nicht über
tragbar ist. Die verbilligte Kohle kann 
bei allen Verkaufsstellen bezogen werden, 
die die Bezugsscheine in Zahlung nehmen 
und den Vorschriften des Ministerial

erlasses entsprechen. Die Arbeitsämter 
sind zuständig für die Ausgabe der Be
zugsscheine für die Hauptuntcrstütjungs- 
empfänger der Arbeitslosenversicherung 
und der Krisenfürsorge, die Fürsorge
verbände bzw. ihre Dienststellen für die 
von der öffentlichen Fürsorge laufend 
unterstützen Personen (auch für die 
Wohlfahrtserwerbslosen und für die Zu
satzrentenempfänger nach dem RVG.).

Sparmaßnahmen auf Grund individu
eller Nachprüfung hat das Wohlfahrts
amt Magdeburg bei der Nachprüfung der 
Unterstützungsfälle der gehobenen Für
sorge errechnet. Bei den geprüften 9000 
Fällen erwies sich eine Kürzung der 
Unterstützung in 3907 Sozialrentnerfällen 
und 670 Kleinrentnerfällen als berechtigt. 
In 1576 Sozialrentner- und in 586 Klein
rentnerfällen konnte die Unterstützung 
auf Grund der Voraussetzungen in Weg
fall gebracht werden; in 56 Sozialrentner- 
und 15 Kleinrcntnerfällen wurde die Be
rechtigung einer Erhöhung der Unter
stützung anerkannt. Für das Jahr 1931 
kann auf Grund dieser Nachprüfungen 
mit einer Ersparnissumme von 900 000 
Mark gerechnet werden.

Zur Frage der gehobenen Fürsorge 
äußert sich ein preußischer Ministerial- 
erlaß vom 16. Dezember 1931 (III 
3000/16. 12.). Nachdem die Spanne zwi
schen den Richtsätzen der gehobenen und 
der allgemeinen Fürsorge durch die 
4. Notverordnung gelockert worden ist. 
wird darauf hingewiesen, daß diese 
Lockerung (Festsetzung von neuen Richt
sätzen in der gehobenen Fürsorge) nach 
Möglichkeit schonend vor sich gehen soll, 
da die Kreise der von der gehobenen 
Fürsorge berücksichtigten Empfänger 
durch die vorhergegangenen Sparmaß
nahmen bereits betroffen worden 3ind; 
eine nochmalige erhebliche Kürzung 
scheine nicht angebracht. Bei der not
wendigen Herabsetjung der Richtsätze 
wird vielfach eine Ergänzung durch Ge
währung von Mietbeihilfen notwendig 
sein; das Aufgeben der bisherigen Woh
nung durch Verweigerung von Mietbei
hilfen soll möglichst vermieden werden, 
besonders wo die Möglichkeit einer wirt
schaftlichen Ausnutzung durch Ab- oder 
Untervermietung gegeben ist oder wo 
sich nicht eine andere angemessene Woh-



nung finden läßt. Sachgemäße Beratung 
und persönliche Hilfe wird dabei durch 
die Fürsorge gewährt werden müssen. 
Audi Umzugsbeihilfen werden empfohlen.

Eine Neufassung der Erläuterungen 
zu den RGS. über Voraussetzung, Art und 
Maß der öffentlichen Fürsorge wird 
vom Reidisarbeitsminister und Reichs- 
ministcr des Innern (II b Nr. 8261/31- 
IIB 5322/27. 1.) unter dem 27. November 
1931 veröffentlicht (RGBl. 1931 Nr. 36). 
Die neue Fassung stellt vor allem eine 
Vereinfachung in der Text
geb u n g luar, indem alle Hinweise auf 
die vor der Schaffung der RGS. geltenden 
Bestimmungen fortgelassen werden. In 
den Erläuterungen ist sowohl die neue 
Geseggebung wie die Erfahrungen und 
die Reditsprediung berücksichtigt. Neu 
ist die Festlegung, daß durdi enges Zu
sammenarbeiten mit der freien 
Wohlfahrtspflege der Not vieler 
verschämter Hilfsbedürfti
ger gesteuert werden könne, wodurch 
der Begriff der „verschämten Hilfsbe
dürftigen“, der in der Wohlfahrtspflege 
der neueren Zeit nicht mehr in Er
scheinung trat, zum erstenmal gesetzlich 
festgelegt wird (zu § 3). Bezüglich der 
Leistung des notwendigen Lebensbedarfs 
ist die Frage der Erwerbsbefähi
gung Minderjähriger geklärt; 
neben der Erwerbsbefähigung zu unge
lernter Arbeit kann auch die Ausbildung 
zu einem bestimmten Beruf ermöglicht 
werden, wenn die Lage des Einzclfalles es 
als erforderlich erscheinen läßt. Die För
derung des Aufstiegs der Begabten wird 
ausdrücklich nicht aU Aufgabe der öffent
lichen Fürsorge hingestellt. Im Rahmen 
der Leistungen ist die besondere Er
wähnung des Bcstattungsauf- 
w a n d e s fortgelassen (zu § 6). Die Be
rechtigung der Forderung nach der Ein
setzung der eigenen Mittel 
des Hilfsbedürftigen ist dadurch beson
ders hervorgehoben, daß diese Forderung 
der Fürsorge auf dem berechtigten Ver
langen der Allgemeinheit beruht, die die 
Mittel der Fürsorge aufbringt. Mit dieser 
Begründung soll die Berechtigung auch 
in den Kreisen der Hilfsbedürftigen 
Verständnis finden (zu § 8). Die Frage 
des Kostenersstzes ist nach der 
Neuregelung der RFV. entsprechend ab
handen worden (zu § 9). Ebenso ist die 
Form des Darlehne als Leistung des

Fürsorgeverbandes gemäß der Neu
regelung in der RFV. § 25 nur in den 
ausdrücklich zugelassenen Fällen als mög
lich hingestellt (zu § 11). Ebenso ist die 
Beschränkung der Fürsorge bei 
unwirtschaftlichen Personen 
als gerechtfertigt anzusehen, wenn diesen 
auf Grund der §§ 90, 92, 93 und 93 c des 
AVAVG. die Arbeitslosenunterstützung 
entzogen worden ist (zu § 13). In den be
sonderen Bestimmungen für Klein-, Sozial
rentner und ihnen Gleichstehendcn ist als 
Voraussetzung der Kleinrentnereigen
schaft der Verlust des Vermögens „auf 
Grund des Vertrages von Versailles“ ein
gefügt. Der Kreis der vom Wohlfahrts
amt zu unterstützenden Sozialrentner ist 
durch die Bestimmung ausdrücklich ein
gegrenzt, daß bei vorübergehender Er
werbsunfähigkeit eine Unterstützung nicht 
in Frage kommt, ebenso für die zum 
Bezug von Ruhegeld Berechtigten für 
die Dauer ihrer Arbeitslosigkeit (zu 
§ 16). Bezüglich der Gleichstehenden ist 
ausdrücklich der Kreis auf alte oder er
werbsunfähig gewordene Personen be
schränkt (zu § 17). Für den Kreis der 
Kriegsbeschädigten und Krie
gerhinterbliebenen ist der Kreis 
erweitert worden für die Beschädigten, 
die ihre Versorgung nach dem Reichsgesetz 
über die Schutzpolizei der Länder, durdi 
das Gesetz über die Versorgung der Polizei
beamten beim Reichswasserschug und 
durdi das Besagungs-Personenschäden- 
Geseg erhalten (zu § 20). Als hilfsbe
dürftige, nicht versidierte Hinterbliebene, 
denen auf Grund der sozialen Fürsorge 
Heilbehandlung gewährt wird, werden 
diejenigen anerkannt, denen Zusatzrente 
nadi dem Reichsvcrsorgungsgeseg ge
währt wird (zu §§ 20—30). Bezüglich 
der Ausländer wird ausdrücklich er
wähnt, daß ein Staatsvertrag für das Ge
biet der Sozialfürsorge für Kb. und Kh. 
nur mit österreidi gesdilossen worden ist.

Die Bedeutung der Richtsäge auf 
Grund von § 6 RFV. ist durch die For
derung der Hcrabscgung der Richtsäge 
von seiten der Reichsbehörden und durch 
den Fortfall der Spanne von 25% zwi
schen gehobener und allgemeiner Für
sorge erneut in den Mittelpunkt der Er
örterungen gestellt worden. Die geseg- 
liche Forderung zur Festsegung von 
Richtsägen, die in der Novelle zur RFV.
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vom Jahre 1926 festgelegt worden ist, 
war begründet in dem Wunsch, den Für
sorgeverbänden eine Richtschnur für die 
Grundbemessung des notwendigen Le
bensbedarfs zu geben. Bei der starken 
Forderung nach individueller Fürsorge 
konnte die Festsetzung eines Richtsa^es 
tatsächlich nur eine Richtschnur sein, und 
es wurde vorausgesetzt, daß sie in jedem 
Falle abgeändert werden könnte. Mit 
der Festsetzung von Richtsätzen war eine 
gewisse Gleichmäßigkeit für die Grund
berechnung gegeben und die stärkere 
Möglichkeit einer gerechten Bemessung 
der Ausgangsbasis der Fürsorge. Bei der 
Festsetzung von Richtsätzen in der Praxis 
scheint der Gesichtspunkt individueller 
Bestimmungen auf Grund der ört
lichen Verhältnisse entscheidend ge
wesen zu sein, da die Erhebungen des 
Reiches bei etwa 65 000 Gemeinden 
ebensoviel verschiedene Richtsä^e und 
darüber hinaus wieder verschiedene Be
stimmungen über die Zusatzunterstützun
gen für die Familienangehörigen fest- 
steilen konnten. Durch diese vicltausend- 
facbe Verschiedenheit, die dem Wesen der 
Richtsätze als Richtschnur nicht berechtigt 
ist, sind allgemeine Bestimmungen über 
Hebung oder Senkung der 
Richtsätze bedeutungslos. Als Be
weis dafür können die Erhebungen der 
Vereinigung nordwestdeutscher Wohl
fahrtsämter gelten, in denen erwiesen 
wird, daß durch die Herabsetzung der 
Richtsätze, die eine Ersparnis erzielen 
sollten, diese tatsächlich nur in den 
beiden Städten erzielt wurde, die die 
Richtsätze nicht herabgesetzt haben. Es 
wird daher von seiten der Vereinigung 
nordwestdeutscher Wohlfahrtsämter der 
Vorschlag gemacht, analog der Beamten
besoldungsordnung die Richtsätze nach 
Größenklassen und Wirtschaftsgebieten 
zu staffeln und innerhalb dieser eine ge
wisse Beweglichkeit bestehen zu lassen.

Kriegsbeschädigten- und Krieger
hinterbliebenenfürsorge

Zur Heilbehandlung der Kriegsbe
schädigten. Der Reichsarbeit6minister 
hat nach der Notverordnung vom 5. Juni 
1931 neue Grundsätze über die 
Heilbehandlung nach dem Reichsvcrsor- 
Rungsgesetz aufgestellt (Erlaß vom 
20. Oktober 1931, Ib 7500/31).

Einen Rechtsanspruch auf 
Heilbehandlung haben nur noch solche 
Beschädigte, denen wegen einer durch 
eine Dienstbeschädigung verursachten 
Gesundheitsstörung eine Rente unter 
Anerkennung eines Rechtsanspruchs be
willigt worden ist, und zwar nur für 
die den Rentenanspruch be
gründende Gesundheitsstö
rung. — Bei Altrentnern besteht 
dieser Anspruch nur für die ortho
pädische Versorgung. — Die 
Heilbehandlung als Rechtsanspruch wird 
gewährt, um die Gesundheitsstörung 
oder die dadurch bewirkte Beeinträchti
gung der Erwerbsfähigkeit zu beseitigen 
oder wesentlich zu bessern, eine Ver
schlimmerung zu verhüten oder körper
liche Beschwerden zu beheben. Bei allen 
übrigen Gesundheitsstörun
gen als Folge einer Dienstbeschädigung 
stellt die Behandlung nach dem Reichs
versorgungsgesetz lediglich eine Kann
leistung dar, die von Fall zu Fall 
befristet wird und im Spruchverfahren 
nicht verfolgt werden kann. Das gilt 
auch für die Heilbehandlung der Alt- 
rentner, soweit es sich bei diesen Be
schädigten nicht um die orthopädische 
Versorgung für das Dicnstbeschädigungs- 
leiden handelt, mit dem ein Rechtsan
spruch auf Rente verbunden ist.

Zur Gewährung der Heilbehandlung 
als Kannleistung bedarf es in jedem 
Falle einer ausdrücklichen Genehmi
gung des Versorgungsamtes, das gleich
zeitig nach den Verhältnissen des Einzel
falls Art, Umfang und Dauer der Be
handlung festsetzt. Den hierzu nötigen 
Antrag stellt der Beschädigte in der 
Regel unmittelbar beim Versorgungsamt. 
Als Kannleistung sind weder Ver- 
sorgungskrankengcld noch Hausgeld zu
ständig. — Beschädigten, die keine Rente 
beziehen, kann Heilbehandlung nur zur 
Verhütung einer Verschlimmerung des 
Dienstbeschädigungsleidens gewährt wer
den.

Da die neuen Grundsätze für 
die Heilbehandlung mit Wirkung vom 
28. Juli 1930 gelten, sind sie auch in 
schwebenden Bchandlungsfällen anzu
wenden. Die Behandlungsansprüche, 
die Beschädigten einschl. Altrentner 
als Krankenkassenmitglieder 
gegen die Krankenkassen haben, werden 
durch die neuen Vorsch/iften nicht 
berührt.
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Gesundheitsfürsorge
(Bearbeitet von Oberreg.-Ilat Dr. Co Id mann.)

Eino im Reichsgesundheitsamt ausge
arbeitete Denkschrift über die gesund
heitlichen Verhältnisse des deutschen 
Volkes ist vom Rcichsministerium des 
Innern dem Reichstag vorgclegt worden 
(als Reichstagsdrucksache Nr. 1224 durch 
Carl Heymanns Verlag zu beziehen). Ein 
Abschnitt über Bevölkerungsstand und 
Bevölkerungsbewegung gibt die wichtig
sten Zahlen und erläutert sie zum Teil 
mit Schaubildern. Trotj zahlreicher 
junger Ehen — die Ileiratsziffer betrug 
in den Jahren 1927 bis 1930: 8,5, 9,2, 
9,2 und 8,7 — hat sich der Absturz der 
Geburtenziffer fortgese^t. Die Zahl der 
Lebendgeborenen im Deutschen Reich 
(ohne Saargebiet) betrug in den Jahren 
1927 bis 1930: 1 161 719, 1 182 815,
1 147 458, 1 126 829; die Geburtenziffer 
je 1000 Einwohner: 18,4, 18,6, 17,9, 
17,5. Die Denkschrift versucht, einige 
Gründe für diese Entwicklung anzugeben 
und kommt dabei zu dem Ergebnis: 
„Deshalb dürfte ein Umschwung des Ge
burtenrückganges ohne eine tiefgreifende 
Änderung der heutigen Kultur und 
Zivilisation nur von einer stark volks
betonten inneren Auflehnung gegen die 
sichere Volksvcrstümmelung und Über
fremdung zu erwarten sein.“ Etwas 
positiver ist die Forderung: „Es gilt 
ferner, den Wert des Kindes der ein
zelnen Familie gegenüber durch aus
reichende Erziehungsbeihilfen anzuer
kennen.“ Die Bestrebungen zur Ver
hütung vorzeitiger Sterbefälle haben „zu 
überraschenden Erfolgen geführt“. Es 
starben in den Jahren 1927 bis 1930 
überhaupt: 757 020, 739 520, 805 962, 
710 905 Menschen. Das bedeutet, be
rechnet auf 1000 Einwohner, eine 
Sterbeziffer von 12,0, 11,6, 12,6, 11,1. 
Erfreulich ist, daß sich besonders die 
Säuglingssterblichkeit weiter vermindert 
hat. Sie betrug in den Jahren 1913, 
1928, 1929 und 1930: 15,1, 8,9, 9,6, 8,4. 
Bemerkenswert ist hierbei, daß die 
Sterblichkeit am ersten und zweiten 
Lebenstage unaufhaltsam angestiegen 
ist, ohne daß die Gründe hierfür bereits 
restlos geklärt sind. Die Denkschrift 
glaubt an Umwelteinflüsse bei den Hoch
schwangeren. Audi die Kleinkinder- 
sterblidikeit konnte in den lebten Jahr
zehnten stark gesenkt werden. Während

vor fünf Jahrzehnten von den einjähri
gen Kindern nodi fast 10% vor Ablauf 
des fünften Lebensjahres fortstarben, 
sind es jetjt nur nodi 2,8%. Der Ge
burtenüberschuß betrug in den Jahren 
1913, 1928, 1929 und 1930: 833 800. 
443 295, 341 496 und 415 924; beredinet 
auf 1000 der mittleren Bevölkerung: 
12,1, 7,0, 5,3 und 6,5. Die Denkschrift 
betont zum Abschluß nodimals, „daß das 
deutsdie Volk vielleidit sdion im 
nächsten Jahrzehnt einen völligen Still
stand des Bevölkerungswachstums und 
dann forlsdircitcnde Bevölkerungsver
luste erleiden wird, deren Dauer und 
Ausmaß nidil abzusehen sind“. Der 
nächste Abschnitt behandelt die Erkran
kungen und Sterhcfälle an einzelnen 
Krankheiten. Unter den Todesursadien 
nahmen die Krankheiten der Kreislauf* 
organc (1929: 136 272), Alterssdiwäche 
(1929: 80 704) und Krebs (1929: 74 641) 
die drei ersten Plätje ein, an sechster 
Stelle folgt die Tuberkulose mit 55 544 
Fällen. Der Anteil der Kinderinfek- 
lionskrankheitcn Sdiarlach, Masern, 
Keudihusten und Diphtherie an der Ge
samtheit der Sterbefälle ist außerordent
lich zurückgegangen. Wieweit Bekämp- 
fungs- und Behandlungsmaßnahi-ien, 
wieweit epidemiologische Schwankungen 
hier von Einfluß sind, läßt sidi nicht bei 
allen Krankheiten nadiweisen, die Denk- 
sdirift seiet die Erfolge bei Masern und 
Keuchhusten auf das Konto fürsorgeri
scher und pflegerisdier Maßnahmen. 
Über die Fehlgeburtenhäufigkeit und 
das Puerperalfieber kann die Denk
schrift naturgemäß keine genaueren An
gaben machen. Sie weist jedodi beson
ders darauf hin. daß die Fehlgeburten 
im Vergleidi zu den stark verringerten 
normalen Geburten, in kleineren Ge
meinden sowie bei den Unverheirateten, 
sdiließlidi audi bei jung verheirateten 
Frauen zugenommen haben. Wenn in 
letzter Zeit in einigen Großstädten be
reits eine rückläufige Bewegung zu er
kennen ist, so dürfte dies auf die zu
nehmende Anwendung empfängnisver
hütender Mittel zurückzuführen 6ein. 
Nach Einzelerhebungen endeten von 
100 Fehlgeburten etwa 1,3 mit dem 
Tode und 0,4 mit Siechtum. — Zählun
gen, die nach der Reichszählung der 
Geschlechtskranken im Jj.nre 1927 in 
neuerer Zeit in einigen Großstädten ge
macht wurden, scheinen eine Abnahme
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der Geschlechtskrankheiten zu beweisen. 
Als Wirkung des Gesetjes zeigt sich 
deutlich eine frühere Erfassung der 
Kranken. Die Tuberkulosesterbeziffer, 
die in Zeiten wirtschaftlicher Not ganz 
besondere Beachtung beanspruchen muß, 
hat bisher einen günstigen Verlauf ge
habt. Mit 8,7 je 10 000 Einwohner hat 
sie im Jahre 1929 einen bemerkens
werten Tiefstand erreicht, der nach den 
vorläufigen Angaben aus den deutschen 
Großstädten in den Jahren 1930 und 
1931 (erstes Halbjahr), nicht geändert 
wurde. Audi die Erkrankungshäufigkeit 
hat sidi nach den Angaben aus Preußen 
(die allerdings nidit ganz einwandfrei 
sind) verringert. Nadi preußisdien An
gaben trafen übrigens auf je 1000 Sdiul- 
kinder etwa 2,3 mit aktiver Lungen
tuberkulose, eine Zahl, die auch mit 
badisdien Feststellungen gut überein
stimmt. — Die grippalen Erkrankun
gen und die Erkältungskrankheiten, 
deren Umfang vielfach untcrsdiätjt wird, 
haben bei Säuglingen und über 70jähri- 
gen Personen im Vergleidi mit den 
legten Jahrzehnten weit mehr Opfer ge
fordert, so daß die Denkschrift sie als 
typisdie Todesursachen des Säuglings- 
uud Greisenaltcrs bezeichnet. Die Zu
nahme der höheren Altersklassen und 
die bessere Ermittlung der Ursachen 
ihrer Sterbefälle hat in besonders hohem 
Grade die allgemeine Krebssterbeziffer 
beeinflußt. Sie erreichte im Jahre 1929 
eine Höhe von 31,7 je 10 000 Lebende. 
Die Ersdicinungen der krankhaften 
Nervenschwäche sind erheblidi häufiger 
beobaditet worden als in früheren 
Zeiten. Die Denkschrift erwähnt hier 
als Ursache „ein starkes Absinken des 
inneren Spannkraftteils durch zuneh
mende Belastung mit einer durdi ihre 
Einseitigkeit ermüdenden Arbeit, teils 
durch eine besondere Einstellung zur 
Umwelt“. Die Selbstmordziffer, die 
1913 im Durchschnitt 2,3 je 10 000 be
trug, ist in den legten Jahren etwas an
gestiegen (1927: 2,5, 1928: 2,5, 1929: 
2,6). Die Zunahme beruht im wesent
lichen auf der stärkeren Besegung der 
höheren Altersklassen mit ihrer an sich 
höheren Selbstmordhäufigkeit. Auch die 
Unfallziffcr ist gegenüber 1913 ange
stiegen (1913: 3,8 je 10 000, 1927: 3,9, 
1928: 4,2, 1929: 4,3), großenteils infolge 
Verunglückungen älterer Leute. Die 
Verkehrsunfälle spielen hierbei die

Hauptrolle (wobei allerdings die außer
ordentliche Vermehrung der Kraftfahr
zeuge bedacht werden muß). — Der 
folgende Abschnitt „Gesundheitszustand 
und Gesundheitspflege im allgemeinen“ 
bringt u. a. die aufschlußreiche Tabelle 
über die Durchbrechung des Pockenimpf
zwanges. Im Jahre 1928 sind von den 
Erstimpfpflichtigen 18,9% ungeimpft ge
blieben, davon die große Mehrzahl mit 
ärztlichem Zeugnis. Zur Beurteilung 
dieser Tatsache müßte allerdings be
kannt sein, wieviel dieser Kinder bei der 
erneuten Vorstellung noch nachträglich 
geimpft wurden. — Die verfügbare Zahl 
der Krankenbetten in den Kranken
häusern für körperlich Kranke hat sich 
weiter vergrößert, von 4,3 je 1000 Ein
wohner im Jahre 1913 auf 6,1 im Jahre 
1929; in den Anstalten für geistig 
Kranke ist sie kaum verändert, im Jahre
1929 2,6 je 1000 Einwohner. Von den 
Arbeitsgebieten der Gesundheitsfürsorge 
werden einige als besonders entwickelt 
hervorgehoben. Die Einrichtungen der 
offenen Fürsorge für Säuglinge sind 
gegenüber früher stark vermehrt. Schul
gesundheitspflege und Schulzahnpflege 
sind stark ausgebaut worden, in Preußen 
sind etwa vier Fünftel der Schulkinder 
in schulärztlicher Überwachung (gemeint 
sind offenbar die Volksschulkinder). Die 
Gesamtorganisation der Tuberkulosebe
kämpfung hat einen ansehnlichen Stand 
erreicht. In der Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten sind bedeutsame 
Fortschritte gemacht, 60 betrieben die 
Träger der Invalidenversicherung Ende
1930 227 Stellen und unter6tütjtcn 50 
weitere. Zur planmäßigen Organisation 
der Krebsbekämpfung ist ein Reichsaus
schuß für Krebsbekämpfung ins Leben 
gerufen worden, ein wissenschaftliches 
Komitee zur Erforschung und Bekämp
fung der Kreislaufstörungen versucht 
auf diesem Gebiete Klärungen zu brin
gen. Der wichtige Abschnitt „Woh- 
nungs-, Ernährungs- und Erwerbsver
hältnisse“ enthält eine Reihe statisti
scher Angaben, die hier aus Gründen 
des Raummangels nidit im einzelnen an
gegeben und zum Teil auch für die Be
urteilung der gegenwärtigen Lage nicht 
mehr verwendet werden können. — Der 
absdiließende Ausblick betont u. a. die 
Gefahren, die der Volksgcsundheit aus 
Arbeitslosigkeit erwachsen müssen. „Um 
die Erhaltung des heutigen Standes der
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Körperkultur sollten daher alle gleicher
maßen bemüht sein, auch wenn die 
Opfer derer, die noch in Arbeit und 
Brot sich befinden, schwer zu tragen 
sind.“ Eine besonders wichtige Aufgabe 
ist gerade in Zeiten der wirtschaftlichen 
Not die Erhaltung der vorbeugenden 
Gesundheitsfürsorge, die ebenso wie 
„die mehr auf soziale und erzieherische 
Ziele eingestellten Fürsorgezweige“ 
„durch ihre beharrliche Kleinarbeit eine 
überaus geeignete Waffe zur Verhütung 
von Schädigungen der Volksgesund
heit“ ist.

Arbeitsfürsorge
Internationale Bekämpfung der Ar

beitslosigkeit. Das Internationale Ar
beitsamt in Genf hat eine Denkschrift 
über ein praktisches Vorgehen auf dem 
Gebiete der Arbeitslosigkeit herausge
geben.

Die Forderung des Internationalen 
Arbeitsamtes ist folgende: durch Organi
sierung der Arbeitsvermittlung, durch 
Arbeitslosenversicherung, durch eine 
planmäßige Politik der öffentlichen Ar
beiten und eine zweckmäßige internatio
nale Regelung der Lohnprobleme und 
der Arbeitszeit soll die Arbeit so organi
siert werden, daß das Elend der Arbeits
losigkeit gemildert und ihrer Wieder
kehr vorgebeugt wird.

1. Zur Arbeitslosenversicherung stellt 
das I. A. A. fest, daß bisher neun Län
der Europas die obligatorische Arbeits
losenversicherung eingeführt haben: 
Deutschland, Österreich, Bulgarien, 
Großbritannien, Irland, Italien, Polen, 
Rußland und ein Teil der Schweiz, wäh
rend eine staatlich unterstütze frei

willige Versicherung in acht Ländern be
steht: Belgien, Dänemark, Finnland, 
Frankreich, Norwegen, Niederlande, 
Tschechoslowakei und ein Teil der 
Schweiz. Das I. A. A. fordert einen Aus
bau der Zwangsversicherung.

2. Für die Arbeitsvermittlung wird 
eine Art Clearing-house vorgeschlagen, 
um Angebot und Nachfrage nach Ar
beitskräften für alle Berufe laufend zu 
ermitteln und auszugleichen. „Warum 
sollte man nicht auch für die Vermitt
lung von Arbeitskräften versuchen, was 
für den Einkauf und Verkauf ver
schiedener Rohstoffe möglich ist, um 
ihnen allenthalben annehmbare Arbeits
und Existenzbedingungen zu sichern?“

3. Die europäischen Binnenwande
rungen dürften, um ernstlichen Schwie
rigkeiten vorzubeugen, sich nicht selbst 
überlassen bleiben, sondern müßten 
überwacht, organisiert und je nach den 
mannigfaltigen Verhältnissen, aus denen 
sie entstanden sind, geregelt werden. 
Das I. A. A. schlägt zunächst einen inter
nationalen Austausch von Nachrichten 
und ein Übereinkommen über die wich
tigsten Grundsätze gegenseitiger Ver
träge vor. Ein „Clearing-house-Europa“ 
würde auch für die überseeische Aus
wanderung aus Europa von großem 
Nutzen sein.

4. Die Organisation öffentlicher Ar
beiten ist nicht eine Aufgabe der ein
zelnen Regierungen, sondern die gemein
same Ausführung größerer öffentlicher 
Arbeiten ein internationales Interesse. 
Solche zu lösende Aufgaben sind: ein 
ausgedehntes internationales Straßen
netz, internationale Schiffahrtswege, 
zwischenstaatliche elektrische Leitungen, 
schließlich die automatische Kuppelung 
sämtlicher Eisenbahnnetze.

Rechtsprechung
des Rundesamts für das Heimatwesen

Mitgeteilt von Ministerialrat R u p p e r t, Mitglied des Bundesamts*)

§ 9 Abs. 1 u. 2 FV.

Hat sich ein demnächst wieder in die 
Strafanstalt eingclicferter Strafgefangener

*) Die fettgedruckten Leitsätze sowie die 
Fußnoten sind von Ministerialrat Ruppert 
verfaßt. Die Abschnitte „Gründe“ geben 
den Wortlaut der Urteilsgründe des Bundes
amts wieder. Die Abschnitte „Aus den 
Gründen“ beschränken sich auf die Wieder

der Heft durch Entweichen entzogen und war 
während der haftfreien Zeit sein Verbleib 
den Behörden unbekannt, so ist sein Anstalts
aufenthalt auch im Rechtssinne unterbrochen 
worden, sofern es sich um eine Verhältnis

gäbe der zum Verständnis der Leitsätze er
forderlichen Teile dieses Wortlauts, der 
auch hier, von gelegentlichen geringfügigen, 
durch die Kürzungen bedingten Änderungen 
abgesehen, unversehrt geblieben ist.



mäßig längere haftfreie Zeit gehandelt hat. 
Als solche hat ein Zeitraum von 15 Tagen 
zu gelten.

(BFV. Stadt Berlin gegen BFV. Stadt
Göttingen, LFV. Provinz Hannover und
LFV. Provinz Ostpreußen vom 21. Sep
tember 1931 — iBer. L. Nr. 37. 31 — 

Bd. 79 S. 109.)

Gründe:
Durch die Vorentscheidung ist der Dritt- 

beklagte auf Grund des § 9 Abs. 2 i. V. m. 
§ 7 Abs. 2 Halbsat) 2 der Verordnung über 
die Fürsorgepflicht verurteilt worden, dem 
Kläger 108,78 RM. nebst Prozeßzinsen zu 
erstatten, die dieser für den Friseur Arthur
R. in der Zeit vom 5. Juli 1929 bis zum
22. Juli 1929 aufgewendet hat. Der Vorder
richter führt aus: Da der Betrag, den R. 
bei seiner Entlassung aus dem Gefängnis 
Moabit zu Berlin am 2. Juli 1929 besessen 
habe, nur ausreichend zur Bezahlung seiner 
Monatsmiete gewesen sei, so sei er damals 
hilfsbedürftig gewesen. Daraus folge die 
Anwendbarkeit des § 9 FV. Für die Beant
wortung der Frage, welcher der Beklagten 
danach endgültig fürsorgepflichtig sei, 
komme es darauf an, ob die Verwahrung 
des R. in Gefängnissen seit dem 14. Februar 
1920, wo er in Göttingen in das Gefängnis 
eingelicfert worden sei, vom 9. bis
23. August 1920 und vom 3. bia 19. März 
1926, wo er sich der Haft durch Entweichen 
entzogen batte, unterbrochen worden sei. 
Diese Frage sei in Übereinstimmung mit dem 
in den Entscheidungen des BAH. Bd. 47
S. 88 und Bd. 55 S. 881) zu § 30 Abs. lb 
Satz 2 UWG. ausgesprochenen Grundsatz zu 
bejahen. Da R. vor seiner legten Anstalts
einlieferung am 19. März 1926 im Bezirk 
des Drittbeklagten den tatsächlichen Auf
enthalt gehabt habe, sei die endgültige Für
sorgepflicht dieses Fürsorgeverbaudes ge
geben.

Der Kläger und der Drittbeklagte haben 
gegen diese Entscheidung Berufung ein
gelegt.

Der Kläger verbleibt in erster Linie bei 
seiner Auffassung, daß R. bei seiner Ein
lieferung in das Gefängnis zu Göttingen am 
14. Februar 1920 dort den gewöhnlichen 
Aufenthalt gehabt und seitdem die Anstalts
verwahrung keine Unterbrechung erfahren 
habe. Der Drittbeklagte macht geltend: 
Die Entscheidungen des BAH. Bd. 47 S. 88 
und Bd. 55 S. 88 könnten hier nicht heran
gezogen werden, da sie nicht zur Auslegung 
der FV. ergangen seien. Unter der Herr
schaft der FV. sei der Begriff der fortge
setzten Hilfsbedürftigkeit bzw. der Einheit
lichkeit des Pflegefalles vom BAH. wesent-

*) Diese Entscheidung betrifft Unter
brechung des Aufenthalts in einer Für
sorge- und nicht in einer Strafanstalt.

lieh lockerer ausgelegt worden. Vorliegen
denfalls habe sich R. nur unwesentliche Zeit 
außerhalb einer Anstalt befunden, er sei 
von der Polizei gesucht und bald wieder 
ergriffen worden. Sonach sei der Anstalts
aufenthalt nicht als unterbrochen anzusehen. 
Der Erstbeklagte und der Zweitbeklagte er
achteten die Vorentscheidung als zu Recht 
ergangen.

Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Der Berufung des Klägers hätte es nicht 

bedurft, da das BAH. ohnedies von Amts 
wegen die Frage der endgültigen Fürsorge
pflicht der Beklagten in der vom Kläger 
angegebenen Reihenfolge zu prüfen hatte.

Das BAH. sieht den Anstaltsaufcnthalt 
dann als nicht unterbrochen an, wenn eine 
Person sich außerhalb einer Anstalt verhält
nismäßig kurze Zeit aufgehalten hat, wäh
rend dieser Zeit anstaltspflegebedürftig ge
blieben und alsbald wieder in eine Anstalt 
aufgenommen worden ist (Entscfa. d. BAH. 
Bd. 64 S. 164* *), Bd. 69 S. 139, Bd. 71 
S. 1873), Bd. 75 S. 1854). I.a Konsequenz 
dieser Auffassung hat das BAH. die An
staltsverwahrung von Fürsorgezöglingen als 
nicht unterbrochen erachtet, wenn diese sich 
durch Entweichen aus der Erziehungsanstalt 
oder aus der Dienststelle, in der sie von der 
Anstaltsleitung untergebracht sind, für ver
hältnismäßig kurze Zeit der Anstaltsaufsicht 
entziehen (Entsch. d. BAH. Bd. 66 S. 1065), 
Bd. 67 S. 89, Bd. 70 S. 207°). Da in allen 
diesen Fällen der Anstaltszögling auch in 
der Zeit, wo er sich der Anstaltsverwahrung 
bzw. der Dienststelle, in der er unterge
bracht war, entzogen hatte, weiterhin der 
Anstaltspflege bzw. der Beaufsichtigung in 
einer Dienststelle bedurfte, weil die Für
sorgeerziehung über ihn weder aufgehoben 
noch ausgeseßt war, so hat das BAH. fort
gesetzten Anstaltsaufenthalt angenommen. 
Eine andere rechtliche Beurteilung ist in 
Fällen begründet, wo sich Gefangene tat
sächlich für einen nicht völlig unerheblichen 
Zeitraum der Haft derart entziehen, daß 
ihr Aufenthalt den Behörden unbekannt 
ist. Sofern die Gefangenen nicht zugleich 
wegen Krankheit der Anstaltspflcge be
dürfen'), kann begriffsmäßig nicht davon

*) DZW. II S. 528.
3) DZW. V S. 249.
*) Sämtliche Entscheidungen betreffen 

Fälle, in denen sich der Hilfsbedürftige un
mittelbar vor und nach dem anstaltsfreieil 
Zwischenaufenthalt in einer Fürsorge- 
anstalt befunden bat.

*) DZW. III S. 301.
®) DZW. V S. 38.
') Zu ergänzen: und sich unmittelbar 

vor und nach dem anstaltsfreicn Zwischen
aufenthalt in einer Fürsorgeanstalt befun
den haben.



gesprochen werden, daß sie in der Zeit, wo 
sie sich der Haft entzogen haben, anstalts
pflegebedürftig gewesen sind (Entsch. d.
BAH. Bd. 47 S. 88, Bd. 64 S. 2028).

Vorliegendenfalls hatte sich Arthur R. 
vom 9. bis 23. August 1920 und vom 3. bis 
19. März 1926 der Haft durch Entweichen 
entzogen. Sein Aufenthalt war den Behör
den in diesen Zeiträumen unbekannt. Es 
handelt sich hiernach sowohl bei seiner Ein
lieferung in das Gefängnis am 23. August 
1920 als auch am 19. März 1926 um einen 
neuen Anstaltseintritt. Da R. am 19. März 
1926 einen gewöhnlichen Aufenthalt nicht 
hatte und aus dem Bezirk des Drittbe- 
klagten in das Gefängnis eingeliefert worden 
ist, sind nicht der Erstbeklagte oder der 
Zweitbeklagte, sondern ist der Dritthcklagte 
endgültig fürsorgepflichtig.

Da hinsichtlich der Notwendigkeit der 
öffentlichen Fürsorge und der Höhe des 
Klageanspruchs Bedenken nicht obwalten, 
war die angefochtene Entscheidung auf
rechtzuerhalten.

§ 14 Abs. 1 Saft 1 FV.

Der Leiter einer Arbciterkolonie ist zu
gleich Vorsteher der preußischen kreisange
hörigen Gemeinde, in deren Bezirk die Ar
beiterkolonie liegt. Der Gemeinde ist nach 
§ 15 PrAV. z. FV. die Durchführung der all
gemeinen Fürsorge übertragen. Bedarf ein 
Pflegling der Kolonie öffentlicher Fürsorge, 
weil der Wert seiner Arbeitsleistung die 
Kosten seiner Verpflegung in der Kolonie 
nicht deckt, so kann er indessen nicht schon 
von dem Zeitpunkt an als Empfänger öffent
licher Fürsorge gelten, von dem an der Leiter 
der Kolonie in seiner Eigenschaft als Organ 
der öffentlichen Fürsorge lediglich den 
Willen gehabt hat, ihm öffentliche Fürsorge 
zu gewähren. Dieser Wille muß vielmehr 
nach außen hin in die Erscheinung getreten 
sein. Insoweit genügt es, daß der Leiter der 
Kolonie in seiner Eigenschaft als Organ der 
öffentlichen Fürsorge einen Antrag des Pfleg
lings auf Gewährung öffentlicher Fürsorge 
aufgenommen hat. Der endgültig verpflich
tete Verband muß daher für die Zeit seit 
Aufnahme des Antrags — aber auch nicht

8) Im Falle dieser Entscheidung hatte 
sich die in Betracht kommende Person be
reits am Tage nach ihrer Entlassung aus der 
Strafhaft in eine Fürsorge anstall 
begeben, so daß bereits wegen verhältnis
mäßig nur kurzen anstaltsfrcien Zwischen
aufenthalts fortgesetzter Anstaltsaufentbalt 
im Rechtssinne zu bejahen war; hier konnte 
fortgesetzte Anstaltspflegebedürftigkeit als 
Grund für die Annahme fortgesetzten An
staltsaufenthalts deshalb nicht in Frage 
kommen, weil die Person sieh vor ihrem 
anstaltsfreien Zwischenaufenthalt nicht in 
einer Fürsorgeanstalt befunden hatte.

etwa für einen früheren Zeitraum — Kosten
ersatz leisten.

(BFV. Landkreis Sulingen gegen BFV.
Landkreis Bielefeld vom 22. September
1931 — Ber. L. Nr. 344. 29 — Bd. 79 

S. 112.)

Gründe:
Der am 3. Mai 1860 geborene Arbeiter 

Ludwig M. ist am 27. November 1927 in die 
Arbeiterkolonie Freistatt aufgenommen wor
den, nachdem er zuvor 2Vi Monate, bis zum
26. November 1927, in Senne II, Landkreis 
Bielefeld, bei dem Gastwirt E. gewesen war. 
Der Gemeindevorsteher von Freistatt ist 
Hausvater der Arbeiterkolonie und gleich
zeitig gemäß § 15 Pr. AV. z. FV. Fürsorge
organ des Klägers. Am 10. Januar 1928 hat 
der Gemeindevorsteher von M. einen Antrag 
auf öffentliche Armenfürsorge aufgenommen. 
Am 26. September 1928 hat der Gemeinde
vorstand Freistatt der Arbeiterkolonie Frei
statt die durch Ludwig M. in der Zeit vom
27. November 1927 bis 30. September 1928 
entstandenen Kosten überwiesen und dem 
klagenden BFV. in Rechnung gestellt.

Der Kläger verlangt von dem Beklagten, 
aus dessen Bezirk M. nach Freistatt ge
kommen ist, Erstattung der in der Zeit vom 
3. Dezember 1927 (drei Monate vor der An
meldung) bis 14. September 1928 mit 
446 RM. entstandenen Kosten zuzüglich 
25% Verwaltungszuschlag gemäß § 17
Abs. 4 FV.

Der Beklagte bat die Erstattung dieser 
Kosten abgelehnt. Er führt aus: Da der 
Kläger der Arbeiterkolonie Freistatt erst 
durch Schreiben vom 14. September 1928 
Übernahme der Kosten für M. zugesichert 
habe, komme erst von diesem Tage an 
öffentliche Fürsorge in Frage.

Der erste Richter hat dem Klageanträge 
in Höhe von 446 RM. stattgegeben und nur 
den Antrag des Klägers, dem Beklagten 25% 
Verwaltungsmehraufwand aufzuerlegen, ab
gewiesen, dem Beklagten jedoch die ge
samten Kosten des Rechtsstreits auferlcgt. 
Er führt aus, der Gemeinde Freistatt sei die 
Durchführung der Armenpflege gemäß § 15 
Pr- AV. z. FV. übertragen worden. Die Ge
meinde habe der Arbeiterkolonie gegenüber 
die Fürsorgepflicht für M. vom 17. No
vember 1927 an anerkannt. Der Beklagte 
habe daher dem Kläger die seit dem 3. De
zember 1927 (drei Monate vor Eingang der 
Anmeldung bei dem Beklagten) entstandenen 
Fürsorgekosten für M. zu erstatten.

Mit der Berufung gegen diese Entschei
dung bestreitet der Beklagte wiederholt, daß 
vom 27. November 1927 an öffentliche Für
sorge gewährt worden sei. Er macht ober 
auch jetzt unter Bezugnahme auf eine von 
M. am 16. Mai 1929 abgegebene Erklärung 
geltend, daß M. nicht hilfsbedürftig gewesen 
sei, vielmehr seinen Unterhalt durch seine



Arbeitsleistungen verdient habe. Der Be
klagte verlangt Rückzahlung der dem Kläger 
für die Zeit vom 14. September bis 31. De
zember 1928 erstatteten 173,70 RM. Der 
Kläger hält die angefochtene Entscheidung 
für zutreffend und bittet um Zurückweisung 
der Berufung. Er behauptet, die Arbeits
leistungen des M. hätten keinen wirtschaft
lichen Wert. Der Kläger erweitert seine 
Klage auf die nach dem 1. Januar 1929 ent
standenen und noch weiter entstehenden 
Kosten.

Das BAH. hat den Kläger aufgefordert. 
Beweis dafür anzutreten, daß sich der Ge
meindevorstand Freistatt am 27. November 
1927 der Arbeiterkolonie Freistatt gegen
über verpflichtet habe, für die durch Ludwig 
M. entstehenden Kosten aufzukommen, und 
daß dieser nicht mehr imstande gewesen 
sei, Arbeiten zu leisten, die sich als Entgelt 
für Unterhalt und Verpflegung darstellten.

Der Kläger hat darauf eine Bescheini
gung des Gemeindevorstehers von Freistatt 
überreicht, wonach dieser am 7. Dezember 
1927 die Fürsorgepflicht für Ludwig M. an
erkannt habe. Zum Beweis der Arbeitsun
fähigkeit des M. bezieht sich der Kläger auf 
eine Bescheinigung des Pastors J. Auf eine 
weitere Aufforderung des BAH. hat der 
Kläger erklärt, die Verrechnung der Für
sorgekosten für M. zwischen der Arbeiter
kolonie Freistatt und der Gemeinde Freistatt 
habe am 26. September 1928 in derselben 
Weise stattgefunden, wie dies in der Aus
sage des Gemeindevorstehers vom 18. Mai 
1929 niedergelegt sei. Der Gemeinde Frei
statt sei von dem Kläger für die von ihr 
verauslagten Fürsorgekosten ein Betriebs
mittelvorschuß gewährt worden. Bei der 
Feststellung der Hilfsbedürftigkeit der in 
der Anstalt Freistatt befindlichen Personen 
sei ein Unterschied zwischen solchen, für die 
der Kläger, und solchen, für die ein anderer 
BFV. endgültig fürsorgepflichtig sei, nicht 
gemacht worden. Der Kläger überreicht 
Hausordnung und Aufnahmebogen der Ar
beiterkolonie.

Der Beklagte führt aus, es sei wider
sinnig, einen in einer Arbeitcrkolonie be
findlichen Insassen noch zu unterstütjen und 
bleibt dabei, daß ein Kolonist nicht ohne 
weiteres hilfsbedürftig sei.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Es ist davon auszugehen, daß die Ar

beiterkolonie Freistatt eine Anstalt im 
Sinne des § 9 FV. ist. Daß sie eine Anstalt 
im Sinne der §§ 11, 23 UWG. ist, hat das 
BAH. in den Entsch. Bd. 31 S. 7, Bd. 43 
S. 76, Bd. 61 S. 7‘) angenommen. Der An
staltsbegriff des § 9 FV. ist von dem der 
§§ 11, 23 UWG. nicht derart verschieden, 
daß das Recht der FV. eine andere Beurtei
lung zuließe. Der Charakter einer Fürsorge-

*) Die Fürsorge 1925 S. 155 1. Sp.

anstalt ergibt sich hinreichend deutlich aus 
der Hausordnung der Arbeiterkolonie.

Für die Arbeiterkolonisten kann öffent
liche Fürsorge in Frage kommen, wenn ihre 
Leistungen im Mißverhältnis zu der ihnen 
gewährten Unterkunft und Verpflegung 
stehen. Dieser Fall liegt nach der Auskunft 
des Pastors J. bei M. vor, der bei der Auf
nahme in die Anstalt 67 Jahre alt war.

Es muß auch bei den Arbeiterkolonien 
der Zeitpunkt ersichtlich gemacht werden, 
von dem an Fürsorge im Sinne der FV. ge
währt wird; mit der Aufnahme ist dies nicht 
ohne weiteres der Fall, sie soll vielmehr in 
der Regel die öffentliche Fürsorge entbehr
lich machen. Der Gemeindevorsteher von 
Freistatt ist gleichzeitig Fürsorgeorgan und 
Organ der Arbeiterkolonie. Er kann daher 
in seiner Person die Feststellung treffen, 
daß die Kosten der Verpflegung eines An
staltsinsassen, dessen Leistungen die Kosten 
nicht decken, nunmehr von dem Anstaltsetat 
auf den Fürsorgeetat übernommen werden. 
Selbstverständlich ist, daß dabei keine Unter
schiede zwischen Personen gemacht werden 
dürfen, für welche der Kläger selbst und 
solchen, für die ein anderer Verband endgültig 
fürsorgepflichtig ist. Ein solcher Unterschied 
wird nach der glaubhaften, von dem Be
klagten nicht bemängelten Erklärung des 
Klägers nicht gemacht. Im übrigen kommt 
es bei den geschilderten Verhältnissen nicht 
darauf an, wann der einzelne Pflegcfall zur 
Anmeldung und Verrechnung bei dem 
Kläger gelangt, es genügt vielmehr, wenn 
der Gemeindevorsteher, der gleichzeitig An
staltsleiter ist, pflichtgemäß feststellt, daß 
von einem bestimmten Tage an öffentliche 
Fürsorge gewährt worden sei.

Diese Feststellung muß aber deutlich 
nach außen hin erkennbar gemacht werden 
(vgl. Gesamtregister zu Bd. 60 bis 75 der 
Entsch. d. BAH. Nr. 48). Dazu genügt es 
nicht, wenn der Gemeindevorsteher jetjt be
scheinigt, er habe am 7. Dezember 1927 ein
gehend mit M. gesprochen und den Eindruck 
gewonnen, daß er als hilfsbedürftig anzu
sehen sei; in seiner Eigenschaft als Ge
meindevorsteher habe er von diesem Tage 
an die Fürsorgepflicht anerkannt. Dabei 
handelt es sich um einen nicht nachprüfbaren 
inneren Vorgang. In die Erscheinung ge
treten ist der Wille, öffentliche Fürsorge zu 
gewähren, erst mit der am 10. Januar 1928 
erfolgten Aufnahme des Antrags des M. auf 
öffentliche Fürsorge. Erst von diesem Tage, 
nicht schon vom 3. Dezember 1927 an, kann 
der Kläger Kosten ersetjt verlangen. Von 
der Klageforderung von 446 RM. sind daher 
für 38 Tage je 1,50 RM. = 57 RM. in Ab
zug zu bringen, so daß nur 389 RM. er
stattungsfähig sind. Der Kläger kann, da er 
nicht selbst Berufung eingelegt hat, weiter
hin entstandene Kosten im gegenwärtigen 
Rechtsstreit nicht erseßt verlangen (Entsch.
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des BAH. Bd. 60 S. 184, Bd. 64 S. 652), 
Bd. 69 S. 168).

Die Erhebung einer Widerklage in dem 
Berufungsrechtszuge ist unzulässig (Krech- 
Baath, Erl. d. UWG., 15. Aufl., Anm. 8d zu 
§ 46), sie würde auch sachlich unbegründet 
sein.

Bei der Kostenentscheidung hat der 
Vorderrichter übersehen, daß der Kläger, 
wenn er in Höhe von ein Fünftel des Streit
werts unterliegt, auch anteilig mit den 
Kosten hätte belastet werden müssen.

Die Kosten des ersten Rechtszuges sind 
zu drei Zehntel dem Kläger, zu sieben 
Zehntel dem Beklagten, die des Berufungs
rechtszuges jeder Partei zur Hälfte aufer
legt worden.

§ 17 Abs. 1 FV.

Die Fürsorgeschwester eines Vereins zur 
Tuberkulosebekämpfung hat dem Patienten 
eines Krankenhauses im BFV. A bei seiner 
Entlassung aus dem Krankenhaus durch Ge
währung von Kleidungsstücken die Reise in 
den BFV. B ermöglicht, wo er alsbald von 
der öffentlichen Fürsorge unterstüfyt weiden 
muß. Der BFV. A gehört dem Verein zur 
Tuberkulosebekämpfung an. Dieser Umstnnd 
allein knnn jedoch nicht die Auffassung 
rechtfertigen, daß der BFV. A die Handlung 
der Fürsorgeschwester des Vereins im Sinne 
des § 17 Abs. 1 FV. zu vertreten habe.

(BFV. Amtsverband Butjadingen gegen 
BFV. Stadt Rostock vom 4. Juli 1931 — 

Ber. L. Nr. 93. 30 — Bd. 79 S. 95.)

Gründe:

Der am 16. Dezember 1875 geborene 
Musiker und Buchbinder Ernst W. befand 
sich vom 16. August 1926 bis 24. Mai 1928 
in dem Universitätskrankenhause in Rostock 
wegen Knochenfraß; am letjtcren Tage reiste 
er nach Lübeck, von dort über mehrere 
andere Städte nach Nordenham im Bezirke 
des Klägers, wo er am 6. Juni 1928 ankatn. 
Er erbat dort am 7. Juni 1928 wegen Mittel
losigkeit öffentliche Unterstütjung, die ihm 
auch gewährt wurde. Dem Kläger sind da
durch in der Zeit vom 7. Juni 1928 bis Ende 
Februar 1929 im ganzen 231,90 RM. Kosten 
erwachsen. Nachdem der Beklagte die Er
stattung abgelehnt hatte, erhob der Kläger 
Klage mit dem Anträge, den Beklagten zu 
verurteilen, an den Kläger 231,90 RM. 
nebst 25% Vergütung für Verwaltungsmehr
aufwand gemäß § 17 Abs. 1 FV. zu zahlen, 
die weiter entstehenden Kosten des Pflege
falles zu übernehmen und die Kosten des 
Verfahrens zu tragen.

Zur Begründung hat der Kläger ausge
führt: Die Hilfsbedürftigkeit dep W. stehe 
ohne weiteres fest, da er an beiden Beinen

*) DZW. II S. 581.

gelähmt sei und sich nur an zwei Krücken 
fortbewegen könne. Die -Fürsorgekosten des 
Klägers seien durch pflichtwidriges Handeln 
des Beklagten verursacht. W. sei zum Zwecke 
der Reise nach Lübeck von einer Fürsorge
schwester mit neuer Kleidung versehen wor
den und habe einen Fahrschein nach Lübeck 
erhalten, auch sei ihm auf dem Wohlfahrts
amte des Beklagten gesagt worden, er 
müsse wieder nach Nordenham, weil dieses 
für ihn. zuständig sei. Es sei Pflicht des Be
klagten gewesen, W. Fürsorge zu gewähren, 
anstatt ihn abzuschieben.

Der Beklagte hat Abweisung der Klage 
beantragt und ausgeführt, W. sei in Rostock 
nicht hilfsbedürftig gewesen, da er imstande 
gewesen sei, selbst seinen Lebensunterhalt 
zu finden. Vom Wohlfahrtsamt des Be
klagten sei ihm Aufnahme in das Fürsorge
haus angeboten worden. Auch habe der Be
klagte durch eine Zeitungsanzeige sich be
müht, dem W. Verdienst zu beschaffen, 
woraufhin ein Gastwirt in Rostock sich er
boten habe, ihn als Klavierspieler gegen 
freie Station bei sich anzustellen. W. sei 
jedoch abgereist, ohne sich wieder heim 
Wohlfahrtsamt zu melden. Die vom Verein 
für Tuberkulosebekämpfung angestellte Für
sorgeschwester habe ihm einige Kleidungs
stücke aus Mitteln privater Wohltätigkeit 
verabfolgt. Der Beklagte habe W. weder 
abgeschohen, noch ihm Reisegeld oder eine 
Fahrkarte ausgehändigt. Vom Universitäts
krankenhause sei ihm nur eine Bescheini
gung zur Erlangung einer Fahrpreisermäßi
gung gegeben worden, das Fahrgeld habe er 
im übrigen selbst bezahlt.

Der Vorderrichter hat den Kläger abge
wiesen. In der Begründung ist ausgeführt: 
W. habe sich vom 26. August 1926 bis 
24. Mai 1928 in Rostock aufgehalten und 
sei während dieser ganzen Zeit Pflegling im 
Universitätskrankenhause gewesen. Einen 
gewöhnlichen Aufenthalt in Rostock habe 
W. nicht begründet; § 9 Abs. 21) FV. könne 
daher dem Beklagten gegenüber nicht An
wendung finden. Was die behauptete Ab
schiebung anlange, so sei diese nicht er
wiesen. Der Beklagte habe dem W., als er 
sich vor der Entlassung aus dem Univcrsi- 
tätskrankenhause am 1. Mai 1928 auf dem 
Wohlfahrtsamte meldete, Aufnahme in das 
Landesfürsorgehaus Güstrow angeboten. 
Audi die Zeitungsanzeige, durch weldie ihm 
eine Stellung als Klavierspieler mit Erfolg 
verschafft worden sei, habe der Beklagte auf 
Wunsch des Hilfsbedürftigen veröffentlidit. 
Es müsse als richtig unterstellt werden, daß 
W. von Rostock abgereist sei, ohne das 
Wohlfahrtsamt des Beklagten zu henadi- 
riditigen. Sonst würde das Wohlfahrtsamt 
den W., der am 24. Mai 1928 Rostock ver-

’) Zu ergänzen: i. V. m. § 7 Abs. 2 
Halbsatj 1.



lassen hatte, nicht am 8. Juni 1928 haben 
vorladen lassen. Es bestehe kein Grund für 
die Annahme, daß W. vom Beklagten zur 
Abreise nach Nordenham gedrängt worden 
sei, um der vorläufigen Unterstüfcungspflicht 
enthoben zu sein. Nach Lübeck habe sich 
W. deswegen gewandt, weil er aus dem 
dortigen Seemannsheim seine Sachen habe 
abholen wollen, und weil er im Seemanns
heim Verdienst als Klavierspieler habe er
hoffen können. Weder die Bescheinigung 
zur Erlangung einer Fahrpreisermäßigung 
noch die Gewährung von Kleidung seitens 
der Tuberkulosebekämpfung könne als 
kausal für die in Nordenham entstandenen 
Fürsorgekosten gelten.

Gegen die Entscheidung hat der Kläger 
rechtzeitig Berufung eingelegt und ausge
führt: Zweifellos sei W. im Zeitpunkte der 
Entlassung aus dem Krankenhause hilfsbe
dürftig gewesen, da er von seiner Krankheit 
nicht geheilt und völlig ohne Geldmittel ge
wesen sei. W. sei infolge seiner Krankheit 
nicht imstande gewesen, das Angebot des 
Rostocker Gastwirts auzunehmen. Der Be
klagte habe W. ohne Geldmittel gelassen, 
obwohl es seine Pflicht gewesen sei, ihn mit 
Geld zu unterstützen. Der klägerischc An
spruch sei sowohl nach § 17 Abs. 1, als auch 
nach § 15 FV. gerechtfertigt. Die Hilfsbe
dürftigkeit habe nicht schon, wie der Vorder
richter annimmt, am 23. Januar 1924, son
dern erst in Rostock begonnen. In der Uni
versitätsklinik habe W. kein Geld gebraucht, 
weil er dort auf einem Freiplatz unterge- 
bracht gewesen sei. Erst nach seiner Ent
lassung sei er wieder der öffentlichen Für
sorge anheimgefalleu. Darum handele es 
sich um einen neuen Pflegefall. Von der 
Entlassung aus dem Universitätskraukcn- 
hause in Rostock bis zu seiner Meldung auf 
dem Wohlfahrtsamte des Klägers in Norden
ham am 7. Juni 1928 sei W. fortgesetzt hilfs
bedürftig gewesen.

Der Beklagte hat unter Wiederholung 
seiner früheren Ausführungen erklärt: W. 
habe sich nicht auf Fürsorgekosten im Uni
versitätskrankenhause befunden. Als W. 
seine Unterkunft und Verpflegung im Uni
versitätskrankenhause aufgegeben habe, 
habe er sich beim Beklagten nicht gemeldet, 
sondern sei zur Bahn gegangen und aus 
Rostock abgereist, ohne daß der Beklagte 
etwas davon erfahren habe. Nachdem W. die 
Aufnahme in das Landesfürsorgehaus und 
die Einrichtung einer Buchhinderwerkstatt 
dortseihst abgelehnt habe, und da gemäß 
§ 11 RGS. eine zwangsweise Gewährung von 
Anstaltsfürsorge nicht möglich gewesen sei, 
habe nichts weiter für ihn geschehen können. 
Auf die Fahrpreisermäßigung bei der Bahn 
habe W. nach Entlassung aus dem Kranken
hause seines langjährigen Leidens wegen An
spruch gehabt. Die Mittellosigkeitsbescheini
gung habe ihm auf jeden Fall von der

Polizeibehörde erteilt werden müssen, wenn 
die Krankenhausleitung sie ihm nicht ausge
stellt hätte.

Der Beklagte habe keinerlei Grund ge
habt, auf Abschiebung des W. bedacht zu 
sein, da die Fürsorgepflicht des Beklagten 
in jedem Falle nur eine vorläufige gewesen 
sei, und der Ersatz für alle Aufwendungen 
sichergestellt schien.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.

Die Klage ist gestützt auf § 17 Abs. 1 
und auf § 15*’) FV. Lefctere Bestimmung 
kann dem Beklagten gegenüber keine An
wendung finden, da W. sich im Bezirke des 
Beklagten in Anstaltspflege befand und daher 
bei ihm den gewöhnlichen Aufenthalt nicht 
begründen konnte. Es war daher zu prüfen, 
ob die Voraussetzungen für die Anwendung 
des § 17 Abs. 1 FV. vorliegen.

Aus den Verwaltungsakten erhellt, daß 
W. am 1. Mai 1928, zur Zeit als er sich 
noch im Universitätskrankenhause in einer 
Freistelle als Pflegling befand, sich an den 
Beklagten mit dem Ersuchen gewandt hat, 
ihn nach der ihm bevorstehenden Entlassung 
aus dem Krankenbause in das Landesfür
sorgehaus aufzunehmen, jedoch hat er zur 
Bedingung seines Eintritts gemacht, daß er 
dort in seinem Berufe als Buchbinder be
schäftigt werde. Da W. eine Aussicht auf 
die Erfüllung dieser Bedingung nicht gemacht 
werden konnte, bat er am 10. Mai 1928, zu 
einer Zeit, als er noch im Universitäts
krankenhause sich befand, den Beklagten, 
eine Anzeige im „Rostocker Anzeiger“ für 
ihn zu veröffentlichen, wonach er eine Stelle 
als Klavierspieler gegen freie Station suchte. 
Diesem Wunsche des W. hat der Beklagte 
entsprochen. Die Aufnahme in das Fürsorge
haus des Beklagten, die dieser ihm nach 
seiner glaubwürdigen Angabe für den Fail 
der Entlassung aus dem Universitäts
krankenhause angchoten hat, hat W. abge
lehnt. Am 8. Juni 1928 bat der Beklagte 
W. aufgefordert, sich zur Rücksprache als
bald bei ihm einzufinden. W. ist aber nicht 
wieder erschienen. Aus diesem Sachverhalt 
ist eine Verletzung der Fürsorgepflicht auf 
Seiten des Beklagten nicht zu entnehmen. 
Gegenwärtige Hilfsbedürftigkeit des W. be
stand, solange er sich in dem Universitäts
krankenhause in einer Freistelle befand, 
nicht; und für den Fall seiner Entlassung 
hatte der Beklagte ihm seine Fürsorge in 
Gestalt der Aufnahme in sein Fürsorgehaus 
angeboten, ja, er hatte sich auch noch auf 
den Wunsch W.s in zweckmäßiger Weise be
müht, ihm Erwerbsarbeit zu verschaffen.

Nicht zu verantworten hat der Beklagte 
ferner die Maßnahmen des Universitäts
krankenhauses und der Fürsorgeschwester

J) Zu ergänzen: i. V. m. § 7 Abs. 2 Halb
satz 1.
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des Vereins für Tuberkulosebekämpfung. 
Das Universitätskrankenhaus hat W., wenn 
man seiner Angabe folgen will, bei seiner 
Entlassung am 24. Mai 1928 eine Bescheini
gung ausgestellt, auf Grund deren er eine 
Ermäßigung des Fahrpreises bei der Reichs
bahn erhielt, und durch die Fürsorge
schwester hat er aus Mitteln privater Wohl
tätigkeit einige Kleidungsstücke erhalten. 
Weder das Universitätskrankenhaus noch 
die Fürsorgeschwester sind Organe des Be
klagten; auch hat sich der Beklagte ihrer 
nicht zur Erfüllung einer ihm gegenüber 
dem W. obliegenden Pflicht bedient. Der 
Umstand, daß der Beklagte dem Verein für 
Tuberkulosebekämpfung angehört, reicht 
nicht aus, die Handlungen und Unterlassun
gen der Fürsorgeschwester als seine eigenen 
bewerten zu lassen. Die einen anderen Tat
bestand betreffende Entscheidung des 
Bundesamts Bd. 69 S. 154 auf S. 160 ff.3) 
steht dem nicht entgegen. Wenn also zwar 
die Hilfsbedürftigkeit des W. bei seiner 
Entlassung aus dem Universitätskranken- 
hauso der Fürsorgeschwester bekannt gewor
den ist, so stellt sich doch die Nichtgewäh
rung ausreichender Hilfe für W. durch sie 
nicht als ein pflichtwidriges Unterlassen des 
Beklagten dar.

Die Behauptung des Klägers, dem W. sei 
am 1. Mai 1928 bei Stellung seines Unter- 
stügungsgesuchs vom Wohlfahrtsamt des Be
klagten gesagt worden, er müsse wieder 
nach Nordenham, da Nordenham für ihn 
zuständig sei, w.rd durch die Angabe des W. 
gegenüber dem Kläger nicht bewiesen. W. 
hat hei seiner Vernehmung durch den 
Kläger am 11. September 1928 erklärt: „Ich 
kam nach Nordenham, um hier zu bleiben, 
da mir in Rostock gesagt wurde, ich müßte 
wieder hierher.“ Hiermit ist nicht zum Aus
druck gebracht, daß ein Beamter des Wohl
fahrtsamts der Stadt Rostock diese Äuße
rung getan hat, vielmehr ist nach dem In
halt des Protokolls die Auffassung gerecht
fertigt, daß sie von einem Angestellten des 
Universitätskrankenhauses gefallen ist. Nach 
Inhalt der Klageschrift hat der Kläger 
selbst^ anfänglich diese Auffassung gehabt. 
Im übrigen spricht auch das tatsächliche Ver
halten des Beklagten gegenüber dem W. auf 
seinen Antrag vom 1. Mai 1928 hierfür. 
Selbst wenn aber ein Beamter des Wohl
fahrtsamts des Beklagten auf den Antrag 
des W. hin zunächst jene Äußerung getan 
haben sollte, so hat der Beklagte doch in 
der Folgezeit seiner Pflicht als vorläuflg für
sorgepflichtiger Verband genügt. Der Äuße
rung könnte daher keinesfalls mehr eine 
Bedeutung im Sinne einer Pflichtverlegung 
zukommen.

Hiernach war die Berufung des Klägers 
zurückzuweisen.

3) DZW. IV, S. 476 auf S. 478.

§ 4 Abs. 1 Sag 3 und Abs. 3 Sag 1 PrAV, 

z. FV.

Ein preußischer Staatsangehöriger, der 
selbst und dessen Vorfahren ersten Grades 
nicht in Preußen geboren sind, war länger 
als ein Jahr im Ausland abwesend. Innerhalb 
eines Monats nach seinem Übertritt aus dem 
Auslunde wird er im außerpreußischen 
Lunde II. hilfsbedürftig. Nachdem er dort 
seit Eintritt der Hilfsbedürftigkeit drei 
Monate unterstügt worden ist, verzieht er 
in den preußischen LFV. Sch., wo er alsbald 
weiter von der öffentlichen Fürsorge unter
stützt werden muß. Auf Antrag des Landes 
H. hat der Preußische Minister für Volks
wohlfahrt nach § 4 Abs. 3 Sag I PrAV. z. FV. 
den LFV. W. als endgültig fürsorgepflichtig 
bestimmt. Dieser Verband bleibt noch § 15 
FV. bis zur Beendigung des Pflegefalles end
gültig fürsorgepflichtig. § 4 Abs. 1 Sag 3 
PrAV. z. FV. greift dann nicht Plag1).

') Dio Frage der Anwendbarkeit dieser 
Vorschrift ist in dem Urteil selbst nicht er
örtert. Daß sie nicht Platz greift, 
erhollt indessen aus dem Ergeb
nis der Entscheidung. Die Anwen
dung des § 4 Abs. 1 Sag 3 Pr. AV. z. FV. 
hätte zur Bejahung der endgültigen Für
sorgepflicht des beigeladenen LFV. Provinz 
Schleswig-Holstein führen müssen, da die 
Hilfsbedürftigkeit der Eheleute G. binnen 
einem Monat nach ihrem Übertritt aus dem 
Ausland eingetreten ist, seitdem ununter
brochen fortbestanden hat und nach Be
treten preußischen Gebiets zuerst im Bezirk 
der LFV. Provinz Schleswig-Holstein her
vorgetreten ist. Daß dieses Hervortreten 
der Hilfsbedürftigkeit nach Betreten preußi
schen Gebiets erst nach Ablauf eines Mo
nats seit dem Grenzübertritt stattfand, hätte 
an und für sich die Anwendbarkeit des § 4 
Abs. 1 Sag 3 Pr. AV. z. FV. nicht hindern 
können; die Auffassung von Wittelshöfcr 
(DZW. II S. 7 auf S. 9/10), daß § 4 Abs. 1 
Sag 3 Pr. AV. z. FV. nur Plag greife, wenn 
dio Hilfsbedürftigkeit auch auf preußischem 
Gebiet innerhalb eines Monats nach dem 
Grenzübertritt hervorgetreten sei, dürfte 
jedenfalls durch den Wortlaut der Vor
schrift, in der die Erwähnung der 
hier fraglichen Frist fehlt, nicht 
gedeckt sein. — Die Entscheidung ergibt, 
daß nach der Rechtsprechung des BA1I. der 
endgültigen Fürsorgepflicht des nach § 4 
Abs. 3 Sag 1 Pr. AV. z. FV. bestimmten 
LFV. für den gesamten Pflegefall der 
spätere Verlauf des Pflegefalles auf preußi
schem Gebiet (Hervortreten der 
Hilfsbedürftigkeit nach Be
treten preußischen Gebiets, § 4 
Ab». 1 Sag 3 Pr. AV. z. FV.!) nicht ent- 
gegensteht, sofern nur während des ersten 
Teiles des Pflegefalles die Vorausscgungen
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Fürsorgestreitverfahren FV.

Hat der Kläger im Fiirsorgestreitvcr- 
fahren gegen den Verband A die Beiladung 
des Verbandes B beantragt, ohne jedoch für 
den Fall der Abweisung der Klage gegen den 
Verband A die Verurteilung des Verbandes 
B zu beantragen, so darf das Gericht den zu 
dem Verfahren beigcladcncn Verband B 
nicht als Zwcitbeklagten behandeln.

BFV. Stadt Altona gegen LFV. Provinz 
Westfalen, Beigcladener: LFV. Provinz 
Schleswig-Holstein, vom 29. August 1931 
— Ber. L. Nr. 468. 30 — Bd. 79 S. 51.)

Aus den Gründen:
Der am 7. September 1902 in Schille- 

ninken, Kreis Memel, geborene Kaufmann 
Michel G. kam mit seiner in Mischeikcn, 
Kreis Memel, geborenen Ehefrau aus dein 
Memelgebiet Ende Oktober 1926 nach Ham
burg. Anfang November 1926 wurden die 
Eheleute G. in Hamburg hilfsbedürftig und 
in Hamburg mit ihrem am 2. Dezember 1926 
geborenen Kinde Edith bis Ende Januar 
1927 mit 23 RM. wöchentlich unterstützt. 
Die Kosten wurden dem BFV. Hamburg 
vom LFV. Provinz Westfalen erseht, der 
vom Preußischen Minister für Volkswohl
fahrt durch Erlaß vom 7. Juli 1928 (III 
E 1204/28) auf Grund der Pr. AV. z. FV. i. 
d. F. vom 17. Februar 1926 für endgültig 
verpflichtet erklärt worden war. In Altona 
mußten die Eheleute vom Kläger seit dem 
19. Januar 1927 in offener Fürsorge unter
stützt werden. Der Ehefrau mußte außer
dem vom 7. Februar bis 14. Mai 1927 
Krankenhauspflege gewährt werden. In der 
Zeit vom 19. Januar bis 14. Mai 1927 sind

des § 4 Abs. 1 Satz 3 Pr. AV. z. FV. Vorge
legen haben. Es ist also nicht etwa erfor
derlich, daß auch zu dem Zeitpunkt, in dem 
der Preußische Minister für Volkswohlfahrt 
den LFV. als endgültig fürsorgepllichtig be
stimmt hat, die Voraussetzungen für die Be
stimmung noch Vorgelegen haben. Im Falle 
des Urteils traf dies nicht zu, denn 
der Preußische Minister für Volkswohl
fahrt hat am 7. Juli 1928 den beklagten 
LFV. Provinz Westfalen als endgültig für
sorgepflichtig bestimmt, obwohl die Familie 
G. bereits seit 19. Januar 1927 in Preußen 
hilfsbedürftig war. Für die Entschei
dung des BAII. dürfte der prak
tische Gesichtspunkt sprechen, 
daß, nachdem der Preußische 
Minister für Volkswohlfahrt 
o i u m a 1 einen LFV. als endgültig 
f ü r s o r g e p f 1 i c h t i g bestimmt hat, 
trotz späteren Eintritts der 
Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 
Satz 3 Pr. A V. z. F V. ein Wechsel 
des endgültig verpflichteten 
Verbandes im Verlaufe des 
Pflegcfalles vermieden wird.

dem Kläger 638,30 RM. Unkosten erwachsen, 
deren Erstattung er vom Beklagten ver
langte. Nachdem der Beklagte die Erstattung 
abgclehnt hatte, erhob der Kläger Klage 
mit dem Anträge, den Beklagten zu ver
urteilen, ihm den letztgenannten Betrag zu 
erstatten. Der Kläger beantragte gleichzeitig 
die Beiladung des LFV. Provinz Schleswig- 
Holstein. Einen Antrag auf Verurteilung 
des Bcigeladcnen für den Fall der Abwei
sung der gegen den Beklagten gerichteten 
Klage hat der Kläger nicht gestellt. Der 
Vorderrichter hat — ausgehend von der 
Annahme, daß der Beigeladene zugleich 
Evcntualhcklagtcr sei — dein Kläger auf- 
gegeben, beim Preußischen OVG. einen An
trag auf Bestimmung eines gemeinsamen 
Gerichtsstandes für den LFV. Provinz West
falen und den LFV. Provinz Schleswig-Hol
stein gemäß § 58 des Preußischen Landes- 
verwaltungsgesctjes zu stellen. Auf diesen 
Antrag hin ist vom OVG. der Preußische 
Bezirksausschuß zu Münster als gemeinsamer 
Gerichtsstand bestimmt worden. Zur Be
gründung führt der Kläger aus: Da die Fa
milie G. fortgesetzt hilfsbedürftig von Ham
burg nach Altona zugezogen sei, sei er selbst 
nur vorläufig fürsorgepflichtig. Als endgültig 
fürsorgepflichtig betrachte er den Beklagten. 
LFV. Provinz Westfalen, da dieser die in 
Hamburg entstandenen Fürsorgekosten end
gültig getragen habe. Es sei nicht zutreffend, 
wenn der Beklagte geltend mache, daß § 4 
Abs. 3 Pr. AV. z. FV. nur dann gelte, wenn 
preußische Staatsangehörige außerhalb von 
Preußen hilfsbedürftig werden. Nachdem 
die endgültige Fürsorgepflicht des Beklagten 
durch Erlaß des Ministers für Volkswohl
fahrt vom 7. Juli 1928 bestimmt worden sei, 
sei er gemäß § 15 FV. endgültig fürsorge- 
pflichtig geblieben, uueh nachdem G. aus 
Hamburg nach Altona verzogen sei. Sollte 
die endgültige Fürsorgepflicht des Beklagten 
am Tage des Umzugs nach Altona aufgehört 
haben, so müsse der Beigcladcne endgültig 
fürsorgepflichtig sein.

Der Beklagte hat Abweisung der gegen 
ihn gerichteten Klage beantragt und ausge
führt: Unbestreitbar müsse für die Ehe
leute G. ein preußischer Fürsorgeverband 
gemäß § 12 Abs. 2 FV. endgültig fürsorge
pflichtig sein; daher sei er — der Beklagte 
— vom Preußischen Minister für Volks
wohlfahrt für endgültig fürsorgepflichtig er
klärt worden. § 4 Abs. 3 Pr. AV. z. FV. i. d. F. 
vom 17. Februar 1926 sei jedoch eine landes- 
gesetzliche Bestimmung. Diese gelte nicht in 
Fällen, in denen n o u e r e Beziehungen des 
Hilfsbedürftigen zu einem preußischen Für
sorgeverband vorhanden seien. Demnach 
sei endgültig fürsorgepflichtig der Bei
geladene.

Der Beigeladene hat ausgeführt: Für die 
Eheleute G. sei durch Erlaß des Preußischen 
Ministers für Volkswohlfahrt vom 7. Juli



1928 der LFV. Provinz Westfalen für end
gültig verpflichtet erklärt worden. Die Auf
fassung des Beklagten, daß mit der Über
siedelung der Familie nach Altona seine 
Fürsorgepflicht beendet sei, sei irrig. Weder 
§ 12 noch § 15 FV. enthalte eine einschrän
kende Bestimmung über die Dauer der end
gültigen Fürsorgepflicht für die in § 12 ge
nannten Personen. Daß das Land Preußen 
seine Fürsorgepflicht gemäß § 4 Pr. AV. z. 
FV. auf seine LFV. übertragen habe, sei un
erheblich. Sollte jedoch die Auffassung des 
Beklagten über die Beendigung seiner Für
sorgepflicht richtig sein, so sei der Kläger 
selbst endgültig fürsorgepflichtig, weil in 
diesem Falle die endgültige Fürsorgepflicht 
sich nach § 7 FV. bestimme.

Der Vorderrichtcr hat, stets davon aus
gehend, daß zwei Beklagte im Prozeß vor
handen seien, den LFV. Provinz Westfalen 
als „Beklagten zu 1“ verurteilt, an den 
Kläger 614,30 RM. zu zahlen. In der Be
gründung ist ausgeführt: Es sei zu prüfen 
gewesen, ob die auf einer Anordnung des 
Ministers für Volkswohlfahrt beruhende 
endgültige Fürsorgepflicht des Beklagten 
bis zur Beendigung der Hilfsbedürftigkeit 
dauere, bejahendenfalls, oh nicht andere 
Umstände eine Unterbrechung herbeigeführt 
hätten. Nach Ansicht des Gerichts könne 
§ 4 Abs. 3 Pr. AV. z. FV. nur die Bedeutung 
haben, daß die durch den Minister getroffene 
Regelung der endgültigen Fürsorgepflicht 
bis zur Beendigung der Hilfsbedürftigkcit 
gelte, und daß eine Veränderung des Auf
enthalts während der Dauer der Hilfsbe- 
dürftigkeit auf diese Verpflichtung ohne 
Einfluß sei. Etwas anderes könnte nur an
genommen werden, wenn der Geseßgehcr es 
zum Ausdruck gebracht hätte. Aus dein Ge
setze sei jedoch nichts anderes zu entnehmen.

Gegen diese Entscheidung hat der ver
urteilte Beklagte rechtzeitig Berufung ein
gelegt und seine früheren Ausführungen 
wiederholt.

Der Kläger und der Beigcladcne haben 
sich zur Berufung nicht geäußert.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Nach der Rechtsprechung des BAH. ist 

ein Beigeladener nur dann Eventual
beklagter, wenn der Kläger seine Verurtei
lung für den Fall der Abweisung der Kluge 
gegen den ursprünglich beklagten beantragt 
(vgl. Entsdi. d. BAH. Bd. 65 S. 463). Einen 
Antrag auf Verurteilung des Bcigeladenen, 
LFB. Provinz Schleswig-Holstein, hat der 
Kläger nicht gestellt. Der Vorderrichter hat 
daher zu Unrecht den bcigeladenen LFV. 
Provinz Schleswig - Holstein als Zweit
beklagten angesehen. Der LFV. Provinz 
Westfalen ist Alleinbeklagter.

Die Klage ist gestüftt auf § 4 Abs. 3 
Pr. AV. z. FV. i. V. m. § 12 Abs. 2 und § 15

*) DZW. II S. 585.

FV. Das Ehepaar G. ist im Memelgebiet 
geboren; der Ehemann in Schilleninken und 
die Ehefrau in Mischciken. Beide sind Ende 
Oktober 1926 durch Maßnahmen der litaui
schen Regierung gezwungen worden, aus 
dem Memelgebiet auf preußisches Gebiet 
überzutreten. Sie haben sich nach Hamburg 
begeben und sind daselbst Anfang No
vember 1926 hilfsbedürftig geworden. Un
streitig war, solange beide sich in Hamburg 
aufhieltcn und der BFV. Stadt Hamburg 
vorläuflg Fürsorge gewährte, der Beklagte 
gemäß § 4 Abs. 3 Pr. AV. z. FV. und gemäß 
dem Erlaß des Preußischen Ministers für 
Volkswohlfahrt vom 7. Juli 1928 endgültig 
fürsorgepflichtig. Nach der Auffassung des 
Beklagten hat seine endgültige Fürsorge
pflicht ihr Ende dadurch erreicht, daß das 
Ehepaar seinen Wolmsitj von Hamburg nach 
Altona, also aus nichtpreußischem Gebiet 
auf preußisches Gebiet verlegte. Er nimmt 
an, daß, obwohl die Hilfsbedürftigkeit, die 
in Hamburg bestand, sich in Altona fortge
setzt hat, der Beigcladcne gemäß § 7 Abs. 2 
Halbsatz 2 FV. endgültig fürsorgepflichtig 
geworden ist3). Dagegen vertreten der 
Kläger und der Beigeladene die Auffassung, 
daß gemäß § 15 FV. die endgültige Für
sorgepflicht des Beklagten bis zur Beendi
gung des Pflegefalles dauert, und daß in
folgedessen die in Altona dem Kläger er
wachsenen Kosten vom Beklagten getragen 
werden müssen. Zur Anwendung kommen 
§ 12 FV. und, weil das Ehepaar G. die 
preußische Staatsangehörigkeit besitjt oder 
zu den staatenlos gewordenen ehemaligen 
Preußen gehört, § 4 Pr. AV. z. FV. i. d. F. 
vom 17. Februar 1926. Da die Hilfsbe
dürftigkeit der Eheleute G. innerhalb eines 
Monats nach dem Übertritt aus dem Aus
lände auf Hamburgischem Gebiet eingetreten 
ist, und da die Eheleute G. vom BFV. 
Stadt Hamburg vorläufig betreut worden 
sind, hat das Staatsamt für auswärtige Ange
legenheiten in Hamburg gemäß § 4 Abs. 3 
Pr. AV. z. FV. beantragt, einen preußischen 
LFV. als endgültig fürsorgepflichtig zu er
klären. Diesem Anträge stuttgehend, hat 
der Preußische Minister für Volkswohlfahrt 
den Beklagten für endgültig fürsorge
pflichtig erklärt und ihn angewiesen, sich 
unmittelbar mit dem BFV. Stadt Hamburg 
in Verbindung zu seften. Daß die so ent
standene endgültige Fürsorgepflicht des Be
klagten fortbestanden hat, nachdem die 
Eheleute G. ihren Wohnsitj auf preußisches 
Gebiet — im Bezirke des Beigcladenen — 
verlegt hatten, muß an Hand der Ent
stehungsgeschichte des § 4 Pr. AV. z. FV. 
und nach dem Wortlaut der Gesetjesbcstim-

3) Der Beklagte hätte sich besser auf 
§ 4 Abs. 1 Saß 3 Pr. AV. z. FV. berufen 
(zu vgl. die Fußnote zum SchlußsaQ des Leit- 
satjes).
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§ 14 Abs. 1 Saß 1 FV.mung bejaht werden (vgl. Baath, FV., 
8. Aufl. S. 436). Dies ergibt sich als Wille 
des Geseßgebers u. a. aus Artikel II des Ge
setzes vom 17. Februar 1926 zu § 4 
Pr. AV. z. FV., wo es heißt, daß ein LFV., 
dessen endgültige Verpflichtung zur Fürsorge 
für Hilfsbedürftige, auf welche Artikel I 
Ziff. 2 des Geseßes vom 17. Februar 1926 
Anwendung findet, vor Inkrafttreten des 
Gesetjes vom 17. Februar 1926 durch Aner
kennung oder durch rechtskräftige Entschei
dung festgestellt ist, bis zur Beendigung 
der Hilfsbedürftigkeit endgültig verpflichtet 
bleibt. Danach muß als vom Gesetz gewollt 
auch angenommen werden, daß ein preußi
scher LFV., dessen endgültige Verpflichtung 
zur Fürsorge für Hilfsbedürftige durch eine 
gemäß § 4 Abs. 3 Pr. AV. z. FV. ergangene 
Verfügung des Ministers für Volkswohlfahrt 
entstanden ist, bis zur Beendigung der Hilfs
bedürftigkeit endgültig verpflichtet bleibt. 
Es ist unerheblich, ob in solchem Falle die 
auf nichtpreußischem Gebiet begonnene 
Hilfsbedürftigkeit sich auf preußischem Ge
biet im Bezirke eines anderen LFV. fort
setzt. Da die Eheleute G. von Hamburg nach 
Altona hilfsbedürftig zugezogen sind und 
hilfsbedürftig geblieben sind, ist gemäß § 15 
FV. der Beklagte bis zur Beendigung der 
Hilfsbedürftigkeit endgültig fürsorge
pflichtig. Die Entscheidung des Vorder
richters war zu bestätigen und die Berufung 
mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß der 
beklagte LFV. Provinz Westfalen als Allein
beklagter verurteilt wird.

LEITSATZ-ÜBERSICHT
§ 9 Abs. 3 FV., § 9 Abs. 1 u. 2 FV.

Eine uneheliche Mutter lebt in A., dem 
Ort ihres gewöhnlichen Aufenthalts, im 
Haushalt ihres Arbeitgebers. Dort wird ihr 
Kind gehören. Das Kind hleiht zunächst 
kurze Zeit (11 Tage) bei der Mutter in dem 
Haushalt des Arbeitgebers. Sodann bringt 
es die Mutter, entsprechend ihrer von vorn
herein vorhandenen Absicht, in einer Anstalt 
in A. unter. Seitdem befindet sich das Kind 
fortgesetzt in Anstalten oder in Pflege- 
steilen. Nach Ablauf von sechs Mouatcn 
seit der Gehurt wird es hilfsbedürftig. Bei 
diesem Sachverhalt beginnt die Eigensthaft 
des Kindes als eines fortgesetzt in Anstalten 
oder in Pflcgestellen befindlichen Kindes 
bereits mit der Geburt. Es ist auch in einer 
Pflegestelle geboren. Endgültig fürsorge- 
pflichtig ist daher der LFV., in dessen Bezirk 
sich das Kind bei Eintritt der Hilfs
bedürftigkeit befindet’).

(BFV. Stadt Kassel gegen LFV. Be- 
zirksverhand des Regierungsbezirks 
Kassel vom 9. Oktober 1931 — Ber. 

L. Nr. 701. 30 — Bd. 79 S. 126.)

’) In der Entscheidung Bd. 71 S. 192 
auf S. 194 (DZW.V S. 393 auf S. 394) ist

Vorläufig Fürsorge gewährender Verband 
im Sinne des § 14 Abs. 1 Saß 1 FV. ist 
jeder Verband, der dem Hilfsbedürftigen 
tatsächlich Fürsorge gewährt. Daß er hier
zu nach den reichs- oder landesrechtlichen 
Vorschriften über die Zuständigkeit für die 
Gewährung vorläufiger Fürsorge auch ver
pflichtet ist, ist nicht zu fordern. Ein preußi
scher BFV., der einen hilfs- und anstalts
pflegebedürftigen Geisteskranken auf seine 
Kosten in einer Heil- und Pflegeanstalt 
seines LFV. betreut hat, kann daher von 
dem endgültig verpflichteten Verbände Er
saß seiner Kosten verlangen, obwohl nach 
§ 6 Abs. 2 Pr. AV. z. FV. nicht er, sondern 
sein LFV. diese Kosten vorläufig zu über
nehmen hatte.

§ 6 Abs. 2 PrAV. z. FV.

Der nach § 6 Abs. 2 Pr. AV. z. FV. zur 
Durchführung der Anstaltspflege eines hilfs- 
und anstaltspflegehedürftigen Geistes
kranken vorläufig verpflichtete LFV. darf 
die Erfüllung dieser Pflicht nicht von der 
Zusicherung des Kostenersaßes seitens des

das BAH. noch davon ausgegangen, in den 
hier fraglichen Fällen (Zusammenleben von 
Mutter und Kind in den ersten Tagen seit 
der Geburt in dem fremden Haushalt X in 
A und anschließender dauernder Aufenthalt 
des Kindes ohne die Mutter in dem fremden 
Haushalt Y, gleichfalls in A) sei das Kind 
während seines Aufenthalts im Haushalt X 
kein Pflegekind, sofern es sich dort von 
vornherein nur vorübergehend und unent
geltlich befinde (§ 9 Alis. 3 FV. i. V. in. § 19 
RJWG.). Seine Pflegekindeigenschaft be
ginne erst mit dem Eintritt in den Haushalt 
Y. Indessen habe das Kind während seiner 
etwaigen kurzen pflegekindfreien Eigen
schaft in A daseihst nicht den gewöhnlichen 
Aufenthalt begründen können, sofern von 
vornherein festgestanden habe, daß es nur 
als Pflegekind in A habe bleiben können. 
Diese rechtliche Konstruktion ist durch die 
obigo Entscheidung ebenso wie im übrigen 
auch schon durch das Urteil Bd. 75 S. 121 
auf S. 124/125 (DZW. VI S. 689 auf S. 690 
r. Sp. unten) überholt. Der sehr 
wesentliche Unterschied beider 
'Konstruktionen liegt darin, 
daß die endgültige Fürsorge
pflicht für das Kind, wenn es 
außerhalb des LFV. des Geburts
orts hilfsbedürftig wird, nach
der Entscheidung B d. 71 S. 192 
dem LFV. des Geburtsorts und 
nach der obigen Entscheidung 
dem LFV. des Eintritts der 
Hilfsbedürftigkeit obliegt.
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vorläufig fürsorgepflichtigen BFV. abhängig 
machen.

(BFV. Landkreis Paderborn gegen 
BFV. Landkreis Bielefeld vom 24. Sep
tember 1931 — Ber. L. Nr. 155. 30 — 
Bd. 79 S. 119.)

§ 14 Abs. 1 Satj 2 FV., § 17 Abs. 2 u. 3 FV.

Der vorläufig Fürsorge gewährende Ver
band ist verpflichtet, auf einen ordnungs
mäßig gestellten Übergabeantrag des end
gültig verpflichteten Verbandes die Über
führung des Hilfsbedürftigen in die eigene 
Fürsorge des endgültig verpflichteten Ver
bandes selbst durchzuführen. Der endgültig 
verpflichtete Verband trägt nur die Kosten 
der Überführung (§ 14 Abs. 1 Satz 2 FV.). 
Aus dieser Verpflichtung folgt nicht etwa, daß 
er die Überführung auch selbst durchführen 
müsse. § 17 Abs. 3 FV. ergibt vielmehr, 
daß der vorläufig fürsorgepflichtige Verband 
die Überführung durchführen muß. Unter
läßt er sic, weil er glaubt, der endgültig 
verpflichtete Verband müsse sie durchführen, 
so bandelt er schuldhaft im Sinne des § 17 
Abs. 3 FV. Der endgültig verpflichtete 
Verband, der die Durchführung der Überfüh
rung ablchnt, macht sich jedoch keiner 
schuldhaften Unterlassung der Übernahme 
(§ 17 Abs. 2 FV.) schuldig.

(BFV. Landkreis Oberbarnim gegen 
BFV. Stadt Berlin vom 19. Juni 1931 
Ber. L. Nr. 460. 30 — Bd. 79 S. 28.)

§ 15 FV.

Eine wegen Nervenleidens pflegebe
dürftige frühere Hausangestellte (21 Jahre 
alt) muß von der öffentlichen Fürsorge zu
nächst ein halbes Jahr in Anstaltspflcgc und 
anschließend ein Vierteljahr in Familien
pflege betreut werden. Darauf wird sic 
während zweier Monate lediglich auf Kosten 
der Krankenkasse in einem Krankenhause 
verpflegt. Seitdem muß sic wieder von der 
öffentlichen Fürsorge bis auf weiteres (jahre
lang) teils in Familien-, teils in Anstalts- 
pflege unterstützt werden. Noch Lage des 
Falles stand von vornherein fest, daß die 
Krankenkasse, wie auch tatsächlich ge
schehen, nur verhältnismäßig kurze Zeit an 
Stelle der öffentlichen Fürsorge helfen 
werde. Ihre Leistungen haben daher die 
fürsorgerechtliche Hilfsbedürftigkeit der 
Kranken nicht unterbrochen.

Fiirsorgcstrcitverfnhrcn FV.

Abgesehen von der Klage auf Ersatz 
künftiger Kosten vorbehaltlich der Feststel
lung ihrer Notwendigkeit und ihres Be
trages in einem besonderen Verfahren ist 
im Fürsorgestreitverfahren eine Klage auf

Feststellung des Bestehens oder Nichtbe
stehens eines Rechtsverhältnisses* 1) nicht zu
lässig. Der Kostenersatz fordernde Kläger 
kann daher nicht — angesichts der drohen
den Widerklage des Beklagten aus unge
rechtfertigter Bereicherung — eine Feststel
lung dahingehend beantragen, daß der Be
klagte an ihn zu Recht gezahlt habe.

(BFV. Landkreis Herford gegen LFV.
Provinz Westfalen vom 15. Mai 1931 —
Ber. L. Nr. 77. 30 — Bd. 79 S. 7.)

§ 15 FV.

Ein Krüppel mußte zunächst drei Jahre 
zwecks Beschulung und darauf ein weiteres 
Jahr zwecks Berufsausbildung von der 
öffentlichen Fürsorge in Anstaltspflege be
treut werden. Sodann wird er aus der An
stalt zu den Eltern beurlaubt, die versuchen 
wollen, ihn vor vollendeter Berufsausbil
dung auf einer Arbeitsstelle unterzubringen. 
Dieser Versuch mißlingt alsbald. Die zu
ständige Behörde (preußischer Landeshaupt
mann) besteht deshalb auf der sofortigen 
Rückführung des Krüppels in die Anstalts
pflege der öffentlichen Fürsorge. Diese ver
zögert sich wegen der Ermittlung einer ge
eigneten, dem Wunsche der Eltern ent
sprechenden Anstalt. Der anstaltsfreie 
Zwischenaufenthalt des Krüppels erreicht 
hierdurch eine Dauer von 6lA Monaten. Da 
jedoch der Krüppel wegen seines nach wie 
vor bestehenden Bedürfnisses nach Voll
endung seiner Berufsausbildung in einer An
stalt auch während des anstaltsfreien 
Zwischenaufenthalts anstaltspflegebcdürf tig 
geblieben ist, so muß für die Zeit des an
staltsfreien Zwischenaufenthalts trotz seiner 
verhältnismäßig langen Dauer fortgesetzte 
Hilfsbedürftigkeit bejaht werden.

(LFV. Provinz Westfalen gegen BFV.
Landkreis Altena in Westf. und BFV.
Stadt Lüdenscheid vom 8. Juni 1931 —
Ber. L. Nr. 478. 29 — Bd. 79 S. 25.)

§ 36 Abs. 3 FV.

Bei den Verhandlungen zweier OAV. 
über die Ersatjpflicht hat der als ersatz
pflichtig in Anspruch genommene OAV. A 
dem vorläufig Fürsorge gewährenden OAV. 
B auf die Frage, ob der UW. anerkannt 
und Kostenersatz zugcsichert werde, vor dem
1. April 1924 lediglich geantwortet, der UW. 
werde anerkannt. In seinen Akten hatte er 
jedoch allgemein „Anerkennen nuch B“ ver
fügt. Die Zusicherung des Kostenersatzes er
folgte in einem späteren Schreiben, das 
dem OAV. B erst am 1. April 1924 zuging. 
Dieser Suchverhalt rechtfertigt die Bejahung 
eines rechtswirksamen Anerkenntnisses der

*) Zu vgl. ZPO. §§ 256, 280.

548



endgültigen Fürsorgepflicht im Sinne des 
§ 36 Abs. 3 FV.

(BFV. Stadt Hamburg gegen BFV. Stadt
Aschersleben vom 4. Juli 1931 — Ber.
L. Nr. 311. 30 — Bd. 79 S. 57.)

§ 14 Abs. 1 Sats 1 BGS.

Ein für ehelich erklärter erwerbsunfähi
ger Idiot ist bis zum 20. Lebensjahr in der 
Familie seines Vaters und sodann in einer 
Anstalt gepflegt worden. Die Kosten seines 
Unterhalts in der Familie und in den ersten 
Jahren der Anstaltspflege hat der Vater 
(Geschäftsmann) bis März 1923 aus eigenen 
Kräften voll bestritten. Seitdem ist der 
Kranke auf öffentliche Fürsorge ange
wiesen. Aus dem Vermögen des 1926 ver
storbenen Vaters (im wesentlichen fünf 
Achtel Hausanteil, Wert 1926: 24 000 RM.) 
hätte der Lehensbedarf des Kranken nicht 
dauernd sidiergestcllt werden können. Sein 
Anteil an dem Nachlaß des Vaters betrug 
500 RM. (Auszahlung über zwei Jahre auf 
Raten verteilt). Bei diesem Sachverhalt ist 
nicht anzuerkennen, daß der Kranke infolge

fremder Vorsorge ohne die eingetretene 
Geldentwertung nicht auf öffentliche Für
sorge angewiesen wäre (§ 14 Abs. 1 Saty 1 
RGS.). Er ist deshalb nicht Kleinrentner. 

(BFV. Stadtkreis Jena gegen BFV. 
Stadt Leipzig vom 19. Juni 1931 — 
Ber. L. Nr. 147. 30 — Bd. 79 S. 32.)

Fürsorgestreitverfahren FV.

Hat der Kläger im ersten Rcchtszug für 
den Fall der Abweisung der Klage gegen 
den Verband A die Verurteilung des Ver
bandes B beantragt, so muß der erste 
Richter (preußischer Bezirksausschuß) den 
Zweitbeklagten B in jedem Falle, also 
auch dann zum Verfahren zuzichen, wenn 
er den Erstbcklagtcn A verurteilen will. 
Unterläßt er es, so leidet sein Verfahren 
an einem wesentlichen Mangel, der das 
BAH. berechtigt, die Sache unter Aufhebung 
der Vorentscheidung zur anderweitigen 
Prüfung und Entscheidung an den ersten 
Richter zurückzuverweisen.

(BFV. Stadt Greifswald gegen BFV. 
Stadt Stralsund usw. vom 13. August 1931 
— Ber. L. Nr. 548. 30 — Bd. 79 S. 78.)

Entscheidungen des Reichsvergorgungsgerichts
Leitsatz 1. An dem Grundsatz Kinder- 

Zuschlag und Waisenrente — keine Doppcl- 
versorgung“ wird festgehalten.

2. Die Spruchbehörden haben über die 
Höhe, in der Kannbczügc von den Verwal
tungsbehörden bewilligt werden, nicht zu be
finden, und zwar auch dann nicht, wenn auf 
einen Kannbezug eine Versorgung angc'ech- 
net wird, auf die ein Anspruch besteht. 
(RVcrsGer. Dreiundzwanzigster Senat, Sigung 
vom 11. März 1931, M 13 496/29.)

Die Witwe des am 29. Oktober 1914 vor 
dem Feinde gefallenen Hauptmanns Hermann 
St. bezog für ihren Sohn Friedrich Wilhelm, 
geboren den 4. Mai 1907, und für ihre 
Tochter Christa, geboren den 25. Dezember 
1908, bis zur Vollendung des 18. Lebens
jahres Waisengcld und den Zuschlag an 
Stelle des Kriegswaisengeldes. Außerdem er
hielt sie für die Kinder die geschlichen Kin
derzuschläge, und zwar diese auch über das 
18. Lebensjahr hinaus. Mit Schriftsah vom 
1. Dezember 1927 beantragte die Mutter 
der Kläger nun für den Sohn und die Tochter 
die Waisenversorgung nuch § 110 RVersGes. 
Zur Begründung dieses Antrages legte sie 
Bescheinigungen über die Berufsausbildung 
des Sohnes und ein Attest des Dr. A. vor, 
in dem die Tochter Christa als arbeitsunfähig 
bezeichnet wurde. Gleichzeitig schwebte 
zwischen dem Versorgungsamt und der Witwe 
ein Schriftwechsel wegen der Weiterzahlung 
des Kinderzuschlags für die Waise Christa. 
Nachdem le(jtere am 20. Februar 1928 durch

den Ob.-Rcg.-Mcd.-Rat B. untersucht und für 
erwerbsunfähig im Sinne des § 41 Abs. 3 
RVersGes. befunden worden war, erhielt die 
Mutter der Kläger zunächst ein Schreiben 
des VcrsAmts Gera vom 14. März 1928, in 
dem auf Grund des Untersuchungsergebnisses 
die Weitergewährung des Kindcrzuschlags 
für Christa wegen ihres ungünstigen Gesund
heitszustandes ausgesprochen wurde. Außer
dem wurde der Witwe ein Rentenbesche» ’ 
des VcrsAmts Gera vom 13. März 1928 zu- 
gestellt, durch den für Christa St. die Waisen
rente gemäß § 41 Abs. 3 Sa(j 1 RVersGes. 
gewährt und für Friedrich Wilhelm die 
Waisenrente gemäß § 41 Abs. 3 Saß 2 
RVersGes. bewilligt wurde. Bei der 
Berechnung der Versorgungsgebührnissc wur
den von den zahlbaren Beträgen für beide 
Waisen die Kindcrzuschläge abgesetjt. Auf 
Grund eines Schriftsatzes der Mutter der 
Kläger wurde der Beginn der Leistungen um 
zwei Monate auf den 1. Oktober 1927 zurück
verlegt. Die Witwe legte gegen den Bescheid 
Berufung ein, in der sic die Auszahlung der 
vollen Waisenrente für b e i d c Waisen 
forderte. Das VersGer. in Gotha wies die 
Berufung unvcrständlicherweise mit der Be
gründung zurück, daß es sich bei der Waisen
rente und dem Kinderzuschlag nicht um eine 
Doppelversorgung handele. Gegen dieses 
Urteil richtet sich der Rekurs der im Verlauf 
des Verfahrens volljährig gewordenen Kläger.

Das RVcrsGer. hat bereits wiederholt 
grundsätzlich entschieden, daß die Gewährung 
einer Waisenrente auf Grund des RVersGes.



an ein Kind, für das der Bezugsberechtigte 
auf Grund des Pensionsergänzungsges. vom 
21. Dezember 1920 einen Kinderzuschlag er
hält, nicht eine nach § 110 RVersGes. ver
botene Doppeiversorgung darstellt (vgl. 
Grunds. Entsdi. des RVersGer. Bd. 7 S. 156 
und Bd. 8 S. 272). Diese Fälle unterscheiden 
sich von dem der Kläger allerdings insofern, 
als in dem einen Falle die ungünstigere der 
beiden Versorgungsarten als eine Doppelver
sorgung zurüdcgefordert, in dem anderen die 
Zahlung des Kinderzuschlags neben der 
vollen Waisenrente abgelehnt worden ist. 
Im Falle der Kläger ist aber der Kinder
zuschlag fortlaufend gewährt und lediglich 
bei der Entscheidung über die Waisenrente 
in Abrechnung gebracht worden. Diese Maß
nahme der Verwaltungsbehörde konnte be
züglich der Waise Christa nicht aufrecht
erhalten werden. Bei dem Kinderzuschlag 
gemäß § 4 des Pensionsergänzungsges. vom 
30. April 1920 handelt es sich um einen 
klagbaren Rechtsanspruch. Dies geht un
zweideutig aus der Fassung der gesetzlichen 
Vorschrift: „Den Beamtenwitwen werden 
. . . Kinderzuschläge ... gewährt“ her
vor, und zwar ist, wie gleich zum Verständnis 
der weiteren Ausführungen bemerkt werden 
muß, die Gewährung des Kinderzuschlags 
wegen Erwerbsunfähigkeit nicht an eine 
Altersgrenze gebunden. Voraussetjung für 
die Zahlung auch über das 21. Lebensjahr 
hinaus ist lediglich, daß in diesem Zeitpunkt 
noch Erwerbsunfähigkeit bestand und weiter
hin besteht. Daß die Witwen der Offiziere 
ebenfalls einen Anspruch auf den Kinder
zuschlag haben, obwohl sie im § 4 des Pen
sionsergänzungsges. nicht besonders erwähnt 
sind, i^t in der Grunds. Entsdi. Bd. 7 S. 156 
ausführlich dargelegt. Bei der Waisenrente 
gemäß § 41 Ahs. 3 Satj 1 RVersGes. handelt 
es sich aber nidit minder um einen klagbaren 
Reditsansprudi, für den der Gesundheits
zustand des die Versorgung Begehrenden im 
Zeitpunkt der Vollendung des 18. Lebens
jahres und in der Folgezeit maßgebend ist. 
Eine Prüfung der Frage, ob an und für sich 
die Voraussetjungen für die beiden Arten der 
Versorgung gegeben waren, kam für den 
Senat nicht in Betracht, weil bereits das ent
sprechende Anerkenntnis des Beklagten vor
liegt. Im übrigen wäre der Rekurs ausge
schlossen, wenn der Anspruch auf die Waisen
rente nach § 41 Abs. 3 Saß 1 RVersGes. 
streitig wäre. Da nun bezüglich der Waise 
Christa zwei Ansprüche gegeben sind, und 
da keine Veranlassung vorlag, den oben an
gezogenen gruncls. Entsdi. nidit zu folgen, 
so mußte der Rekurs insoweit Erfolg haben. 
Der Beklagte war demnach zu verurteilen, 
den Kinderzuschlag für die Waise Christa 
vom 1. Oktober 1927 ab nicht auf die Waisen
rente anzurechnen. Dabei konnte die Frage 
unerörtert bleiben, ob die Anrechnung einer 
Versorgung, die nach den grund. Entsch. der 
Mutter zusteht, auf eine Versorgung, die ihr

Kind zu beanspruchen hat, überhaupt zu
lässig ist. Der Umstand, daß die Waise 
Christa in der Zwischenzeit einer — an
scheinend versuchten — Berufsausbildung 
nadigegangen ist, schließt die Anwendung 
des § 41 Abs. 3 Satj 1 RVersGes. nicht von 
vornherein aus (vgl. Arendts, Das Reichs- 
versorgungsgeseß, S. 166 Ziffer 14).

Bezüglich der Waise Friedrich Wilhelm 
mußte eine andere Beurteilung Platj greifen 
als bei der Waise Christa. Bei dem Kinder
zuschlag, der an die Mutter des Klägers für 
diesen gezahlt wurde, handelt es sich ebenso 
wie bei der Tochter um einen klagbaren 
Rechtsanspruch. Die Zahlung der Waisen
rente nach dem RVersGes. wegen Berufsaus
bildung ist aber in das freie Ermessen der 
Verwaltungsbehörde gestellt. Leßtere kann 
also nicht gezwungen werden, den vollen 
Satj der Waisenrente zu bewilligen, und ist 
hinsichtlich der Höhe der Bemessung nur 
durch die obere Grenze, den vollen Betrag 
der Rente, gebunden. Zwar wird die Ver
waltungsbehörde von diesem Recht, einen 
Kannbezug nicht im Höchstbetrage zu zahlen, 
nur in Ausnahmefällen und unter ganz be
sonderen Umständen Gebrauch machen, ins
besondere dann, wenn Verwaltungsbestim
mungen eine Abstufung der Beträge fordern. 
Es kann aber kein Zweifel darüber be
stehen, daß das Versorgungsamt in dieser 
Beziehung freie Hand hat, und daß gegen 
die Bewilligung eines Kannbezuges, der unter 
dem Höchstsatz bleibt, nur der Weg der Be
schwerde im Dienstaufsichtswege beschritten 
werden kann. Der Senat war also nicht be
rechtigt, bezüglich der Frage, ob die Waisen
rente nach dem RVersGes. wegen Berufs
ausbildung um den Betrag des Kinder
zuschlags gekürzt werden darf, eine Ent
scheidung zu treffen. Wenn das VersGer. zu 
der Berufung der Waise Friedrich Wilhelm 
Stellung genommen hat, so fehlte dazu die 
Berechtigung. An dieser Auffassung ver
mochte auch der Umstand nichts zu ändern, 
daß in dem Rentenbescheide des Vers Amts 
Gera vom März 1928 zunächst die Bewilligung 
ausgesprochen und die Anrechnung des Kin
derzuschlags erst in der Berechnung der Ver
sorgungsgebührnisse vorgenommen worden 
ist. Ganz abgesehen davon, daß die Spruch
behörden nach der ständigen Rechtsprechung, 
die Rückforderung ausgenommen, nicht über 
Kannbezüge zu befinden haben (vgl. Grunds. 
Entsch. des RVersGer. Bd. 6 S. 182), kann 
in der Bescheidfassung des VersAmts nicht 
ein bindendes Anerkenntnis erblickt werden. 
Wenn die Verwaltungsbehörde den Bescheid 
in der Form erteilte, in der es geschehen 
ist, so hat sie dabei zweifellos nur den Zweck 
verfolgt, der Empfängerin klarzumachen, daß 
der höchste Satj bewilligt sei, der unter Be
rücksichtigung aller in Betracht kommenden 
Umständen bewilligt werden konnte. Die 
Vertreterin des Klägers hat nun besonders



betont, der Kinderzuschlag sei gar nicht ge
zahlt, die Waisenrente sei bewilligt worden, 
und, da die sonstigen Voraussetzungen ge
geben seien, so bestände auf den Kinder
zuschlag für die Witwe ein Rechtsanspruch. 
In dieser Beziehung lieg* aber ein Irrtum 
vor, denn der Kinderzuschlag wurde bereits 
gewährt, als der Antrag auf Bewilligung der 
Waisenrente gestellt wurde. Im übrigen geht 
aber auch aus dem Bescheide des VersAmts 
Gera klar hervor, daß die Mutter im Zeit
punkt der Bewilligung der Waisenrente den 
Kinderzuschlag für ihren Sohn Friedrich

Wilhelm bezog. Wenn schließlich noch im 
Termin vor dem RVersGer. vorgebracht wor
den ist, der Reichsarbeitsminister habe die 
Anrechnung des Kinderzuschlags auf die 
Waisenrente in derartigen Fällen erst später 
angeordnet, so handelt es sich dabei um eine 
Verwaltungsbestimmung, die ohne jeglichen 
Einfluß auf die Entscheidung der Frage ist, 
ob der Rekurs aU zulässig oder unzulässig zu 
bezeichnen ist. Bezüglich der Waise Friedrich 
Wilhelm konnte der Rekurs also keinen Er
folg haben, er war vielmehr als unzulässig 
zu verwerfen.

Bechtsanskünfte
Anfragen unter dieser Rubrik sind zu richten an Obermag.-Rat K ü r s k e, Berlin-Neukölln, 

Kaiser-Friedrich-Str. 189/190. — Die Auskünfte werden unverbindlich erteilt.

übergabeverfahren. — Ausweisungsverfahren. 

Anfrage des Rates der Stadt R.
Wir haben ein Verwaltungsstreitverfahren 

mit einem bayerischen Ortsfürsorgeverband 
wegen Erstattung von Fürsorgeleistungen für 
eine Stütze und deren drei uneheliche Kinder 
im minderjährigen Alter. Der betr. Orts
fürsorgeverband hat sich der Abschiebung 
schuldig gemacht und hat unseren Anspruch 
in vollem Umfange anerkannt. Auf sein 
Bitten hin haben wir aber von Berechnung 
des 25proz. Zuschlages für Verwaltungsmehr
aufwand abgesehen.

Jetzt stellt dieser Verband Übergabe
antrag nach § 14 Abs. 1 FV. Die Hilfsbedürf
tige weigert sich, zurückzukehren. Sie be
gründet ihre Weigerung u. a. damit, daß es 
ihr im Bezirke des betr. Ortsfürsorgeverban
des unmöglich sei, irgendwelche Stellung zu 
erhalten, während sie in unserem Bezirke 
doch mit dieser Möglichkeit rechnen kann. 
Außerdem hat ein 16jähriger Sohn inzwischen 
Arbeit und Verdienst gefunden, so daß er 
schließlich, wenn er seine Arbeitsstelle nicht 
aufgeben will, zu fremden Leuten ziehen 
müßte. Dies wäre ihm aber mit Rücksicht 
auf sein geringes Einkommen nicht möglich, 
so daß er sehr bald wieder die öffentliche 
Fürsorge in Anspruch nehmen müßte. Außer
dem wohnt im Bezirke des Bayer. OFV. der 
außereheliche Vater der Kinder, mit dem 
die Hilfsbedürftige seit Jahren zusammen
gelebt, mit dem sie sich aber entzweit hat. 
Von diesem ist sie auch wiederholt schwer 
mißhandelt worden. Fernerhin ist die Hilfs
bedürftige hier bei einer Schwester wohn
haft, während sie dort ortsfremd sein würde.

Wir bitten nun um Auskunft darüber, 
welches Rechtsmittel der Hilfsbedürftigen 
zur Seite steht, um ihre nach ihrer Ansicht 
und auch zum Teil nach unserer Ansicht be
rechtigte Weigerung durchzusetzen, ohne daß 
mit Schwierigkeiten wegen Erstattung der 
künftigen Aufwendungen seitens des end
gültigen Kostenträgers gegenüber dem vor
läufigen zu rechnen ist.

Nach unserer Ansicht müßte die Hilfs
bedürftige das Rechtsmittel der Beschwerde 
haben. Welcher Beschwerdcausschuß ist nun 
zuständig, der des endgültigen oder der des 
vorläufigen Kostenträgers?

Können wir nachträglich unseren Nachlaß 
des 25proz. Zuschlages für Verwaltungsmehr
aufwand widerrufen mit Rücksicht darauf, 
daß der Beklagte unseren Anspruch vor dem 
Verwaltungsgericht in vollem Umfange an
erkannt hat?

Antwort.
Einen Übergabeantrag kann der bayerische 

Ortsfürsorgeverband nur stellen, wenn er zu
gleich endgültig verpflichteter Fürsorgever
band ist. Dies ist aber wohl anzunehmen, 
da die Familie vor der Übersiedlung nach 
R. im Bezirke des Ortsfürsorgeverbandes 
den gewöhnlichen Aufenthalt begründet haben 
dürfte. Lediglich als abschiebendem Verbände 
stände dem Ortsfürsorgeverbande ein Recht, 
die Übergabe zu fordern, nicht zu (§ 17 
Abs. 1 FV.).

Der an sich berechtigten Forderung auf 
Übergabe könnte dortseits mit dem Einwand 
begegnet werden, daß die Übergabe eine 
offensichtliche Härte bedeuten oder zur Ge
fährdung eines Familienmitgliedes führen 
würde (§ 14 FV.).

Demgegenüber könnte der Ortsfürsorge
verband, falls er den Einwand nicht als be
rechtigt anerkennt, die Ersatzleistung ein
stellen oder im fürsorgerechtlichen Streit- 
verfahren sein vermeintliches Recht auf 
Übergabe weiterverfolgen. In letzterem Falle 
setzt sich der dortige Verband der Gefahr 
aus, daß er des Ersatzanspruchs verlustig 
geht, solange er die Übergabe nicht durch 
Beantragung der Ausweisung betreibt (siehe
§ 17 Abs. 3 FV.).

Bei der Zweifelhaftigkeit der Rechtslage 
wird es sich vielleicht empfehlen, das Aus
weisungsverfahren aus § 5 des Freizügig
keitsgesetzes in der Fassung des § 30 FV. zu 
betreiben. In diesem Verfahren ist es ge
gebenenfalls Sache der Hilfsbedürftigen, sich



gegen die Durchführung der Ausweisung der 
Polizeibehörde gegenüber zu wehren.

In der Frage, ob der dortige Verband 
dem Übergabeverlangen des Ortsfürsorge
verbandes entsprechen soll oder nicht, stehen 
sich lediglich die beiden Fürsorgeverbände 
gegenüber. In dem über diese Frage durch
zuführenden Verfahren (fürsorgerechtlichen 
Spruchverfahren) ist die Hilfsbedürftige als 
Partei in keiner Weise beteiligt, hat also 
auch keinerlei Beschwerderecht usw. Dieses 
Recht steht ihr vielmehr nur im Ausweisungs
verfahren zu, da dieses Verfahren kein Ver
fahren zwischen Fürsorgeverbänden ist, son
dern sich gegen die Hilfsbedürftige selbst 
richtet.

Die Beschwerde der Hilfsbedürftigen 
könnte sich nur gegen die polizeiliche Aus
weisungsverfügung richten. Die Beschwerde
instanzen der Fürsorgebehörden scheiden 
hierbei aus.

Einen Widerruf des Verzichts auf den 
25proz. Zuschlag für Verwaltungsmehrauf
wand halten wir nach Lage der Sache nicht 
für angängig. K.

Familien-Krankenhilfe nach § 205 RVO.

Anfrage des Krciswohlfahrts- 
a m t s S.

Nach § 205 der durch die Notverordnung 
vom 26. Juli 1930 geänderten Reichsversiche
rungsordnung erhalten Versicherte, die inner
halb der letjten sechs Monate mindestens drei 
Monate auf Grund eines Reichsgesetjes für 
den Fall der Krankheit versichert waren, 
für den Ehegatten und die unterhaltsberech
tigten Kinder bis zur Dauer von 13 Wochen 
ärztliche Behandlung in gleichem Umfange 
wie Versicherte. Die Allgemeine Ortskran
kenkasse S. lehnt die Kostenübernahme für 
Familienangehörige ab, wenn der Familien- 
vorstand (Ehemann) nicht versichert ist. Der 
Wortlaut des § 205 der Reichsvetsicherungs-

ordnung spricht aber nicht vom versicherten 
Haushaltungsvorstand, sondern nur allgemein 
von Versicherten (Ehemann und Ehefrau). 
Der Bezirksfürsorgeverband stütjt sich auf 
die Bestimmung des § 205 RVO. neue Fas
sung und hat Übernahme der Kosten für 
Familienangehörige bisher ahgelehnt, wenn 
der Ehemann oder die Ehefrau auf Grund 
der geänderten Bestimmung der Reichsver
sicherungsordnung versichert waren.

Antwort.

Die dortige Ansicht stütjt sich auf § 205 
der durch die Notverordnung vom 26. Juli 
1930 geänderten RVO., in dem nur von 
„Ehegatten und untcrhaltsherechtigten Kin
dern“ die Rede ist. Durch die Notverordnung 
vom 1. Dezember 1930 hat jedoch § 205 
RVO. folgende neue Fassung erhalten:

„Versicherte, die innerhalb der letjten 
sechs Monate mindestens drei Monate auf 
Grund eines Reichsgesetjes für den Fall 
der Krankheit versichert waren, erhalten 
für den untcrhaltsherechtigten 
Ehegatten und die unterhaltsberechtigten 
Kinder, wenn diese sich gewöhnlich im In
land aufhalten und nicht anderweit einen 
geschlichen Anspruch auf Krankenpflege 
haben, bis zur Dauer von dreizehn Wodien 
ärztlidie Behandlung im gleidien Umfang 
wie Versicherte. Von den Kosten für 
Arznei und kleinere Heilmittel wird die 
Hälfte erstattet. § 187 b gilt entsprediend.

Danach ist der Standpunkt der Kranken
kasse dann gerechtfertigt, wenn die Ange
hörigen von dem Versicherten (Ehemann 
oder Ehefrau) ganz oder überwiegend unter
halten werden. Es genügt nidit, daß die 
Unterhaltspflicht nadi dem BGB. besteht; 
ihr muß auch zur Begründung des Anspruchs 
genügt sein (vgl. Lehmann, Änderungen in 
der Krankcnversidierung nebst Durdifüh- 
rungsvorsdiriften usw., 3. Aufl., Anm. 5 zu 
§ 205 RVO.). K.

Tagnnggkalender
Zeichenerklärung: K = Kongreß; Th — Thema; A — Auskunft.

5. Februar, Berlin, Meistersaal 
(Köthener Straße). üffcntlidie Jahresver
sammlung des Deutsdien Vereins f. ländl. 
Wohlf.* u. Heimatpflege. Th: Gegenwärtiger 
Stand des ländlichen und halbländlichcn Sied- 
lungswescns. — Die Frau in Neusiedlungen. 
— Wohlfahrtspflege in Neusiedlungen.

29. Mürz bis 2. April, Bad Blan
kenburg i. Thür. Reichs-Fröhelfeier. 
Th: Friedrich Fröbcl, ein Führer aus den 
Nöten der Gegenwart. A: Friedrich-Fröbel- 
Aint in Bad Blankenburg.

15. bis 16. Mai, Frankfurt a. M.

9. ordentlicher Verbandstag des Allgemeinen 
Verbandes der Kriegs- und Arheitsopfer 
Deutschland.-.

18. bis 21. J u 1 i, G e n f. 2. Internatio
naler Kongreß für Jugendwohlfahrt. Th: 
1. Vergleich der in verschiedenen Ländern 
gemachten Erfahrungen bei der Unterbrin
gung von Kindern und Jugendlichen in Pflege- 
Familien und Anstalten. — 2. Kleinkinder- 
fürsorge. — 3. Fürsorge für die schulent
lassene Jugend. A: Kongreßsekretariat, In
ternationale Vereinigung für Kinderhilfe, 
Quai du Mont-Blanc 31, Genf (Schweiz).



Lehrgänge and Kurse
Zeichenerklärung: Th — Thema; A — Auskunft.

11. Januar bis 20. Februar, B e r - 
1 i n. Fortbildungslehrgang für Schwestern, 
Wirtschafts- und Küchenleitcrinnen. A: 
Evangel. Gesundh.-Dienst, Frl. Schick, Berlin- 
Dahlem, Zictenstr. 24.

25. Januar. Fortbildungslehrgang über 
Trinkerfürsorge, veranstaltet von der Deut
schen Gesundheitsfürsorgeschule Berlin-Char
lottenburg, Frankstr. 3.

31. Januar bis 6. Februar, Ber
lin. Reichserziehungswochc des Reithsver
bandes ev. Eltern- und Volksbünde. Thema 
u. a.: „Unseres Kindes Lcbcnsgrund”. Ge
schäftsstelle des Reichsclternbundes: Berlin- 
Steglit5, Beymestr. 8.

15. b i s 20. Februar, Berlin. Fort-
bildungslehrgang für Wohlfahrtspflegerinnen. 
Th: Gegenwartsprobleme aus den Arbeits
gebieten der Wohlfubrtspflcgerin. A: Gcsund- 
heitsfürsorgeschule, Charlottenburg 5, Frank
straße 3.

S o m m e r s e m e s t e r 1932, Karls
ruhe, Techn. Hochschule. Dreimonatiger

Kursus, insbesondere für bereits im Beruf 
tätige Praktiker, aber auch Absolventen der 
Hochschulen. Th: Semester der Menschen
führung. A: unverbindliche Voranmeldung 
an den Ausbildungsleiter, Prof. Dr.-Ing. Adolf 
Friedrich, Karlsruhe, Techn. Hochschule.

15. April bis 30. Juni, Berlin. 
Heilpädag. Lehrgang: Theoretisch-praktische 
Grundlagen. A: s. unten.

1. Juli bis 30. November, Ber
lin. Heilpädag. Lehrgang: Praxis. A: s. 
unten.

1. Dezember bis 15. Dezember.
Berlin. Heilpädag. Lehrgang: Besprechung 
der in der Praxis gesammelten Erfahrungen. 
A: s. unten.

1. Januar bis 31. März 1933, B e r - 
1 i n. Heilpädag. Lehrgang: Theoretisch-prak
tische Weiterbildung. A: bis 15. Januar 1932 
Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft für 
heilpädag. Aus- und Fortbildung im Zentral- 
iustitut für Erziehung und Unterricht, Berlin 
W 35, Potsdamer Str. 120.

ZSeitschriftcnbibliograpbie
Bearbeitet von Diplomvolkswirt Sofie Götze, Archiv für Wohlfahrtspflege, Berliu.

Übersicht für November (Schluß) 1931.
Gesundheitsfürsorge

Allgemeines
D. Änd. d. Grundl. d. öffentl. Fürs, durch d. 

Notgesetjgeb., Dr. lieimerich, .Nachrichten
dienst, 10/11.

D. Auswirk. d. Sparerlass. u. d. Preuß. Not
verordn. v. 12. Scpt. 1931 auf d. staatl. 
Medizinalbeamt, u. deren Tätigk. i. d. öfT. 
Gesundheitsfürs. u. als Gutachter f. d. 
Vers.-Träg., Dr. Dembowski, Ztschr. f. Me
dizinalbeamte, 20.

D. Begründ, d. soz. Hygiene als Wisscnsch., 
Dr. Kantorowicz, Archiv f. Soz. Hyg. u. 
Demographie, 4.

D. Bilanz d. dt. Volksgesundh., D. Kassen
arzt, 24.

D. Gesundheitsfürs. i. Pr., Dr. Barfels, Archiv 
f. Soz. Hyg. u. Demographie, 4.

D. Monopolisier. «1. ärztl. Heilwes., Lohmar, 
D. Berufsgenoss., 22.

D. Rolle d. Ärztin in d. exot. Land., Dr.
Poli-Garnier, D. Ärztin, 11.

D. Unentbehrliche d. Gemeindekrankenpfl. 
zur Mind. d. Kost. d. Kranken))., Nach* 
richtend, d. Dt. Vcr. f. öffentl. u. priv. 
Fürs., 10/11.

Etwas Bau u. Einricht, einer mod. Zahnkl., 
Dr. Norgauer, Dt. Kr.-K., 46.

Gesundheit unter Kontrolle, Dr. Liesegang, 
D. Ersatjk., 11.

Krankenpfl. im Wandel d. Zeit., Unterm La
zaruskreuz, 11.

Notprogr. auf Kosten d. Gcsundheitspers. u. 
d. Volksgcsund., Sanitätswarte, 24.

Notprogr. f. d. Gesundheitsfürs., Nachrichten
dienst d. Dt. Vereins f. öffentl. u. priv. 
Fürs., 10/11.

Uber Ernähr, in groß, allgem. Krankenhaus., 
Prof. Dr. v. Noordcn, Unterm Lazarus
kreuz, 9.

Was hl. dauernd v. d. Hygiene-Ausstellung? 
Dr. Fraenkel-Schulze, BI. f. Wohlfahrts
pflege, 11.

Mutter- und Säuglingsfürsorge

Über Säuglingsfürs., Dr. Toblcr, Pro Juven- 
tute, 10.

Jugendgesundheitsfürsorge
Abbau i. d. Schulgesundheitsfürs.. Dr. Meyer- 

Houssellc, Ztschr. f. Gcsundhcitsverw. u. 
Gesundheitsfürs., 21.
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D. ärztl. Versorg, d. Hilfssdiulkind. innerh. 
d. Sdiulgesundheitspfl., Dr. Trendtel, Z. 
f. Schulges. u. soz. llyg., 21.

D. komm. Gesundheitswes. u. d. Bekämpf, 
d. Diphth., Dr. Fischer, Archiv f. Soz. Hyg. 
u. Demogr., 4.

Erzieh, d. Kind, zur Hyg., ein M'ttel zur 
Verhüt, ansteck. Krankh., Dr. jänecke, 
Wohlfahrtswodie, 46.

Grenz, d. Spar. i. d. JugcndgesundhcitsfUrs., 
Dr. Schneider, Jug. u. Volkswohl, 5.

Psychopath. Kind. b. Zahnarzt, Dr. Fürsten
heim, Zahnärztl. Mitteil., 11.

Sdiulkindcrspeisung! Schles. Wohlf., 22.

Erholungsfiirsorge
Erholungspfl. u. -fürs. b. Kieler Jugendl. u. 

Schülern, Dr. Büsing, Z. f. Sdiulges. u. 
soz. Hyg., 21.

Z. Frage d. Ostseekuren h. Kindcrkrankh., 
Prof. Brüning, Pomm. Wohlfahrtsbl., 10.

Erwerbsbeschränktenfürsorgc
D. Sckwerhör. u. d. Sdiutj d. Sdiwerbeschä- 

digtenges., Dr. Riditcr, Hephata, 11.
Freiz. f. sdiulcntlass. Hilfssdiüler, Ges. 

Jug., 22.
Krüppelfürs., Dr. Port, Bayer. Fürs.-Bl., 11.
Krüppclfürs. als Wirtsdiaftswert, Brockhaus, 

Arhciterwohlf., 22.
Neues ßlindenrcdit, Kraemcr, D. Blinden

welt, 11.
Notverordn, u. Hilfssdiularh., D. Hilfssdi., 11.
Notverordn, u. Hilfssdiullehr., Lemke, D. 

Hilfssdi. 11.
Wie d. Krüppel sein Krüppeltum sieht (II), 

zur Nedden, Fr. Wohlfahrtspfl., 7.

Ausland
Nndigch. Krüppelfürs. in Amerika u. Eng

land, Dr. Eckhardt, Fortsdir. d. Gesuncl- 
heitsfürs., 11.

Darlehenswesen
Darlehen u. öffentl. Fürs., Riß, Bl. f. öffentl. 

Fürs. Mündicn, 22.

Tbc.-Fiirsorge
Aus d. Berl. Tbc.-Fürs., Sdiudiardt, Bl. f. d. 

Wohlfahrtswcs. Wien, 287.
Lassen sidi Sparinaßnahm, auch auf d. zur 

Tbc.-Bekämpf. ministeriell vorgcsdirieh. 
Desinfektionsmittel erstrecken? Dr. Grctc- 
meicr, Tbc.-Fürs.-Bl., 11.

Nodimals: „Müssen offene und gesdiloss. 
Form. d. The. i. d. Ileilstätt. voneinander 
getrennt werden?“ Dr. Ritter, D. Tuber
kulose, 11.

The.-Fürs. f. Frcmdzuständ., Dr. Götjl, So- 
ziulürztl. Rundsdiau, 6.

Wirks. u. unwirks. Desinfektion hei Tuber
kulose, Dr. Brügmann, Tbc.-Fürs.-Bl., 11.

Ausland
D. Tbc. in Wien u. ihre Bekämpf, i. J. 1930, 

Chefarzt Dz. A. Götjl, Bl. f. d. Wohlfahrts
wes. Wien, 287.

Krebskrankenfürsorge
Ärzteschaft u. Carcinombckämpf., Dr. Lcvy, 

Soz. Medizin, 11.
Soz. Krankenhausfürs. f. Geschwulstkranke, 

Tüllmann, Fortsdir. d. Gesundh.-Fürs., 11.

Alkoholkrankenfürsorge

Alkoholfreie Jugenderz. in unseren Heimen, 
Grün, Evang. Jugendhilfe, 10.

D. Auswahl v. Trink, f. Heilstättenbehandl., 
Dr. Graf, Ztsdir. f. Gesundheitsverw. u. 
Gcsundhcitsfürs., 21.

D. Trinkerfürs. v. Standpunkt d. Wohlfahrts
pflege, Heinridi, Bl. f. Wohlfahrtspfl., 11.

Ein Jahr Gaststättcngcs., Blücher, Nadi- 
riditenhl. d. Bund. Dt. Frauenvereine, 8.

Einiges aus d. Praxis zum Gaststättcngesetj, 
Dr. Müllcr-Heydenreidi, Ztsdir. f. Selbst- 
verw., 21.

Geschlechtskrankenfürsorge
D. Prävcntoriuin, Dr. Imhoden-Kaiser, Pro 

Juventute, 10.
D. bisherige Durdif. d. Rcidisgcs. z. Bekämpf, 

d. Gesdilcditskrankh., Dr. Hensel, D.
Ärztin, 11.

Gcsdileditskrankcnfürs., Mitteiluugsbl. d.
Bez. Friedridishain, 11.

Giftsuchten
D. Opiumgcs., Dr. Gerfeldt, Ztsdir. f. Medi- 

zinalbeamtc, 19.

Geisteskrankenfürsorge
Psydiisdie Hyg. u. Außen fürs. f. Geistes- u. 

Getnütskr., Dr. Frensdorf, Wohlfahrtsbl. 
f. d. Prov. Hannover, 10.

Z. Frage d. Kostentrag. b. Unterhr. gcmcin- 
gcführl. Gcistcskr., Dr. Pork, Z. f. d. 
Heimatwes., 32.

Sozialversicherung
Allgemeines

D. soz. Botsdi., Brost, D. Kfm. i. Wirtsdi. 
u. Redit, 11.

D. Sdiicks. d. Reidisknappsch., Soz. Zuk., 21.
D. soz. Botsdi. v. 1881, Becker, Arnsberg, 

D. Krankenvcrsidi., 22.
Dritte Notverordn, v. 6. Okt. 1931 u. Sozial- 

vers., Dr. Knoll, D. Reidisvers., 10.
50 Jahre dt. Sozialpol., Keßler, Bl. d. Staats

partei, 20/21.
Neuorient, i. d. Sozialvers., Dr. Reutti, Dt. 

Ztsdir. f. Wohlf., 8.



Notwendigk. einer Neuorg. d. Oberversiche- 
rungsämter, Obersekr. Heun, Dt. Inva
lidenversich., 11.

Vor 50 Jahren. — Die Grund, d. dt. Sozial- 
versich., Dr. Grieser, Amtl. Nadir, f. Reidis- 
vers., 11. ReichsarbeitsbL, 33.

Waisenrente f. d. Kinder verstorb. versieh. 
Ehefrauen, Brgmstr. Hofmann, D. Sädis. 
Gem.-Tag, 11.

Was wird aus d. Sozialvcrsidi.? D. Arbeit
geber, 21.

Zahnarzt od. Zahntechn. i. d. Sozialvcrsidi., 
Zahnärztl. Mitteil., 44.

Z. 50. Jahrestag d. „Kaiscrl. Botsdi.“, Ileydc, 
Soz. Praxis, 47.

Ausland
Berns Sozialvcrsidi.-Werke, Stat. Amt d. 

Stadt Bern, 3.
D. Ref. d. Sozialversieh, unter d. Gesichts

punkte d. Gesundheitsfürs., insbes. d. Tbc., 
Doz. Götjl, Bl. f. d. Wohlfahrtswcs. Wien, 
287.

D. soz. Versidierungswes. i. d. UdSSR., Rcm- 
melc, D. Rote Aufbau, 17.

Eidgcnöss. Alters- u. Hinterlassenenversidi., 
Dr. Ammann, Pro Juvcntute, 9.

Krankenversicherung
Arbeitgcbcrzalil, Mitgliedcrsdiwund u. Alters

aufbau d. Mitgliederbest, in einem lündl. 
Kassenhez., Schcllhaase, D. Dt. Land- 
krankenk., 22.

Ausscheid. u. Aussdtcidungsverfalir., Dr. 
Treitel, Dt. Krankcnk., 45.

Auswirk. d. Notverordn, auf d. Kranken
kassen — 30 Proz. Senkung d. Leistungen, 
Proletar. Sozialpolitik, 8.

Auswirk. d. Notverordn, b. verspätet. Krank
meld., Kernwein, Dt. Krankenk., 47.

D. Ausschuß d. Hauptverb. Dt. Innungs- 
krankenk. lehnt einstimmig d. vorlieg. 
Grunds, z. Neuregel, d. Bez. zwisdi. Arzt, 
u. Krankenk. ab, D. Dt. Innungskranken
kasse, 22.

D. Betricbskrankcnk. d. Gern. n. Geincinde- 
verb., v. Heimbadi, D. Krankenvcis., 22.

D. Neuregel, d. Bezieh, zu d. Ärzten, Dt. 
Krankenk., 45.

D. Verwaltungskost. d. Krankenvcrsich., Soz. 
Zukunft, 22.

Gerüchte um d. Ref. d. Krank^nversich., Dt. 
Krankenk., 47.

Haft. d. Krankenk. bei unrichtig, vertrauens- 
ürztl. Begutacht., Dr. Pacch, U. Bctriebs- 
krankeuk., 22.

Mißwirtsch. d. Krankenk., Okraß, Dt. Kran
kenk., 48.

Zur Ausfuhr, „ärztl. Behandl.“ durch Den
tisten, Degenhardt, Dt. Krankenk., 46.

Invalidenversicherung

Dritte Reichsnotverordn., Landr. Görling, Dt. 
Invalidenversich., 11.

Gesundheitsfürs. i. d. Invalidenversich. 1930, 
Dr. Goeze, Dt. Invalidenversich., 11.

Wie wahren d. Träger d. Wolilf. u. Fürs, 
ihre Interessen a. d. Invalidenversich.? 
Dr. Steinboff, Pr. Gcm.-Ztg., 31/32.

Angestelltenvcrsichcrung
D. Mitwirk. d. Arztes auf d. Geb. d. rcichs- 

gesetjl. AV., Ober-Reg.-R. Dr. Hoffmeister. 
Soz. Medizin, 11.

RückhI. üb. d. fachl. Ausbau d. AV., D. öff. 
Arbeitsnachw., 16.

Unfallversicherung
D. Entzieh, d. weg. traumat. Neurose ge

währt. Unfallrent., Dr. Paul, Bl. f. öff. 
Fürs. München, 22.

D. Zulässigk. im Spruchverfahr, über Ver- 
letjtenrent.. Dir. Scholz, D. Berufsgen., 23. 

Staatl. beauftr. od. fr. Gutuditer? Lohmar, 
D. Benifsgcnoss., 21.

Z. Ref. d. gcwerbl. Unfallvcrsich., Teleky,
D. Arb., 11.

Soziale Ausbildung und Berufsfragen

Berufsmäß. Ausbild, zur Krnnkenpll., Dr.
Goebel. Unterm Lazaruskreuz, 10.

D. Erzieh, als Pcrsönlidik., Schick, Evang. 
Jugendhilfe, 10.

D. Frauenschuh d. Notgcmeinsch., Evangcl. 
Frauenztg., 33.

D. soz. Sdiul. auf d. evang. Prcdigcrscmin., 
Dr. Reichardt. Evang.-Soz., 4.

Gefahr, f. d. heilpäd. Aus- u. Fortbilch, 
v. d. Leyden, Zcntralbl. f. Jugcndr. u. 
Jugendwohl, 8.

Gru.jdsätjl. Erwäg, anläßl. einer Beleidig.- 
Klage geg. eine Fürs.. Dr. Abel, Soz. Be- 
-ufsarb., 11.

Junglehrerinuennot u. soz. Frauensdiulc, 
Geh. Reg.-R. Bohnstedt, Pomm. Wolil- 
fahrtsbh, 10.

Prakt. Ausbildungsfrag. d. Arbeitsamtspers., 
Krause. I). öffentl. Arbeitsnachw. 16.

Z. Frage d. Ausbild. d. Erz., Kindergart.. 11.

Übersieht für Dezember 1931.

Fürsorgewesen
Allgemeines
Arbeitslos, u. Kindcrnot, Sdiultes Caritas 12. 
D. Winterhilfswerk, Nachrichtendienst, 12.
D. Wintcrprogr. d. Reidisreg. v. Stindpunkt 

d. F., Nachrichtendienst, 12.

D. Bad. Winternothilfe 1931/32, Dr. Ficht!, 
Caritas, 11.

D. Erschwer, d. Erlang, d. Armenrechts durch 
d. Notverordn, v. 6. 10. 31, Nachrichten
dienst, 12.

D. prakt. Durchf. öffentl. Speis., Dir. Gläser, 
Ztschr. f. Ges.-Verw. u. Ges.-F., 22.
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D. Winterhilfe in Ostpr.. Pf. Kaufmann. D. 
Wohlf., 9.

Hannov. im Notwint. 1931/32, Wohlf.-Wodie. 
51.

üffentl. Speis, als Notstandsmaßn.. Dr. Micha
elis, Gemeinwohl. 7.

Grundsätzliche Fragen

Bedürftig u. würdig! Bohl, Caritas, 12.
D. Einwirk. d. Wirtsdi.-Krise auf d. Wohl

fahrtspfl. in Dtsdild., Diefenhadi, Ztsdir. f. 
d. Heimatwes., 35.

Ein Notprogr. d. Wohlfahrtspfl., Dr. Eiser- 
hardt, Bayer. F.-Bl., 12.

Rcntah. u. Wirtsdi. komm. Versorg, betr., 
Dipl.-Kfm. Baridi, Komm. Umsdi., 2-1.

Wer cs mag, der madi es! Wolfahrtswodie 
Hannover, 19.

Wirtsdiaftlidik. in d. Wohlfahrtspfl., Dr. 
Reutti, Dt. Z. f. W., 9.

Fürsorgepflidit Verordnung

Darf ein F.-Verb. an einen Hilfsbedürftig, 
eine F.-Leist. gewähr.? Grenz. «1. Selhst- 
verw.-Redits d. F.-Verh., Reg.-Rat Dr. Heß, 
Bayer. F.-Bl., 12.

D. üffentl. F.-Rcdit. Krause, Korresp.-Bl., 12.
D. Abgclt. d. Aufwcrtungszinszusdilag. ah 

1. April 1932, Dr. v. lleusingcr, Pr. Gern.- 
Ztg., 34.

D. Bcrücksidit. d. Arhcitseinkomm. in d. 
Famil.-Gemein. I>. Bemcss. d. F.-Lcist., 
Nadiriditendicnst, 12.

D. Berücksidit. d. Wohnhedarfs h. Bemess. 
d. F.-Lcist.. Nadiriditendicnst, 12.

D. F. in d. Viert. Notverord. «1. Rcidispräs., 
Arhciterwohlf., 24.

D. neue Notverord., Proletar. Sozialpol., 11.
D. Notverord. v. 8. 12. 31, Dr. Oberwinster, 

D. Bctriehskr., 24, Soz. Zukunft, 23/24.
D. vertraueiisärztl. Beurt. v. Zahners.-Antr. 

in d. öff. F., Dr. Wimmenauer, Ztsdir. f. 
Ges.-Verw. u. Ges.-F., 24.

Ersatjanspr. d. F.-V. geg. d. Träg. d. Soz.- 
Vers., Speck, Bad. Wohlf.-Bl., 2.

Freiwillig, zeitw. Verzidit auf Unterstütz-, 
Brückner, D. üffentl. Arbeitsnadiw., 17, D. 
Arheilslosenvcrs., 9.

Fürs.-Riditsagfcsts. u. gemeindl. Selbst- 
verw., Dr. Heß, BI. f. üffentl. F., 23.

Kritisdie Bemerkung, zur „Nuturnlvcrsorg. 
von Hilfsbedürftigen“, Landr. Treibert, 
Ztsdir. f. Selbstverwalt., 23.

Mrthod. z. Ersparnismaßnahm. in d. ärztl. 
Versorg. Hilfsb., Nadiriditendicnst. 12.

Nnturallcistung an Stelle v. Steuerzahlung u. 
Fürsot geunterstütj., Stephan, D. Rcidis- 
städtebund, 23.

öffentl. F. u. Notverord., Dr. Löber, Ge- 
sundii.-F., 11.

Sparinaßn. im Arzneimittelwcs. b. d. Wolilf.- 
Ämt., Dr. Boeder, Ztsdir. f. Ges.-Verw. u. 
Ges.-F., 24.

Verord. zur Viert. Änd. d. RFV., Min.-Rat 
Ruppert, Reidisarbeitsbl., 34.

Wie wirkt d. Außerkrafttrct. v. § 7 Abs. 3 
u. 4 RFV. auf sdiweb. Pflegefällc? Dr. 
Holz, Ztsdir. f. d. Heimatwes., 34.

Z. Frage d. ärztl. Tätigk. b. Wohlf.-Amt, Dr.
Dcutsdi, Ztsdir. f. Ges.-Verw. u. Ges.-F., 24. 

Zur Freizügigk. d. Unterstütj.-Empf., Kom- 
inunalpol. Bl. f. d. Freist. Hessen, 21/22. 

Z. viert. Änd. d. RFV.. Dr. Heißing, Bl. f. 
öff. F., 24.

Wohlfahrtscrwerbslose

Aufrediterhalt. d. Anwartsdi. z. Invalid.- u. 
Angest.-Vcrsidi. f. Wohlf.-Erwerbslose, 
Nadiriditendicnst, 12.

D. Arbcitslosigk. in Sadis. u. d. Aufwend. d. 
Gern. f. «1. Wohlfahrtscrwcrbslos. u. Krisen- 
unterstützt, im Mon. Okt. 31. D. Sädis. 
Gemeindet ag. 12.

Krit. d. komm. Arb.-F. in Gclsenkirdien, 
Arb.-Dir. Ilalhfell, Soz. Prax., 50.

Zur Arheitsvermittl. d. Wohlfahrtserwcrbsl., 
Dipl.-Volksw. Bauer, D. Arheitsfürs., 3. 
Dr. Hilgert, Dr. Bradiuiatin, D. üff. Ar- 
beitsnadiwcis, 18.

Liindlidie Wohlfahrtspflege

I). Ausb. d. F.-Wes. auf d. Lande, Dr. v. Pu- 
kovszky, D. Tbc., 12.

Finanzfragen

D. kommunale Unterbilanz f. 1931, Dr. Voigt, 
Reidisstädtebund, 24.

D. soz. F. in üff. Ilaiish., Dr. Wiener. Soz. 
Revue, 1.

Organisationsfragen
Zur Neuorganisation d. Wohlfahrtsvcrwalt., 

Bocltcr, Mittcil. d. Bund. d. ob. Verwalt.- 
Beamt, d. Stadt Bin. c. V., 12.

Zur Reform d. Arb.- u. Wohlf.-Amter, Reg.- 
Rat Bertsdie, Kommunalpol. Bl. f. d. Frei
staat Hessen, 21/22.

Methoden

D. Einzel, in d. Massenfürs., D. Helfer, 3. 
Soz. Kasuistik, Wronsky, Dt. Z. f. W., 9.
Soz. Not u. soz. Psydiothcrup., Prof. Kron- 

feld, D. soz. Arzt, 12.

Reichsfürsorgestatistik
1). Reidisfürsorgestat. f. d. Redinungsjahr

1929/30, 1). Kriegsbl., 12.

Soziale Persönlichkeiten

P. Viktor Cathrein S. J., Dr. Knoll, Volks- 
wolil, 3.

Aug. Forel als Mann d. Wiss., Prof. Dr. Del
brück, Revue intern., 5.

Forel, d. Kulturhyg., Dr. Bornstein, Sozial- 
hyg. Mitt., 4.
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Zu Friß Halfters Lebensbild Friedrich Frö- 
bels, Dr. Mudiow, Kindcrgart., 12.

Alfred Grotjalin, d. Vater d. ncuzcitl. Sozial- 
hyg. als Wisscnsch., Dr. Fischer, Sozial- 
hyg. Mitteil.. *1.

Z. Tode v. Alfred Grotjalin, Arbeiterwoblf., 
18.

Bl. d. Erinner. an Arth. Hugo Klieher. Dir. 
Auer, Caritas, 11.

Freie Wohlfahrtspflege
D. Finanz, d. fr. Wohlf.-Pfl. in d. Ver. Staat., 

Dr. Kraus. Fr. Wohlf.-Pfl., 8.
D. Idee d. Humanität, Dr. Messer, Freie 

Wohlf.-Pfl., 8.
D. Lage d. cvangel. Kindergärt. in Stadt u. 

Land. Kracht. L). Innere Mission, 12.
Z. Frage d. Aufrechterh. d. kirchl. Gc- 

meiudepfl., Voigt. D. Innere Mission, 12.

Bevölkerungspolitik

Allgemeines
Gehurtenriickg. — Vergreisung — Bcvölkc- 

rungsdruck, Dr. Salomon. Dt. Z. f. W., 9.
I). Problem d. Stcrhehilfc h. Theod. Storni, 

Paul Ilcyse u. Marie v. Ehncr-Eschcnhach, 
Dr. Pfeil, Archiv f. Bevölkcrungspol., 
Scxualcthik u. Familienkiindc, 2.

Euthanasie u. Vernicht, unwert. Leb., Wehr* 
mann, Archiv f. Bevölkcrungspol., Sexual- 
ethik u. Familienkundc, 2.

Staatl. Sterbehilfe in d. Utopie d. Thomas 
Morus, Dr. Pfeil. Archiv f. Bcvölk.-Politik, 
Sexualethik u. Familienkundc, 2.

Geburtenfrage
Erklär, d. amerik. ..Ausschuss, f. Frag. d. 

Ehe- u. Fam.-Leh.“ zur Gehurtenkontr., 
Archiv f. Bevölkerungspol., Sexualethik u. 
Familienkundc, 2.

Gehurtcnrgl. durch „Fakult. Stcrilit.“, Archiv 
f. Bevölkcrungspol., Scxuaictli. u. Fum.- 
Kunde, 2.

Uh. d. Ursach. d. Gehurtcurückg. h. dt. Adel, 
Dr. Wagner-Munslau, Ardi. f. Soz. Hyg. u. 
Demograph., 5.

Z. Probl. d. Ausgleichskassen (Dr. Karl 
Reutti), Dr. Sulzer, Schweiz. Ztsdir. f. 
Hyg., 10.

Fraucnfragen (soziale)

Beruf u. Persönlidikeitskult., Dr. Blydcnstcin, 
D. Christi. Frau, 12.

I). Caritasprogr. d. Enzyklika „Nova impen
det“, Wiesen, Caritas, 11.

D. Arbciterinnensdiuß in d. dt. und engl, 
sprechend. Land., I)r. Adler-Herzmark, I). 
Ärztin, 12.

I). Dt. Wirtsdi. u. d. Berufssdiicks. d. Frau. 
Dr. Gaehcl, D. Ärztin. 12.

D. Stell, d. Dt. Ges. f. Gynäkol. z. Frau d. 
werkt. Bevölk., Dr. Bieber, I). soz. Arzt, 12.

Psychisdi. Stör. b. d. Frau. Prof. Dr. Stahe- 
lin, Schweiz. Ztsdir. f. Hyg., 10.

Sdiuß u. volle Glcichheredit. f. d. arh. Frau, 
Körner, Prol. Sozialpol.. 11.

J ugendwohlf ahrt

Allgemeines
Arbeitslos, u. Kind, Dr. Solltmann, Jugend- 

wolil, 12.
D. Jugendfunk, eine kulturpol. Notwcndigk., 

Krüger, Soz. Monatshefte, 12.
Kindcrelcnd, Dr. Wienold. Arhcitcrwohlf., 23.
Z. Thema: Ersparn. im Kindcrh., Barth, Ges. 

Jug., 24.

Pädagogische Fragen

I). Org. d. pädug. F. im Jugendamt. Nathan- 
solin, Zentralhl. f. Jug.-Rccht u. Jug.- 
W'ohlf., 9.

Erziehungshcrat. als Zeitspieg., Lesemann, 
Wohlf.-Wo., 52.

Familiengcmeinsdi., Dr. Kraus, Dt. Z. f. W., 9.
Prold. d. Farn.'-Erzieh., Dr. Badier, D. Wohlf.- 

Pflege in d. Rheinprov., 23.

Uneheliche und Vormundschaft

Findelkinder, Krämer, Frankf. Wohlf.-Bl., 7.
Wie werd. Unterli.-Anspr. unclicl. Kind, in 

Ungarn im Klagewege geltend gern.? Dr. 
Vidacs, Bl. f. öffentl. F., 24.

Fürsorgeerziehung und Jugendgericht

Arheitsh. statt F.-E., Friedländer, Arheiter- 
wolilf., 23.

I). Kampf um d. Fürsorgeerz. — Behandl. 
ält. Zöglinge, Arheiterwohlf., 18.

1). F.-E. in ländl. Schau. Eiß, Zentralhl. f. 
Jug.-Recht u. Jug.-Wolilf., 9.

D. Möglidik. d. Ausdehn. d. Zuständigk. d. 
Jugendgerichte auf alle Minderjähr. bis zur 
hürgerlidircditl. Volljährigk. und auf alle 
familienrcditl. Frag., welche im Interesse 
der Minderjährig, gegeben sind, als Vor- 
niundsdiaftshehördc, Dr. Blumcnthnl, Bul
letin Internat., 110.

Einige Zahl. a. d. F.-E., Hartwig, Caritas, 12.
Mutt. u. Kind in d. F.-Erzieh., Arheiter

wohlf., 18.
SparmaUn. u. Jugendges.-F., Hartwidi, Ev. 

Bl. f. komm. Arh., 12.
Zur komm. Notvcrord. üb. F.-E., Dr. Blumcn- 

tlial. Zentralhl. f. Jug.-Rccht u. Jug.-Wohl
fahrt, 9.

Jugendbewegung und Jugendpflege
Betreu, d. niditorgan. Jugrndl.. Niffka, Volks- 

wohlf., 23.
Notwcndigk. u. Bedeut, d. Jugendpfl. f. d. 

Erz.- u. Bild.-Proz. in d. Blindcnanst., 
Günther, D. Blindenfreund, 11.

Was tut d. Staat f. d. Jugendl.? Dr. Riditer, 
Ges. Jug., 23.
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Gefährdelenfürsorge
Staat u. Dirne, Kriminaldir. v. Behr, Mitteil, 

d. Dt. Ges. z. Bek. d. Geschlechtskranke., 
11/12.

Kriegsbeschädigten- und Krieger- 
hinterbliebenenfürsorge

Änd. in d. Versorg.-Heilbehandl., Leufen, 
Korresp.-Bl., 12.

D. Neuregel, d. Heilbehandl. n. d. Reichs- 
versorg.-Ges., Riegger, D. Krank.-Versieh., 
24.

D. Rcchtslag. d. Schwerbesch. b. Arbeits
streck., Betriebseinschr. u. Betriebsstilleg., 
Ob.-Reg.-Rat Dr. Richter, Reichsarbciisbl., 
34.

Siedl, als Dauermaßn. geg. Arbeitslosigk., 
Dr. Straubinger, Jugendwohl, 12.

Vorstadt. Arbeitslos.-Siedl. in Dtschld. 
(Forts.), Bauer, D. Freie Gern., 23.

Vorstadt. Kleinsiedl, u. Bereitstell, v. Klein
gärt. f. Erwerbslose, Pr. Gem.-Ztg., 34.

Sonstige Siedlungsfragen
D. Bedeut, d. landwirtschaftl. Siedl, f. d. 

Gern., Ullrich, Pr. Gem.-Ztg., 35/36.
D. Not d. oberschles. Siedl., Landr. Strzoda, 

Ztschr. f. Selbstverw., 24.
D. Rentengutssiedl., Schüller, Soz. Bau- 

wirtsch., 24.
'D. wirtschaftl. Bedeutung gemeinnützig ge

regelter Bodennutzung f. d. Siedlung, 
Jackisch, Dt. Arb., 12.

Städte u. Siedl., Dr. Goedeler, D. Städte
tag, 12.

Wohnungswesen
Allgemeines
D. arbeitsmarktpol. Bedeut, d. Bauwirt., 

Prof. Dr. Bechtel, Ztschr. f. Wohnwes., 23. 
D. Vierte Notverord. — F. d. Wohn.-Bau 

eine nieders<hmetternde Tatsache, Soz. 
Bauwirtsch., 24.

Wohn.-Wirtsch. in Not, Ober-Reg.-Rat Baum
garten, Volkswohlf., 23.

Finanzierung und Aufsicht
D. Finanz, d. Einfam.-Haus., Dir. Astor, Soz. 

Bauwirtsch., 23.
D. Gemeinnütjigk. d. Kleingartenvereine u. 

d. Volkswohlfahrtsmin., Dr. Olsliausen, 
Reichsverw.- u. Pr. Verw.-Bl., 49. 

Hauszinsstcuer, öffentl. Finanz, u. Wohnungs
bau, Brauer, Ztschr. f. Kommuualwirtsdi., 
23/24.

Weldic Aufg. ergeh, sidi aus d. Gemein
nützigkeitsverordn. f. d. Revisionspraxis? 
Oberrevisor Gertncr, D. Wirtsch., 23.

Mieterschutz
D. Rcidistag geg. d. Mieter, Sdiumann, Prol. 

Sozialpol., 11.
D. Mietsenk, ein Sdilag ins Wasser? Dr. Bo- 

dien, Wohn.-Wirtsdi., 23/24.
Wicht. Änderung, auf d. Geb. d. Mietersdi.. 

Arbeiterwohlf., 24.

Sonstiges

Ford. d. Wohnungsbaues durch produkt. 
Wohlfahrtserwerbslosenfürs., Dt. Selbst
verwalt., 2.

Z. Frage d. Wohnkult., Montgelas, D. christl. 
Frau, 12.

W andererf ürsorge
Wanderer-Fürs., Dr. Hellenbroich, Ztschr. f. 

d. Heimatwes., 35.

Lebenshaltung
D. Abhängigk. v. Schulbes. u. Schulleist, v 

d. soz. Schidit, Ehrlidi, Ztschr. für Sdiul 
ges.-Pfl. u. soz. Hyg., 23/24.

D. Ernähr, d. dt. Volk, im Notwint. 1931/32 
Dr. Roth, Ztsdir. f. Volksernähr, u. Diät 
kost, 23.

D. Lebenshalt. d. Lohnempfäng. u. d. Unter 
stützt., Hcrmberg, Arbeiterwohlf., 24.

D. soz. Lage d. erwerbstüt. Jugendl. in einig 
Gern., D. Junge Dtschld., 12.

Lebenshall, aus Fürs. u. Erwerbstätigk. 
Wachenheim, Arbeiterwohlf., 18.

Sdiicht. d. Einkomm., Grundmann, Dt. Arb.
12.

Stundenlöhne und Jahreseinkommen, Tippei 
mann, Dt. Arb., 12.

Erwcrbsloscnsiedlung

D. vorstädt. Kleinsiedl, u. d. Richtlinien d. 
Reidiskommissars, Stadtr. Niemeyer, 
Frankf. Wohlfahrtsbl., 7.

Kleinsiedl, u. Industriearb., Obst, Betriebs- 
rätc-Ztschr. d. DMV., 23.

Prakt. z. Frage d. Erwerbslos.-Siedl., Dr.
Bonne, Soz. Prax., 50.

Schafft Arb. d. Siedlung, Soz. Bauwirtsch., 24. 
Schafft Kleingärten! Strauß, D. Wohlf., 9. 
Selbsthilfe in d. Siedl., Jug, heraus!, 11. 
Selbsthilfesiedl, v. Erwerbslos, in Branden

burg, Dr. Fresdorf, D. Gern., 23.

Strafgefangenen- und Entlassenen- 
fürsorge

D. Todesstrafe, D. Strafvollzug, 12.
Fürs. u. Ratschi. f. entl. Gelang., Lüdicke, 

D. Strafvollzug, 12.
Vom Loskauf d. Gefang. aus d. Barbarei, 

Pf. Maier, Caritas, 11.
Wie kann d. Wirtschaftsinsp. 'einer Strafanst. 

d. Notlage d. Staates Rechn. tragen? 
Thesinga, D. Strafvollzug, 12.

Z. Psychologie d. Gefang., Dr. v. Hentig, D. 
Strafvollzug, 12.
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Allgemeine Sozialpolitik Arbeitsfürsorge
Arbcitslosenlitanei, Neuburger, D. öffentl.

Arbeitsnachw., 17, D. Arbeitslosenvers., 9. 
Arbeitszeitverkürz, v. d. Aussch. d. lut. Ar

beitsamts, Min.-R Küttig, Soz. Prax., 
52/53.

Auflock. d. Tarifverträge? Bührig, Soz. 
Praxis, 49.

Beruf, Stand, Klasse, Dr. Betcke, Kirchl. soz. 
Bl., 11/12.

D. Inter. Übereiuk. üb. d. Begrenz, d. Ar- 
beitsz. im Kohlenbergbau, Dr. Claßen, 
Archiv f. Soz. Hyg. u. Demograph., 5.

D. gestreckte Arbeitsmarkt, Dr. Frey, D. 
öffentl. Arbeitsnachw., 17, D. Arbeits
losenvers., 9.

D. Arbeitslos, fr. in d. Notverordn, v. 6. Okt.
1931, Prol. Sozialpol., 11.

D. Ausschalt. Jugcndl. aus d. Wirtschaftsleb., 
Dr. Willeke, Jugendwohl, 12.

D. Entwickl. d. dt. Arbeitslosigk., Min.-R.
Schellen, D. Landgem., 23.

D. internat. Sozialpol. im Zeichen d. Krise, 
Prof. Rauccker, D. Heimatdienst, 23.

D. Verkürz, d. Arbeitsz. als Mittel im Kampf 
geg. d. Arbeitslos., Dr. Kotek, Soz. 
Revue, 1.

Entwickl. d. Arbeitslosigk. in Thür., Thür.
Gern.- u. Kreisztg., 12.

Erwerbsloscnarb. d. Frankfurt. Bund. f. 
Volksbild., Dr. Pappenheim, Frankf. 
Wohlfabrtsbl., 7.

Etapp. d. Sozialpol., Dr. Zielenziger, Ma- 
terialbl. d. Wirtsch. u. Sozialpol., 12.

Frag. d. Organ, d. Erwerbslosenbeweg. in 
Dtschld., Schröter, Prol. Sozialpol., 11. 

Kriegsschuld., Weltwirtschaftskrise u. dt. 
Nahrungsfreih., Dr. Rudloff, Ztschr. f. 
Volkscrnälir., 23.

Macht überflüss. Einfuhr im Betrag eines 
Jahrescink. eine dt. Familie ein Jahr 
arbeitslos? Dr. Eckstein, Ztschr. f. Volks- 
ernähr. u. Diätkost, 23.

Mittelbark. u. Unmittelbark, sozialwirtsch.
Wirk., Dr. Levy, D. Arbeitgeb., 24. 

Rationalis., Volksgcsundh. u. Arbeitszeit
verkürz., Dr. Meyer, Arbeiterwohlf., 24. 

Soz. Aufstieg im Nachkricgsdtsch Keiser.
Neue BI. f. d. Sozialismus, 12.

Stand d. Sozialpolitik, Dr. Fischer, D. 
Heimatdienst, 23.

Vorschlagsskiz. z. Arbeitslosenprobl., Tamm.
Ztschr. f. Selbstverw., 24.

Wandl. d. wirtschaftl. Kriseabild., Dr. 
Müller, D. Heimatdienst, 23.

Ausland

D. Achtstundentag in Span., Dr. Weber. 
Reidisarbeitsbl., 34.

D. wirtsch. Lage in d. Schweiz u. s. sozial
pol. Entwickl. im J. 1930, Wunderlich, Soz. 
Praxis, 52/53.

Berufsschule u. Jugendhilfe, Prof. Barschak, 
Beruf u. Schule, 38.

Berufswünsche großstädt. Jugcndl., Schult, 
Lehrlingsschut;, 11/12.

D. Ges. ü. d. Arbeitsger., Dr. Voska, Soz. 
Rev., 1.

V. Lehrlingswes. n. d. Jahresbericht 1930 d. 
Gewerbeaufsichtsbeamt., Wiedwald, D. 
Junge Dtschld., 12.

Sorge d. Berufsberat, um d. entlass, aus
gelernt. Jugendl., Dr. Bürcher, D. Arbeits- 
fürs., 3.

Arbeit losenversicherung
Allgemeines
Beitragsrückerstatt, nach § 165a AVAVG., 

Gramsch, D. öffentl. Arbeitsnachw., 17, 
D. Arbeitslosenversidi-, 9.

D. Anspruch v. Jugendl. unt. 21 Jahr, auf 
Arbeitslosenunterstüt). auf Grund der 
neuen Rechtslage, Nadirichtcndienst, 12.

D. Beiträge f. d. krankenversidi. Arbeitslos., 
Ave, Dt. Krankenk., 49.

D. Krankenvers. d. Erwerbslos, im Saargeb., 
Schellin, D. Ersatjk., 12.

Erstatt, irrtüml. entridit. Beiträge in d. Ar
beitslosenvers., Dr. Andree, Dt. Krankenk., 
49.

Krankenversidierungsbeitr. f. Arbeitslose, 
Schneider, D. Krankenvers., 24.

Mitarb. d. Gern, an d. öffentl. Arbeitsver- 
mittl., Dr. Mündi, D. Arbeitsfürs., 3.

Wes. u. Unhalt. d. Meldekontrolle d. Ar
beitslos., Jander, D. öffentl. Arbeitsnachw., 
17, D. Arbeitslosenvers., 9.

Zur Ausleg. d. § 113 AVAVG., Dr. Lange, D. 
öffentl. Arbcitsnadiw., 17, D. Arbeitslosen
vers., 9.

Zusammcnleg. v. Arbeitsamt.? Dr. Opiß, D. 
öffentl. Arbeitsnachw., 18.

Zuständigk. d. Arbeitsamt. im Unter- 
stütjungsverfahr., Oedisle, D. Beliörd.- 
Angest,. 12.

Krisenfürsorge
D. neue Krisenfürsorgercdit, Dr. Sdioor, Pr. 

Gem.-Ztg., 35.
D. Neuregelung d. Kriscnfürs., Dr. Memels- 

dorff. Komm. Urasch., 24, D. Städtetag, 12.
Kürz. v. Steuerant. u. Reidishilfe wegen 

rückständ. Gemeindeant. am Aufw. d. 
Krisenf., Dr. v. Hausen, Thür. Gern.- u. 
Kreisztg., 12.

Uber d. Auswirk. d. Arbeitslosigk. auf Ju
gendl., Dr. Tippcimann, Fr. Wohlfahrts
pflege, 8.

Zur Bedürftigkeitsprüf, in d. Krisenfürs., 
Reg.-R. Spenner, D. öffentl. Arbeitsnachw., 
17, D. Arbeitslosenvers., 9.
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Produktive Erwerbsiosenfürsorge

Produkt. Erwerbslosenfürs. in d. Landwirtsdi., 
v. Batocki, Soz. Praxis, 52/53.

Freiw. Arbeitsdienst

Berufl. Einglied., nidit Ausspe-r. d. jung. 
Generation, Studcntenw., 6.

D. Arbeitslage d. Leipz. Studentenschaft in 
Obersdiles., Gräfe, Studentenwerk, 6.

D. Arbeitslage d. Tüb. Student. Heimat- 
dienst., cand. phil. Waidelich, Studenten
werk, 6.

D. Arbeitslager im Boherhaus, Dr. Raupadi, 
Studentenwerk, 6.

D. bad. Arbeitslage f. Arb., Bauern u. Stud., 
Bädile, Studentenwerk, 6.

D. Arbeitslage-Bewcg. im Vormarsdi, Stu
dentenwerk, 6.

D. vierte norddt. Arbeitslage, Gothe, Stu
dentenwerk, 6.

D. freiwill. Arbeitsdienst, Dr. Rcinermann, 
Jugendwohl, 12.

D. freiwill. Arbeitsdienst d. Stuttgart. Stu- 
dentensdiaft, cand. geol. Warber, Stu
dentenwerk, 6.

D. freiwill. Arbeitsdienst in d. Praxis, 
Meledi, Caritas, 12.

D. erst. Erfahr, m. d. freiw. Arhcitsd., Dr. 
Syrup, Soz. Praxis, 49.

Freiw. Arbeitsd., Dr. Tänzlcr, D. Arbeitgeb., 
24.

Freiwill. Arbeitsdienst, Oberreg.-R. Moritj, 
Reidisverwaltungsbl. u. PrcuB. Verwal- 
tungshl., 48.

Gern. u. freiwill. Arbeitsdienst. Bauer, D. 
Gern., 24.

II. Werkjahr u. Freijahr als Ausweg aus d. 
Lebensraumkrise d. dt. Akademik., Dr. 
Schairer, Studentenwerk, 6.

Jugendliche Erwerbslose

D. Jugendwerkstatt, eine Mögl. d. Selbsthilfe 
f. d. Landjug., D. Wohlf., 9.

Einzelbeispiele aus d. Arb. zugunst. er
werbslos. Jugendl., .Nachrichtendienst, 12.

Erfahr, m. d. Betreuung d. weibl. arbeitslos. 
Jug.. Wirth, D. Arbeitsfürs., 3.

Ford. Hilfswerks f. erwerbslos. Jugendl. 
dun überörtl. Kostenträger, Nachrichten- 
diens 12.

Meine Arb. m. jugendl. Erwerbslos., Katjung, 
Frankf. Wohlfahrtshl., 7.

Möglidik. einer Massenhilfe f. arbeitslos. 
Jugendl. durch Zusammcnarh. v. Gemeind, 
z. Arbeitsamt, Dr. Rodius, D. Arbeitsfürs., 
3.

Was kann geschch. zur Beschrift, jugendl. 
Erwcrblos. beim Aufbau v. Siedlung.? Dr. 
Küppers, Jug. heraus, 11.

Z. Einricht, v. off. Stub. f. erwerbslos. Mädch., 
Rheindorf, Jug. heraus, 11.

Z. Frage d. Tagesh. f. jugendl. Erwerbslos., 
Stadtr. Friedländer, Zentralbl. f. Jugend
recht u. Jugcndwohlf., 9.

Z. pädag. Zielset}. d. Kurzarb. f. jugendl. 
Erwerbslos., v. Mann, Jugendwohl, 12.

Ausland

D. Krise d. britisch. Arbeitslosenversich., 
Konsul Heyer, Ztschr. f. d. ges. Versidie- 
rungswissensch., 4.

Probl. Arbeitslosenvers. in Industrieländern,
I. England, D. Reichsversich., 11.

Allgemeine Gesundheit
Abbau d. Ges.-F.? Dr. Goldmann, Arbeiter- 

wohlf., 23.
Allgcm. Psychohyg., Tramer, Sdiweiz. Ztschr. 

f. Hyg., 10.
Aus d. soz. Krankheitsichre, La Yie sociale,

II.
D. Gesundhcitszust. d. dt. Volk., Dr. Bar

fels, Soz. Mediz., 12.
D. Bedeut, d. Bazillenträg, nach Lebcns- 

mittelvergift. f. d. öffcntl. Gesundhcitspfl.. 
Dr. Linden, Arch. f. Soz. Hyg. u. Demo
graph., 5.

D. gesundheitl. Verhültn. d. dt. Volkes, Dr.
Benjamin, Proletar. Sozialpol., 12.

D. psychol. Stell, d. Arzt, in d. heut. Ges., 
Dr. Todis, D. soz. Arzt, 11.

D. soz. Bedeut, d. Fullerkrauk., Dr. Kreuz, 
Soz. Mediz., 12.

Hunger, Volksgesund, u. Pol., D. Kassenarzt, 
26.

Kris. d. Volksges., Dr. Flake, D. soz. Arzt,
12.

NotmaUnahm. in d. off. Gesundheitsfürs..
Thür. Komm. Rundsch., 9.

Notprogr. z. Erhalt, d. Gesundheitsfürs., Dr.
Harmsen, Gesundheitsfürs., 12.

Soz. Hyg., Moralhyg., Kulturhyg., Dr. Nieder
meyer, Sozialhyg. Mitteil., 4.

10 J. Landesgesundheitsrat f. Pr., Dr. Scho- 
pohl, Volkswohlf., 23.

Ausland
Ärztl. Versorg, im „Dispensaire“, Dr. Dassau, 

USRR., 8/9.
Beridit üb. eine v. d. Hygicneorg. d. Völker

bund. z. Stud. d. gesundh. Einricht. 
Frankr. veranst. Informationsreise, Dr. 
Breger, Reidisgcsundheitsbl., 48.

Soz. Hyg. in d. Hafenstadt Odessa, Dr. Ost
wald, USRR., 8/9.

Mutier- und Säuglingsfürsorge

Beridit ü. d. Säuglingsfürs. in Bay. u. ü. d. 
Tat. d. Landesverb. f. Matterschafts-, 
Säuglings- u. Kleinkinderfürs. f. d. J. 1930. 
Dr. Meier, Bl. f. Gesundheitsfürs., 4.

560



Denkschr. über Einriebt, z. Schutte f. Matter 
u. Kind, Arendsee, Proletar. Sozialpol., 12. 

Elisabetharbeit a. d. notleid. Mutter, Runkel, 
Caritas, 11.

Geburts- u. Neugeborenenfiirs. im Liebte d. 
Krankenversicb., Prof. Rott, D. Dt. 
Innungskrank., 23, Die Krankenversicb., 24. 

Über Säuglingsgymn., Dr. Weber, Dienst am 
Leben, 24.

Jugendgesundheit

D. ärztl. Versorg, d. Hilfsschulkind. innerh. 
d. Sehulges.-Pfl. (Schluß), Dr. Trendtel, 
Ztschr. f. Schulges. u. soz. Hyg., 22/24. 

Ergehn, period. wiederh. Unters, an Kieler 
Lehrl.-Grupp. z. Zwecke d. ärztl. Berufs
berat., Dr. Büsing, Archiv f. Soz. Hyg. u. 
Demograph., 5.

Ziele u. Wege d. Scbulgesundheitspfl., Zimpel, 
Mitteilungsbl. d. Dt. Vereins f. Schul- 
gesundh.-Pfl., 4.

Erholungsfürsorge
Kinderlager, Evangcl. Frauenztg., Dez.
Wo u. wie kann in uns. Kinderheim, gespart 

werd.? Dr. Behm, Ges. Jug., 23.

Tbc.-Fürsorge
Arbeitstherapie b. Lungcntbc., Dr. Vos, Arcb.

f. Soz. Hyg. u. Demograph., 5.
Bericht üb. d. Bekämpf, d. Tbc. in Bay. u. 

üb. d. Tät. d. Landesverb. f. d. J. 1930, 
Bl. f. Ges.-Fürs., 4.

D. klin. Beobacht.- u. Aussond.-Abt. als 
wesentl. Teil einer Tbc.-F.-Stelle f. Kind., 
Prof. Noeggerath, Dr. Viethen, Ztschr. f. 
Ges.-Verw. u. Ges.-F., 25.

Tbc.-Fürs. unt. Berücksichtig, d. Kostenträg., 
Dr. Wendenburg, Ztschr. f. Ges.-Verw. u. 
Ges.-F., 22.

Üb. Sicbtungsstell. f. Lungenkr. in d. 
tschechosl. Republ., Dr. Huppert, Dr. 
Gruschka, Ztschr. f. Ges.-Verw. u. Ges.-F. 
25.

Krebsbekämpfung
Krebsbekämpf, im Ausl., Rcg.-Rat a. D. 

Grüncisen, Arcb. f. Soz. Hyg. u. De
mograph., 5.

Alkoholkrankenfürsorge
Alkoholism. u. Volkswirtsch., Jacobeit, Beruf 

u. Schul., 40.
D. neue Gaststättenges. u. s. Bedeut, f. <1. 

Trink.-F., Dir. Baumeister, Caritas, Trin- 
kerf., 11/4.

D. Stat. d. Alkoholism., Dr. Hartwig, D. 
Alkoholfr., 6.

Eltern u. Kinder — Ein Beitr. zur Alkohol
frage, Kaegel, Frankf. Wohlf.-Bl., 7.

Grundsät}!. Ford. z. Gestalt, d. Heilf. f. 
Alkohol, d. Anstaltsbehandl., Dir. Thiken, 
Revne internat., 5.

Haben wir Erfolge? Aus d. Praxis einer 
kath. Trinkerf.-Stelle, Caritas, Trinkerf., 
11/4.

Poliz. F.-Maßnahm. f. u. betreff. Trinker, 
D. Alkoholfrage, 6.

Psychiat. u. organ. Alkoholbck., Dr. Fischer, 
D. Alkoholfrage, 6.

Psych. Hyg. u. Alkoholfr., Dr. Gabriel, Revue 
internat., 5.

Stat. d. Alkoholism. in Dtschld. 1927 bis 1930 
n. d. Ergehn, d. Heil- u. Pflegeanst. f. 
Geistcskr. u. d. Trinkerfürs.-Stelle, Dr. 
Bändel, D. Alkoholfrage, 6.

Verkehrsunf. u. Alkoh., Dr. Hartwig, D. 
Alkoholfrage, 6.

Weltwirtsch.-Krisc u. Alkoholbekämpf., Dr.
Holitscher-Komotau, D. soz. Arzt, 11.

Z. Frage d. Polizeistd., Dr. Kraut, D. Alko
holfrage, 6.

Zweifelsfrag, auf d. Gebiet d. Getränke
steuer, Dr. Böhme, D. Sachs. Gemcindc- 
tag, 12.

Ausland
D. neue Ausscbankges. in Holl., Don, Revue 

internat., 5.
Stat. Übers, üb. d. Mäßigk.-Verhältn. in Nor- 

weg., Arctandcr, Revue internat., 5.

Geschlechtskrankenfürsorge
Richtiin. f. Ärzte zur Verbillig, d. Behandl. 

d. Geschlechtskrankh., Mitteil. d. Dt. Ges. 
z. Bek. d. Geschlechtskr., 11/12. 

Sparmaßnahm, in d. Bekämpf, d. Geschlechts
krankh., Mitteil. d. Dt. Ges. z. Bek. d. 
Geschlechtskr., 11/12.

Wann ist d. Behandl. d. syphilit. Erkrankt, 
im Krankenh. notwendig? Prof. Dr. Pin- 
kus, Soz. Mediz., 12.

Wirtsch.-Kriso u. Geschlecbtskr.-F., Dr. 
Morschhäuscr, Ztschr. f. Ges.-Verwalt. u. 
Ges.-Fürs., 22.

Erwerbsbeschränktenfürsorge
Berufsausbild. jug. Krüppel u. allgcm. Spar- 

maßn., Dunkel, D. Hawee, 5/6.
D. Ohnhänderprohl., ein klass. Aufg. d. Anst.- 

Krüppelf., Dr. Mommsen, Ztschr. f. Krüp* 
pelf., 24.

Denkschr. d. Reichsdt. Blindenverb. E. V. an 
d. Vorst, d. Dt. Städtetag. üb. Blindcnf. d. 
Gern., Dr. Kraemer, D. Blindenwelt, 12.

D. soz. Bedeut, d. Schwerhörig., Prof. Nager, 
Caritas, 5.

D. unterricht]. Versorg, schwerh. Kind, in d.
Taubstummcnanst., Dir. Bösch, Caritas, 5. 

Lehrer, Pfarrer u. taubstumme Kind., Dr. 
Zillmann, Caritas, 11.
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Psydi. Entwickl. u. Krüppeilum, Dr. Winkler, 
Ztschr. f. Krüppelf., 24.

Sdiwerhör. Kind., Trucco, Caritas. 5.
Warum d. Berl. Mag. Krüppelschul, einricht, 

n. unterhalt, sollte, Würg, Ztschr. f. Krüp
pelf., 24.

Rechtsberatung
D. Wert d. Rechtsausk. u. Gütestelle f. d. 

Referendarausbild., Timm, D. Rechts
ausk., 12.

Jur. Poliklinik, Dr. Kaufmann, D. Rechts
ausk., 12.

Sozialversicherung
Allgemeines
Allgem. Einschränk, v. Leist, d. Sozialvers. 

durch d. Notverordn., Nachrichtendienst, 
12.

Änd. d. Sozialvers. d. d. Notverord., D. dt. 
Metallarb., 51.

D. Änd. in d. Sozialvers., Vcrwaltungsamtm.
Stephan, D. Landgem., 24.

D. Krise d. Sozialversich., Croner, Marx. 
Trib., 3.

D. Ref. d. Sozialversich. wird immer dring., 
Dr. Braetsch, Oberschics. Wirtsdi., 12.

D. Verjähr, in d. Sozialvers., Dr. Glehn, 
Volkstüml. Ztschr., 24.

D. Zusammenarb. v. Versicherungsträg. u.
Stadt., Dr. Memelsdorff, D. Betrichskr., 24. 

Ersaöanspr. nach § 1531 RVO., Dr. Weißer, 
Wohl. f. Wo., 52.

Gefährl. Pläne geg. d. Sozialversich., Prolet. 
Sozialpol., 12.

Gerüchte um d. Verreichlichung d. Sozial
vers., Mitteil. d. Verb. d. Bayer. Betriebs- 
krankenk., 11.

Um d. Best. d. Sozialvers., mit Erwiderung 
Prof. Brandt in Nr. 52/53, Soz. Prax., 50. 

Umbau d. dt. Sozialversicherung, Dr. Richter, 
Ztschr. f. d. ges. Vcrsichcrungswissensch., 4. 

Wirtschaftskrise u. Sozialversich., Dt. Wirt- 
schaftsztg., 49.

Ausland
D. Alters- und Hinterlassenenversicher. u. d. 

Armenpflege, Wild, D. Armenpfl., 12.

Krankenversicherung
Aussteuerung, Dr. Treitel, Soz. Medizin, 12. 
D. Regel, d. Bezieh, zw. Ärzt. u. Krankenk..

Dr. Bicher, D. soz. Arzt, 11.
D. Treffsichcrh. d. kassenärztl. Diagnos., Dr.

Rink, Arch. f. Soz. Hyg. u. Demograph., 5. 
Haft. d. Krankenk. f. ärztl. Kunstfehl., ins- 

bes. bei unriebt. vertrauensärztl. Begut
achtung. Dr. Heinemann. D. Betriebs- 
krankenk., 23.

Landkr. u. Medizinalref., Med.-R. Dr. Engel, 
Ztschr. f. Medizinalbeamte, 21.

Notprogr. f. d. Gesundheitsfürs. u. d. Kranken
kassen, Dr. Mosbacher, Dt. Krankenk., 51.

Rationalisier, durch Eigenbetr., Soz. Zuk., 
23/24.

Ref. d. Organ, d. Krankenk.. Okraß, Dt. 
Krankenk., 51.

Wöchnerinnenheim u. Hauspfl. nach § 196 
RVO., Giuschke, D. Dt. Landkrankenk., 24.

Zentralis. oder Dezentralisation! Dr. Brink
mann, D. Dt. Innungskrankcnk., 23.

Z. Ref. d. Krankenversich., Dr. Frank, D. 
Reichsversich., 11.

Angcstclltenvcrsicherung

D. dt. u. die Österreich. Angcslelltenversidi., 
Büsche, Materialbl. f. Wirtsch. u. Sozial
politik, 11.

Invalidenversicherung

D. Invalid, in d. Invalidenvers., Schmidt, 
Volkstüml. Ztsdir., 24.

Ist z. Überweis, d. Invalideureul. a. d. FV. 
n. § 1531 RVO. d. Zustim. d. Renten- 
herecht. erford.? Reg.-R. Dr. Grünbaum. 
Dt. Invalidenvers., 12.

Lastenausgl. zw. Inval.- u. Angestelitcnvers., 
Landr. Antoni, Dt. Invalidenvers., 12.

Wie decken wir in Zuk. uns. Renten? Dr. 
Frominbold, Dt. Invalidenvers., 12.

Unfallvcrsidicrung

D. Ausgl. zw. Berufsgenoss, u. Krankenk., 
Dr. Knoll, Soz. Medizin, 12.

D. Aufwend. f. Unfallverhüt, in gewcrbl. 
'Betr., Wietfeldt, Reichsarheitsbl., 35.

D. Berufskrankh. im J. 1930, Reichsarbeits
blatt, 35.

D. Mitarb. d. Betr. im Dienste d. Unfallverh. 
auf d. Dortm. Union, Dipl.-Ing. Gollasdi, 
Reichsarheitsbl., 35.

D. reichsgesetjl. Unfallversidi. in d. Sprudi- 
tätigk. d. Oberversidierungsämt. im Ge- 
schäftsj. 1930, Oberreg.-R. Wicke, D. Be
rufsgenoss., 24.

D. 4. Notverord. v. 8. Dez. 1931 u. d. Rcichs- 
unfallvers., Dr. Roewer. D. Be.*ufsgenoss., 
24.

4. Notverord. u. Unfallvers., D. Kompaß, 24.

Soziale Ausbildung- u. Berufsfragen

D. kl. Leitfad., ärztl. Ratgeb. f. Kincler- 
gärtn. u. and., Dr. Sdiliep. Pomm. Wohl- 
fahrtshl., 12.

D. Berufslage d. Sozialarbeiteri'inen, Salo- 
mon. D. Frau, 3.

D. Jugendleitcrinnenausbild.. Arbeiterwolilf., 
18.



Bücherbesprechnngen
Menschenliebe, Gerechtigkeit und Duldsam

keit als die Grundpfeiler der menschlichen 
Gesellschaft. Herausgegeben von der 
Großlogc für Deutschland VIII U. 0. B. B. 
Berlin 1931.

Das Preisausschreiben der Moritj-Man- 
heimer-Stiftung, das die sittlichen Grundlagen 
der Wohlfahrtspflege und die menschlichen 
Beziehungen untereinander herausarbeiten 
will, bringt in drei Preisarbeiten kurze, in 
einem großen Rahmen zusammengefaßte 
Grundgedanken zu dem Problem der sozialen 
Entwicklung der Gemeinschaftsideale. Für 
die soziale Arbeit ist von Interesse die Ab
handlung über „Einzelmensch und Volksge
meinschaft1* von Richard Paul Frank. Wr.

Elisabeth Gnauck - Kühne. Heimat. Von 
Ilelcne Simon. Band 2. Volksvereins- 
Verlag G. m. b. H., M Gladbach. 339 S.
Der zweite Teil der Bibliographie der 

bekannten Sozialpolitikerin behandelt vor 
allem die Probleme seit ihrem Eintritt in die 
katholische Religionsgemeinschaft und gibt 
einen aufschlußreichen Einblick in das soziale 
Leben der letjtcn Jahre vor dem Krieg und 
der Kriegs- und Nachkriegszeit. Zahlreiche 
soziale Persönlichkeiten, Anschauungen und 
Organisationen werden geschildert oder in 
knappen Zügen in ihrer Wesensart aufge
zeigt, so daß die Schrift eine reiche Quelle 
geschichtlicher Entwicklung auf dem Gebiet 
der sozialen Arbeit darstellt. Wr.

Das Problem der Berufsauslese für die In
dustrie. Verlag Gustav Fischer. Jena 1929. 
62 S.

Das Reichskuratorium für Wirtschaftlich
keit hat 1929 eine Spezialfragc behandelt: 
die Berufsauslesc für die Industrie. Es hat 
eine Darstellung der Spcziuluntersuchungen 
der Idustric. der öffentlichen Berufsberatung 
und ihrer Bewertung gegeben. Das Buch 
gibt einen guten Überblick über den Stand 
und die Methodik der Berufsauslesc, der 
psychotechnischen Prüfungen, der Arbeit der 
öffentlichen Berufsberatung. Es zeigt den 
Weg, der über eine Auslese für den einzelnen 
Industriezweig hinaus dahin gehen muß. den 
für einen Industriezweig nicht ausreichenden 
Prüfling den Weg zu seinem Beruf zu 
weisen. Gö.

Erhebung über das Arbeiten an Schreib
maschinen. Sozialhygienische Schriften des 
Allgemeinen freien Angestelltenbundes. 
Freier Volksvcrlag G. in. b. H.. Berlin 
1931.

Die Afa bat 1931 im Freien Volksvcrlag 
eine Erhebung über die obige Frage ange
stellt, die sich auf eine Rundfrage unter 
Stenotypistinnen stütjt. Da die Fragebogen 
anonym waren, fielen Hemmungen bei der 
Beantwortung der Fragebogen fort. Die

Untersuchung beschäftigt sich mit dem Maß 
der zu verlangenden Arbeit, der Einrichtung 
des Arbeitsplanes, sowie individueller Be
schwerden. Die Schrift bringt nichts wesent
lich Neues, sie versucht aber, den Blick für 
evtl, mögliche Schädigungen durch Maschine
schreiben zu schärfen. Zweckentsprechende 
Einrichtungen (nicht zu große Belastung der 
Schrcibmaschinenräume, verständiger Wechsel 
zwischen Maschinen- und anderer Arbeit) 
können als ein wichtiger Beitrag zu dieser 
Frage gelten, wenn auch naturgemäß die rein 
subjektive Beantwortung der Fragebogen 
ohne ärztliche Nachprüfung nicht als alleinige 
Unterlagen einer wissenschaftlichen Unter
suchung über physiologische Schäden gelten 
kann. Gö.

Das Mädchen an der Orga Privat. Von 
Rudolf Braune. Societüts-Verlag, Frank
furt a. M., 1930. 192 S.
Die Schrift stellt die sozialen und psycho

logischen Gefahren einer berufstätigen jun
gen Kleinstädterin dar, die nach Berlin 
kommt und ohne Anschluß und Beziehungen 
in den ersten Wochen in schwere Bedrängnis 
gerät. Wr.

Akkordarbcitcrin. Von Maria Kahle. Volks- 
vereins-Verlag G. m. b. H., Gladbach- 
Rheydt 1930. 74 S.

Das Buch schildert die Erlebnisse einer 
Persönlichkeit, die als Arbeiterin im west
fälischen Industriegebiet tätig war, ohne 
soziologisch zur handarbeitenden Bevölke
rung zu gehören. Das schmale Heft gibt trotj- 
dem einen interessanten Einblick in die Men
talität der westfälischen Industrie-Arbeiterin, 
die noch stark mit der Heimat und dem 
Boden verwurzelt ist. Gö.

Das Dienstmädchen Gcrminie. Von Edmond 
und Jules de Goncourt, infi Deutsche 
übertragen von Bernhard J olles. Ver
lag Kaden & Comp., Dresden-A. 1, 1930. 
253 S.

Der soziale Roman aus der französischen 
Literatur, der jetyt in deutscher Übersetzung 
hcrauskommt, gibt einen Einblick in die 
Psychologie und Umwelt der Hausangestellten 
um die Jahrhundertwende in bezug auf ihre 
Arbeit?- und Lebensbedingungen. Wr.

Agrarpolitik in Theorie, Geschichte und 
aktueller Problematik. Von Prof. Dr. Käte 
B a u e r - M e n g e I b e r g. Verlag B. G. 
Teubner, Leipzig-Berlin 1931. 248 Seiten. 
Preis geh. 6.40 RM.
Die Verfasserin vertritt die Auffassung, 

daß die Landwirtschaft innerhalb der mecha
nisierten Wirtschaftswelt eine außerkapita- 
listü?che Insel darstelle, die durch die Hoch
flut erwerbswirtschaftlichen Denkens in ihrer 
traditionellen Existenz bedroht sei.
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Für die Kreise der in sozialer Arbeit 
Tätigen sind von Bedeutung die Ausführun
gen über die Siedlungspolitik der Nach
kriegszeit, die auch eine genaue Schilderung 
der Siedlungsgesetjgebnng und ihre Auswir
kungen enthalten. Ein besonderer Teil der 
Schrift erörtert die aktuellen Probleme der 
Agrarpolitik, das Landarbeiterproblem und 
die soziale Bedeutung des landwirtschaft
lichen Kreditwesens. Interesse verdienen die 
Ausführungen über berufsständische, soziale 
Gesichtspunkte hei Beurteilung der Bedeu
tung der Landwirtschaft für die deutsche 
Volkswirtschaft; aus bevölkerungspolitischen 
Gesichtspunkten heraus glaubt die Ver
fasserin eine bauernfreundliche Agrarpolitik 
befürworten zu müssen.

Verschiedene statistische Tabellen be
reichern den Inhalt der Schrift. H.

Organisation der Staats- und Selbstverwal
tung in Bulgarien. Heft 4 der Schriften 
der Deutschen Akademie, von Dr. jur. 
Nikola Handjieff. Verlag Ernst Rein
hardt, München 1931. 113 S. Preis 4.50 RM.
Die Schrift gibt Einblick in die bul

garische Verwaltungsorganisation, die ver
schiedenen Staatsorgane der Zentral Verwal
tung, sowie die Lokalverwaltung des Staates 
in ihrer dezentralisierten Form, unter be
sonderer Berücksichtigung der Pflichten der 
bnl-garischen Polizei. Eingehend wird auch 
die Dezentralisation durch die Selbstverwal
tung in den Dorf- und Stadtgemeinden und 
den Kreisen geschildert. Die Einleitung ent
hält einen interessanten Überblick der ge
schichtlichen Zusammenhänge der Verwal
tungsorganisationen in Alt- und Neu-Bul- 
garien. Wie der Verfasser betont, hat die 
bulgarische Staatsverwaltung und Selbstver
waltung sich in <hrem System den An
regungen des Freiherrn vom Stein angepaßt.

H.

Entscheidungen des Bundesamts für das 
Heimatwesen. Im Aufträge der Mitglieder 
bearbeitet und herausgegeben von P. A. 
Baath, 78. Band. Verlag von Franz 
Vahlen, Berlin W 9, 1931. 258 S. Preis 
geb. 8,50 RM.

Soeben ist der 78. Band erschienen, der 
die vom 24.1. bis 6. 7.1931 an zur RFV. und 
zum RJWG. ergangenen Entscheidungen ent
hält und besonders berichtet über die Ab
schiebung, An6talt6pflege, Familiengemein
schaft, Hilfsbedürftigkeit usw. Die Entschei
dungen sind das notwendige Handwerkszeug 
jedes Wohlfahrtsbeamten.

Vom Armenwesen zum heutigen Fürsorge
wesen. Von Dr. Heinz Wolfram. Ver
lag Ratsbuchhandlung L. Bamberg, Greifs
wald 1930.

Die Darstellung der Entwicklung der 
Armenpflege in drei Hauptabschnitten zeugt 
von großer Sachkenntis und eingehender Ver

wendung der Fachliteratur. In den drei 
Hauptabschnitten sind die Entwicklungs
tendenzen klar herausgearbeitet und geben 
einen Einblick: in die Ziele in der Zukunft. 
Die Arbeit stellt eine Bereicherung der Fach
literatur dar. Wr.

neu-Reichsjugendwohlfahrtsgesetj. Zweite
bearbeitete Auflage. Herausgegeben von 
Prof. Dr. W. Polligkeit in Verbindung mit 
Dr. P. Blumenthal, Dr. H. Eiserhardt, Dr. 
G. Fr. Storck, Taschengesetjsammlung 110. 
Verlag Carl Heymann, Berlin 1930.
581 S. 20 RM.
Der bekannte Kommentar zum RJWG., 

dessen Neubearbeitung in allen interessierten 
Kreisen seit langem gewünscht wurde, ist in 
einem umfangreichen Bande erschienen 
unter der Führung von Polligkeit, 
und der Mitarbeit von Blumenthal, 
Eiserhardt und Storck. Der Kommentar 
hat die Entwicklung seit dem Inkrafttreten 
des RJWG. in jeder Weise berücksichtigt, 
und zwar nicht nur die Ausführungsbestim
mungen und die Rechtsprechung, sondern 
vor allem, was bei einem Kommentar für 
die praktische Arbeit besonders begrüßens
wert ist, die Organisation der Jugendwohl
fahrt und die praktische Durchführung. Auf 
diese Weise bildet der Kommentar nicht nur 
ein Hilfswerk für den Juristen, sondern auch 
einen Leitfaden für die in der Jugendwohl
fahrt tätigen Personen, besonders auch für 
das Fürsorgepersonal, das sich über jede 
Frage der Jugendwohlfahrt umfassend unter
richten kann. Die Bedeutung eines solchen 
Kommentars ist nicht hoch genug einzu- 
schätjen, da er tatsächlich in seinem reichen 
fachlichen Inhalt und seinen exakten An
gaben einen Einfluß auf die Durchführung 
des RJWG. ermöglicht, so daß alle, die an 
der Durchführung des Gesetjes in der Ver
waltung oder der Fürsorge beteiligt sind, in 
diesem Lehrbuch nicht nur eine Erweiterung 
ihres Wissens, sondern Richtlinien für ihre 
Arbeit finden. Wr.

Grundriß des Fürsorgerechtes und des 
Jugendwohlfahrtsrechtes. Von Reg.-Rat 
I. Kl. Dr. Anton Schmitt und Amts
gerichtsdirektor Karl Rupprecht. 
Heft 18 der Studienmappe. Bayer. Kom- 
munalschriften-Verlag G. m. b. H., Mün
chen 43. Preis 4 RM.
Dieser Grundriß, der in erster Linie für 

bayerische Beamte zur Vorbereitung auf 
Prüfungen und zur Fortbildung im Beruf ge
dacht ist, eignet sich seiner klaren gemein
verständlichen Darstellung wegen für alle, 
die beruflich oder ehrenamtlich in der Für
sorge arbeiten.

Die beiden Verfasser erscheinen zur Be
handlung des Fürsorgerechtes und des 
Jugendwohlfahrtsrechtes besonders berufen, 
weil sie beruflich an hervorragenden Stellen 
auf diesen Fachgebieten tätig sind. Regie-
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rungerat Pr. Schmitt, aus dessen Feder der 
Abschnitt iih:'.: das Fürsorgerecht stammt, hat 
im Fürsorgereferat des Staatsministerinms 
des Innern an der Entstehung des Bayer. 
Fürsorgegesetzes mitgearbeitet; Amtsgerichts
direktor Rupprecht, der den Teil über das 
Jugendwohlfahrtsrecht bearbeitet hat, ist in 
der Fachliteratur bekannt. Sz.

Friedrich Fröbel und Maria Montessori. Von 
Hilde Hecker, Leiterin im Pestalozzi- 
Fröbel-Haus I, Berlin-Schöneberg, und Dr. 
Martha M u c h o w , Wissensch. Rat am 
Psychologischen Institut, Hamburg. Mit
einer Einleitung von Prof. Dr. Eduard 
Sprangcr. Verlag Quelle & Meyer, Leipzig 
1931. 217 S. Preis 5,60 RM.
Die Erziehungsmethoden Fröbels und 

Maria Montcssoris werden häufig als Gegen
sätze behandelt. Die Verfasser des vorliegen
den Buches versuchen nun, das Gemeinsame 
und das Trennende der beiden Systeme in 
gerechter Weise gegeneinander aufzuteilen 
und, wie Sprangtr es in seinem Vorwort etwa 
ausdrückt, „über dem System die Sache nicht 
zu vergessen“.

Mutter und Kind. Ein Tagebuch der Mutter 
für das Jahr 1932. Adele Schreibers 
Jahreskalender. Zentralverlag G. m. b. H., 
Berlin W 35, Potsdamer Str. 41.
Bereits im 5. Jahrgang erscheint dieser 

Kalender, der in glücklicher Form künst
lerische Abbildungen und Belehrungen ent
hält. Der Kalender ist auch in diesem Jahr 
geeignet, Anregung und Belehrung zu bieten.

Frauenbildung und Kultur. Von Irmgard 
Bär, Wilhelm Hoepoer und Paul 
Oestreich. Verlagsbuchhandlung Karl 
Zwing, Jena. 182 S.

Die Schrift enthält den Bericht über die 
Herbsttagung 1930 des „Bundes Entschiede
ner Schulreformer“. Die verschiedenen Re
ferate behandeln die Stellung der Frau im 
Staat, die Kulturbedeutung ihrer Beteili
gung an allen Aufgaben der Wirtschaft und 
Erziehung sowie die Formung eines neuen 
Frauenideals, wie sie die Forderungen der 
modernen Zeit und die Berufsbeteiligung der 
Frau ergeben hat. Von den verschiedensten 
Gesichtspunkten aus wird der Anteil der Frau 
am neuen Kulturleben beleuchtet. — Hinge
wiepen sei besonders auf die Ausführungen 
von Käthe Feuerstack über „Die Bildung der 
Frau zu ihrer Totalität“. H.

Kindliche Charaktere und ihre Abartigkeiten.
Von Dr. med. Paul Schröder. Bres
lau 1931. 256 S. Geh. 5,85 RM., gcb. 
7,40 RM.
Auf Grusd des Materials der psychiatri

schen Kinderklinik in Leipzig werden an 
Hand von zahlreichen Einzelbeispielen die 
Seiten und Richtungen des Seelischen, die 
Charakterzüge und Gesamtpersönlichkeit,

Verwahrlosung, Erziehung, Erziehbarkeit 
dargestellt. Es werden vor allem die Jung- 
scfae Lehre, aber auch Freuds und Adlers Er
kenntnisse benützt, um die Zusammenhänge 
zwischen Körper und Seele und die Erkennt
nis der Analyse schwer erziehbarer Kinder 
aufzuzeigen. Wr.

Charakterbildung in der Familie. Ein Bei
trag zur sozialistischen Erziehung von 
Andreas Schrott. Verlag Jungbrunnen 
G. m. b. H., Wien XIII. 96 S. Preis 1.25 RM. 

Das Büchlein gibt in knapper Form eine 
Darstellung der modernen Erziehungslehre 
auf Grund der sozialistischen Weltanschauung 
und verwendet dabei die Gedanken mo
derner Persönlichkeitsführung für die Er
ziehung. Wr.

Die Krise der modernen Jugend im Spiegel 
der Dichtung. Von Gerda Eichbaum 
(Nr. 21 der Veröffentlichungen der Aka
demie gemeinnütziger Wissenschaften zu 
Erfurt). Verlag von Kurt Stenger, Erfurt 
1930. 165 S.
Eine referierende Besprechung der lite

rarischen Erscheinungen seit der Zeit de6 
Naturalismus bis zu den neuesten Erschei
nungen der Literatur, in der versucht wird, 
die Erlebnisform des Kindes und des Jugend
lichen an Hand dieser literarischen Entwick
lung zu zeigen. Wr.

Die Erziehung, Bildung und Versorgung 
anormaler Kinder. Von Franz F r e n z e L, 
Hilfsschulrcktor i. R. Carl Marhold, Ver
lagsbuchhandlung, Halle (Saale) 1930. 
186 Seiten. Preis geh. 4.90 RM.
Die zweite Auflage dieses 1911 zum 

erstenmal erschienenen Werkes bringt in 
chronologischer Folge die gesetzlichen Be
stimmungen über Bildung und Versorgung 
schwachsinniger Kinder in Deutschland (ein
schließlich der landesgesetzlichen Vorschriften) 
und im Auslande. Aufbau des Hilfsschul
wesens, Grundsätzliches zum Unterricht, Aus
bildung der Lehrkräfte für diese Art von 
Sonderschulen sind aus dieser Zusammen
stellung ersichtlich. G.

Leitfaden der Gesundheitsfürsorge. Von 
D o h r n. Joh. Ambr. Barth, Leipzig 1931. 
Preis kart. 4.60 RM.

Der Dohrnsche Leitfaden ist das Er
gebnis langjähriger praktischer Erfahrung. 
Das beweist die klug abgewogene Auswahl 
des Stoffes und die sichere Art der Dar
stellung- Im Gegensatz zu vielen anderen 
ähnlichen Veröffentlichungen beginnt das 
Buch mit einem Überblick über die quan
titative und qualitative Bevölkerungspolitik 
(der allerdings im Verhältnis zum sonstigen 
Inhalt etwas allzuweit reicht) und bespricht 
anschließend die Gesundheitsfürsorge für die 
einzelnen Altersklassen. Recht glücklich er-



scheint cs mir, daß der Besprechung der ein
zelnen Arbeitsgebiete eine kurze Schilderung 
der hierbei in Betracht kommenden Krank
heiten vorausgeschickt wird. Der Stoff ist 
mit besonderem Verständnis für die Be
dürfnisse der Fürsorgerin ausgewählt, der 
Ballast nur wissenschaftlich wertvoller Ein
zelheiten ist mit Glück vermieden. Recht 
willkommen werden vielen Lesern kurze 
Absdinitte über die Gesundheitsfürsorge für 
die Fürsorgerin selbst und über Körper
pflege sein. Der Vcrf. bat mit Absicht die 
einsdilägige Gesetzgebung nur ganz kurz be
handelt; in diesem Punkte kann ich ihm 
nidit folgen. So wenig ein Leitfaden mit 
dem Abdruck von Gescßcstexten belastet 
werden sollte, so notwendig ersdieint mir 
doch die möglidist eingehende Erläuteruug 
der leitenden Gedanken. Als Ganzes ge
nommen, ist das Dohrnsdie Büchlein eine 
begrüßenswerte Bereidjcrung des Schrift
tums. Dr. Goldmann.

Ferienerfahrungen aus Müttcrerholung, Kin
der- und Jugcndfreizeit. Herausgegeben 
von der Ze-ntral-Caritas-Com- 
mission und vom Jugendsekre
tariat des Katholischen deut
schen Frauenbundes. Preis geh. 
1,30 RM.

Die mit Bildern ausgestattete Schrift 
bringt grundsätzliche weltanschauliche Be
trachtungen zur Frage der Ferien- und Frei
zeitgestaltung. Konkret werden das Durlachcr 
Kinderferienland und die österreichischen 
Ferienmöglichkeiten für Lehrlinge behandelt.

Kr.

Wesen der Eugenik und Aufgaben der Gegen
wart. Von Dr. Hermann Mucker
mann. Band V. Heft 1/2 der Zeitschrift 
für Eugenik „Das kommende Geschlecht“. 
Ferd. Dümmlers Verlag, Berlin 1929. 
48 S. Preis 2.50 RM.

Die neue Schrift beruht auf den Ziffern 
des Statistischen Reichsamtes über die Be
völkerungsbewegung der Gegenwart und 
versucht, auf Grund wirtschaftlicher Erwä
gungen auf eine Geburtenvcrmchrung mit 
dem Ziel der Erzeugung gesunder, begabter 
Arbeitskräfte im Volke hinzuwirken und die 
Mittel der Eugenik in den Dienst der S: che 
zu stellen. Wr.

Eugcnischr Eheberatung. Von Prof. Dr. Herrn. 
Muckermann und Priv.-Doz. Dr. 0. 
Frhr. v. Verschuer. Ferd. Dümmlers 
Verlag, Berlin. 72 S. Preis 2.80 RM.

Die Schrift zeigt, wie alle in dieser 
Reih" erschienenen Abhandlungen, wie mau 
die Organe der Gesundheitsfürsorge in den 
Dienst der Eugenik zur Erzielung eines 
cjualitativ besseren Nachwuchses stellen kann, 
mit der nach Angabe der Verfasser auch das 
wirtschaftliche Problem der Geburtenver

mehrung in einem günstigen Sinne geregelt 
werden kann. Wr.

Zur Praxis der Schulgesundheitspflege. Von 
Zeller. Verlag Leop. Voß, Leipzig 1931. 
Brosch. 8.50 RM.
Das Buch ist der erste Band einer Reihe 

von Veröffentlichungen, die als „kommunal
ärztliche Abhandlungen“ das bisher auf 
kommunalpolitischem Gebiete Geleistete mo
nographisch darstellen sollen. Zeller will an 
dem Beispiel einer gut durchgearbeiteteu 
Organisation zeigen, welche Organisations
formen und Arbeitsmethoden sich in der 
großstädtischen Schulgesundheitspflege be
währt haben, und damit die Diskussion an- 
regen. Die Hälfte des Buches ist daher mit 
den im Wortlaut wiedergegebenen grund
legenden Beschlüssen und Formblättern zur 
Durchführung der Schulgesundhcitspflege in 
Berlin ausgefüllt, deren Kenntnis sicher 
vielen Interessenten wertvoll sein wird. Der 
textliche Teil bringt eine kurzgefaßte Dar
stellung der schulärztlichen Tätigkeit im 
Rahmen der Berliner Bestimmungen.

Dr. Goldmann.

Rheuma-Jahrbuch 1930/31. Überblick über 
die in- und ausländische Erforschung und 
Bekämpfung der rheumatischen Erkran
kungen. Herausgegeben von Prof. D. Dr. 
Eduard Dietrich und Dr. Max 
Hirsch. Leo Alterthum-Vedag, Berlin- 
Charlottenburg 9, 1931. 208 S. Preis
7.20 RM.

Band l dieser Forschungen erschien 1929, 
Band 2 1931. Fast gleichzeitig das Rheuma- 
Jahrbuch 1930/31. Die drei Bücher ermög
lichen gemeinsam einen Überblick über die 
rheumatischen Erkrankungen. Die beiden 
Bände „Rheumaprobleme“ enthalten aus
schließlich diagnostische und therapeutische 
Fragen, während das Rheuma • Jahrbuch 
neben diesen drei Abhandlungen zur Rheuma- 
fürsorge enthält. Die drei Bücher zeugen 
aber gemeinsam dafür, welche Beachtung 
diese Krankheit bei den Fachleuten ge
funden hat, welche Aufmerksamkeit die So
zialversicherung und welche Bedeutung für 
die Volksgesundbeit die zunehmende Zahl 
der rheumatischen Erkrankungen hat.

Ergebnisse der gesamten Tuberkulose- 
forschung. Bd. I. Herausgegeben von 
H. A ß m a n n, H. B c i t z k e, H. Braeu- 
n i n g. St. Engel. Verlag Georg Thieme, 
Leipzig 1930. Preis geh. 42 RM.
Für eine größere Zahl medizinischer Fach

gebiete hat sich die alljährliche Bericht
erstattung über die Fortschritte und Ergeb
nisse bewährt. Das Gebiet der Tuberkulose 
ist bisher nidit besonders behandelt worden, 
die einschlägigen Berichte ersdiiencn in den 
versdiiedensten Sammelwerken verstreut. 
Die Ncuersdicinung bezweckt, diese Lücke



•' auszufüllen. Neben dem Wissenschaftler 
wird auch der in der Wohlfahrtspflege prak
tisch arbeitende Arzt gern die Gelegenheit 
benutzen, eine möglichst vollständige Samm- 

, lung über wichtige und aktuelle Fragen der 
: Tuberkulose einsehen zu können. Der erste 

Band enthält außer Beiträgen, die in erster 
Linie den klinisch oder bakteriologisch ar
beitenden Forscher interessieren, auch drei 

! für die Gesundheitsfürsorge besonders be
deutsame Arbeiten. Die Ausführungen über 
„Die Frühdiagnose der Lungentuberkulose4* 
aus der Feder von Klemperer und Ahlenstiel 
sind mit gutem Recht an die Spitje gesetjt, 
da die rechtzeitige Erkennung eine Kunst 

| ist, ohne die die gesamte Bekämpfung un
wirtschaftlich wird. Eine Arbeit, an der 
neben den Spezialkräften der Gesundheits
fürsorge auch zahlreiche andere Personen 
und Behörden mitwirken müssen, ist „das 
rechtzeitige Auffinden der Tuberkulösen“. 
Braeuning beschreibt aus seiner besonderen 
Erfahrung heraus die Aufgabe und ihre 
Schwierigkeiten und schließt duran eine weit
reichende Schilderung geeigneter Methoden 
des Auffindens, unter denen die Reihenunter
suchung Gesunder mit Röntgcnstrahlen das 
Ideal, die röntgenologische Gruppenunter
suchung besonders gefährdeter Bevölkerungs
gruppen die im Augenblick wichtigste For
derung ist. „Die Tuberkulose in ihrer sozialen 
Bedingtheit44 stellt Ickert unter Benutzung 
einer Fülle von Untersuchungsmaterial dar; 
gerade dieser Beitrag wird auch den Nichtarzt 
fesseln und ihm die riesenhafte Schwierigkeit 
des Tuberkuloseproblems klarmachen.

Dr. G o 1 d m a n ii.

Neuorientierung in der Sozialversicherung. 
Von Dr. Karl Reutti. Carl Heymanns 
Verlag, Berlin W, 1932. 105 S. Preis
4 RM.

Die Sozialversicherung stellt heute im 
Brennpunkt des Interesses weit über die 
eigentlichen Fachkreise hinaus. Es ist ja 
ohne weiteres begreiflich, daß die Sozialver
sicherung heute in mancher Hinsicht der 
Reform bedarf, nachdem sie seit 50 Jahren 
besteht, zumal cs im Zeitpunkte der Ent
stehung an Vorbildern fehlte und die ein
zelnen Versicherungszweige in größeren 
Zeitabständen geschaffen worden sind.

Unter den zahlreichen Schriften, die sich 
mit der Reform der Sozialversicherung be
fassen, ist das obengenannte Buch von 
Dr. Reutti zweifellos mit an erster Stelle zu 
nennen, denn er betrachtet die Sozialver
sicherung unter ganz neuen Gesichtspunkten. 
Er geht hei seinen großzügigen Vorschlägen 
davon aus, daß hei allen in der Sozialver
sicherung zusammengefaßten Versicherungs
zweigen Kranken-, Unfall-, Invaliden-, Alters
und Arbeitslosenversicherung doch immer 
wieder dasselbe Risiko ist: Verlust des Ar
beitsplanes und damit des Arbeitsverdienstes.

Es ist unmöglich, in dem beschränkten

Rahmen einer Besprechung die sehr sorgfältig 
durchdachten Vorschläge auch nur annähernd 
zu skizzieren. Volle Deckung des versicher
ten Risikos, dementsprechend klare sachliche 
Aufteilung der Aufgaben, Beseitigung der 
Überschneidungen der Versicherungszweige 
und Leistungen, logische Gestaltung der Trä
ger (z. B. Invaliden- und Angestelltenver
sicherung als reine Rentenversicherungen, 
Überschaltung der gesamten Gesundheitsfür
sorge auf die Krankenkassen, Umformung 
der Unfallversicherung zu einer Rückver
sicherung der Kranken- und Rentenversiche
rungen. Schaffung einer Sozialversicherungs
hank zu einheitlicher Kapitaldisposition in 
der Sozialversicherung zum Besten der Ver
sicherten, Ergänzung der Sozialversicherung 
durch eine freiwillige Kapitalversicherung 
ohne Verfall, die die Notstände beseitigen 
soll, die heute durch das frühe Ausscheiden 
aus dem Wirtschaftsprozeß und den späten 
Rentenheginn entstehen) werden gefordert 
und in geistreicher Weise erläutert.

In Nr. 8 dieser Zeitschrift 8. 432—438 
hat der Verfasser unseren Lesern einen inter
essanten Ausschnitt aus seinem Werk ge
geben, aus dem wir am besten ersehen kön
nen, von welch hoher Warte er das ganze 
Problem betrachtet. Das Wort, mit dem das 
Buch und jener Auszug beginnen: die Krise 
der Welt ist keine Wirtschaftskrise, sondern 
eine Geisteskrise, beherrscht das ganze Buch.

Wer sich mit dem Problem der Reform 
der Sozialversicherung beschäftigen will, 
wird an diesem epochemachenden Buch nicht 
vorübergehen können. Reg.-Rat Schwarz.

Sind Alkoholschüdcn vererhbar? Von Dr.
Agnes Blüh m. Neuland-Verlag, Berlin.
14 S. 0,50 RM.
Auf Grund ihrer langjährigen Forschungs

arbeit an weißen Mäusen konnte die Ver
fasserin hei ihren Experimenten echte Erb
schäden durch Alkohol nachweisen und daß 
ausgedehnter Alkoholismus das psychische 
Erbgut eines Volkes zu schädigen vermag.

Hö.

Mission und Alkohol. Von Pfarrer Haus
Anstein und Lic. Werner Keßler.
40 S. 1,25 RM.
Schildert die Alkoholnot in fremden Erd

teilen, die durch die Einfuhr minderwertigen 
Alkohols aus europäischen Ländern verschärft 
wird, und welche Aufgaben sic den christ
lichen Missionen stellt. Hö.

Die Erzählung von der Hochzeit zu Kana.
Von Prof. Dr. Hans Schmidt. 43 S. 
1,50 RM.
Der Verfasser weist nach, daß das Wun

der der Weinvcrwandlung ein Fremdgut, der 
hellenistischen Mysteriumreligion entlehnt, 
ist.



Die Venenentzündung. Von Dr. med. Franz 
S c ii 1 u n k. Verlag der Ärztlichen Rund
schau Otto Gmelin, München 1931. 48 S.
Der Verfasser behandelt die Venen

entzündung vom volkstümlich ärztlichen 
Standpunkt aus und berührt dabei auch die 
Frage der sozialen Ursachen und sozialen 
Folgen. Wr.

Das öffentliche Gesundheitswesen in Nor
wegen. Von Dr. Wilhelm A. Hoye r. 
Veröffentlichungen aus dem Gebiete der 
Mcdizinalverwaltung. 32. Band. 3. Heft. 
Verlagsbuchhandlung von Richard Schoetj. 
Berlin 1930. 216 S. Preis 11.— RM.

Die vorstehende Arbeit ist geeignet, eine 
ausgezeichnete Übersicht über die norwegi
sche Gesundheitsgesetjgehung zu geben, für 
die vielfach die deutsche Gesetygcbung zum 
Muster genommen worden ist. Die Schrift 
beschränkt sich nicht auf die rein gesund
heitsfürsorgerischen Maßnahmen. sie behan
delt Gewerbehygiene und Sozialversicherung.

Das enritntive Wirken der katholischen 
Kirche in Österreich im zwanzigsten Jahr
hundert. Dargestelll von Dr. Leopold 
Krebs, o. ö. Professor für Pastoral- 
theologie und Katechetik an der Univer
sität W'ien. Verlagsbuchhandlung „Styria“, 
Graz und Wien 1927. 154 S. Preis 4,-10 RM.

Das vorliegende Heft ist ein Nachschlage
werk und eine Darstellung zugleich. Es zeigt 
Entstehung und Entwicklung österreichischer 
caritativer Verbände, seine Wirksamkeit, 
seine Gliederung in Unterverbände*, die 
Tätigkeit der katholischen earitativen Ver
eine und gibt ein interessantes Bild der 
reichhaltig geleisteten Arbeit.

Kommentar zum Gcsetj über die Versorgung 
der Angehörigen des Reichsheers und der 
Keichsmurine sowie ihrer Hinterbliebenen 
(Wehrmachtversorgungsgesetj). Dr. jur. et 
rer. pol. Carl Arendts, Senatspräsident. 
Verlag Franz Vahleu, 1931. 615 S. Preis 
geh. 14.50 RM., geh. 16.25 RM.
Der bewährte Verfasser führender Kom

mentare* zum Versorgungsrecht gibt hier 
einen gründlichen und zuverlässigen Kom
mentar. Das Wehrmachtversorgungsgcsetj. 
das jetjt auf sein zehnjähriges Bestehen zu- 
rückblicken kann, hat bisher noch wenige 
Erläuterer gefunden. Das Buch wird allen 
mit der Verwaltungsübung und Recht
sprechung auf diesem Gesetjesgcbiet befaßten 
Personen gute Dienste leisten. — Besonders 
hinzuweisen sei auf den einleitenden, ge
schichtlichen Überblick über die Entwicklung 
des Militärversorgungsrechts des Deutschen 
Reiches. —■ Ein sehr ausführliches Sachver
zeichnis erleichtert den Gebrauch. H.

Das Gesetj über die Beschäftigung Schwer
beschädigter. Von Oberregierungsrat Dr. 
Dr. Lothar Richter. Band 7 der neuen 
Folge der Bücherei des Arbeitsrechtes. 
Verlag Reimar Höhlung. Berlin SW'" 61. 
1931.

Oberregierungsrat Dr. Richter hat seiner
zeit beim Erlaß des Gesetzes über die Be
schäftigung Schwerbeschädigter und seiner 
Vollzugs- und Ausführungsbestimmungen im 
Reichsarbeitsministerium an maßgebender 
Stelle mitgearbeitet; er scheint daher in ganz 
besonderem Maße zur Erläuterung dieses Ge
setzes berufen. Die im November 1927 ab
geschlossene 1. Auflage des Buches ist über
holt. Es ist daher sehr zu begrüßen, daß 
Dr. Richter nunmehr eine 2. Auflage erschei
nen ließ, die die gesamte Rechtsprechung und 
Literatur bis Ende Oktober 1931 berücksich
tigt. Diese sind so umfangreich, daß die neue 
Auflage, die wieder alle Vorzüge der alten 
an siel» trägt, eine ganz beträchtliche Erwei
terung erfahren bat. Alle, die mit dem 
schwierigen Stoff des Schwerbeschädigten- 
geseßes praktisch und theoretisch zu tun 
haben, wissen dem Verfasser aufrichtigen 
Dank für diese neue Auflage. Sz.

Das Gesetj über die Beschäftigung Schwer
beschädigter vom 12. Januar 1923 nebst 
Ausführungsbestimmungen. Mit Erläute
rungen von Obermagistratsrat Max Me- 
lies. Berlin; Band IV der Sammlung: 
..Das Arbeitsrecht Deutschlands“. 1931. In
dustrieverlag Spncth & Linde, Berlin. 
200 Seiten.

Die Schrift bietet auf Grund der lang
jährigen Erfahrungen des Verfassers einen 
ausgezeichneten Überblick über die Entwick
lung der Schwerbeschädigtenfürsorge und die 
Grundzüge des Schwerbeschädigtenrechts. E- 
wird durch seine Erläuterungen zu den ver
schiedenen Gesetjesvorschriften gerade dem 
Praktiker auf diesem Gebiet ein wertvolles 
Handbuch sein. Alle wichtigen Entscheidun
gen, besonders die des Reichsarbeitgerichts, 
sind mitberücksichtigt worden. II.

Zusatjrentenfiihrer nach den Bestimmungen 
der vierten Zusammenstellung über die 
Zusntjrente. \ on Landesverwaltungsrat 
Dr. W. T b o n k e und Landesoberinspektor 
W. Döring. Verlag Carl Heynianu. 1931 
18 S. Preis 2.— RM.

Die Schrift gibt einen ausgezeichneten 
Überblick über die vielgestaltigen Bestim
mungen auf Grund der vierten Zusammen
stellung über die Zusatjrente und wird jedem 
Praktiker wertvolle Dienste leisten. Die im 
Anhang beigegebenen Rententafeln erleich
tern den Gebrauch. II.

\ erantwortlirh: I ür tim redaktionellen Teil: Krau S. \lron»k). llrrliu C 2. Nrur irirdriili-tr. .10. — Kür dru 
Anzeigenteil: Kurt Kaufmauu. llrrliu W II. Maucrftraßr 4t. — Gedruckt liri Jiiliu, Sittenfcld. Uerliu U.



Von P. N I estro |, Jugendamtsleiter in Glatt,
erschienen soeben:

Das Pflegekind
Oktav / 100 Seiten / RM. 3.—

Die Neuordnung des Pflegekinderschutzes durch das Reichs* 
jugendwohlfahrtsgesetz stellte alle an der Kinder* und Jugend* 
fürsorge interessierten Kreise vor wichtige neue Aufgaben, 
da ein planmäßiger Pflegekinderschutz vor dem Inkrafttreten 
des Gesetzes längst nicht überall bestand. Deshalb bespricht 
der Verfasser alle sich aus den reichs* und landesrechtlichen 
Bestimmungen ergebenden Pflichten und Aufgaben. Er gibt 
dazu aus langjähriger fürsorgerischer Arbeit wichtige Hin* 
weise für eine sachgemäße und erfolgreiche Betreuung von 
Pflegekindern, die recht nützlich sein werden.

*

Das Jugendamt
als Gemeindewaisenrat
Oktav / 91 Seiten / RM. 3.—

Über die Einrichtung des Gemeindewaisenrates herrscht 
vielfach große Unklarheit auch unter denen, die mit der 
Durchführung der auf diesem Gebiete erlassenen Vorschriften 
betraut sind. Das vorliegende, von einem alten Praktiker 
verfaßte Bändchen will hier helfend eingreifen, indem es alle 
einschlägigen Bestimmungen des Reichs und der Länder 
zusammenfaßt und für den Gebrauch in der Praxis erläutert. 
Es bildet eine wertvolle Ergänzung zu den Kommentaren zum 
Reichswohlfahrtsgesetz, da diese auf den Gemeindewaisenrat 
nur kurz eingehen.

Mengenpreis: Bei Abnahme von 20 Exemplaren eines Buches 
ist der Preis je 2.70 RM. statt 3.— RM.

WALTER DE GRUYTER & Co. / BERLIN W10
Genthiner Straße 38



Soeben ist erschienen:

GRUNDLEGUNG UND GESCHICHTE
DER

SOZIALPOLITIK
Von Dr. Ernst Nölting

Direktor der Staatlichen Fachschule für Wirtschaft und Verwaltung, Berlin 
Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage 

Preis 3.40 RM, gebunden 4 RM
Die freundliche Aufnahme, die die „Grundlegung“ von seiten der Fachkritik 
in staatlichen und gewerkschaftlichen Arbeiterbildungsanstalten, bei Wohlfahrts; 
schulen. Polizeischulen usw., darüber hinaus bei allen denen gefunden hat, 
die in der praktischen sozialen Arbeit stehen, macht eine Neuauflage schon 
jetzt erforderlich. Der Grundgedanke des Buches, in allgemeinverständlicher 
Form eine knappgefaßte Einführung in die Ideenwelt und den Wirklichkeits* 
bereich der Sozialpolitik zu geben, ohne daß über die Problematik des 
speziellen Fragenkreises hinweggesehen wird, ist beibehalten worden. Die Arbeit 
hat einen nicht unwesentlichen Ausbau erfahren durch eine Darstellung des 
gegenwärtigen. Standes der deutschen sozialpolitischen Gesetzgebung, vor allem 
auf dem Gebiete des Arbeitsschutzes und der Sozialversicherung, sodann durch 
eine Skizzierung der wichtigsten Fragenkomplexe der internationalen Sozialpolitik.

Carl Heymanns Verlag in Berlin W 8

In den nächsten Tagen erscheinen zur

Durchführung
des

Milchgesetzes
gemäß den neuesten Ausführungsbestimmungen

eine Reihe praktisch ausgearbeiteter Vordrucke

Ich bitte, bei Bedarf ausführliche Angebote einzuholen

Carl Heymanns Verlag in Berlin W8


